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KURZZUSAMMENFASSUNG 
 
DIE INKLUSION VON MENSCHEN MIT GEISTIGEN 
BEHINDERUNGEN AUF DEM ARBEITSMARKT. 
RAHMENBEDINGUNGEN FÜR DIE INKLUSION IN SCHWEDEN. 
 
Der Zugang zum allgemeinen Arbeitsmarkt ist für Menschen mit geistigen Behin-
derungen erschwert. Die Teilhabe am Arbeitsleben stellt einen wichtigen Faktor für 
die gesellschaftliche Inklusion von Menschen mit Behinderungen dar.  
Das Ziel dieser Arbeit ist, herauszufinden wie die Rahmenbedingungen in Schwe-
den die Inklusion von Menschen mit geistigen Behinderungen in der Gesellschaft 
und im Speziellen auf dem Arbeitsmarkt beeinflussen. Die verschiedenen Unter-
stützungsleistungen der schwedischen Behindertenpolitik werden dargestellt. Die-
se Rahmenbedingungen unterstützen die gesellschaftliche Inklusion sowie 
Gleichberechtigung. Insbesondere wird auf die unterschiedlichen Maßnahmen zur 
Beschäftigungsförderung von Menschen mit Behinderungen eingegangen, mit de-
nen die schwedische Arbeitsmarktpolitik die geringe Teilhabe dieser Personen-
gruppe am Arbeitsleben zu verbessern sucht. 
 
Stichwörter: Arbeit, geistige Behinderung, Inklusion, Rahmenbedingungen, 
Schweden 
 
 
ABSTRACT 
 
INCLUSION OF PEOPLE WITH INTELLECTUAL DISABILITIES ON 
THE LABOUR MARKET. GENERAL CONDITIONS OF INCLUSION 
IN SWEDEN. 
 
The access to the general labour market is hindered for people with intellectual 
disabilities. Participation in working life demonstrates an important element for in-
clusion in society for people with disabilities.  
The aim of this study is to find out in which way the conditions in Sweden influence 
the inclusion of people with intellectual disabilities in society and the labour market 
in particular. The different assistance services of Swedish disability policy are de-
scribed. These general conditions contribute to the societal inclusion as well as to 
equal rights. Especially the different measures for employment promotion of peo-
ple with disabilities with which the Swedish labour market policy tries to improve 
the marginal participation in working life of this group of people are portrayed. 
 
Keywords: general conditions, inclusion, intellectual disability, Sweden, work 
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Einleitung 

 

Die heutige Gesellschaft ist durch eine Vielfalt geprägt, welche sich auf unter-

schiedliche Art und Weise äußert. So leben immer mehr Menschen mit verschie-

denen Kulturen, Meinungen und Lebensformen zusammen. Inklusion leugnet die-

se Vielfalt nicht und versucht auch nicht, sie an festgelegte Normen anzugleichen, 

sondern sieht sie vielmehr als Chance und Bereicherung des Lebens aller. 

 

Trotzdem existiert nach wie vor auch eine Ausgrenzung einzelner Menschen oder 

ganzer Personengruppen in bestimmten Gesellschaftsbereichen. Ein solcher Be-

reich, zu dem u.a. Menschen mit geistigen Behinderungen einen erschwerten Zu-

gang haben, ist der Arbeitsmarkt. Arbeit stellt jedoch einen wichtigen Teil der Ge-

sellschaft und ihrer Mitglieder dar, da sich die Menschen insbesondere auch über 

ihre Arbeit und Profession definieren. Um die gesellschaftliche Inklusion von Men-

schen mit geistigen Behinderungen zu erreichen, ist die Durchsetzung der Partizi-

pation am Arbeitsleben ein Aspekt neben dem aber auch die Teilhabe in anderen 

Gesellschaftsbereichen erfüllt sein muss. Die Rahmenbedingungen in einem Staat 

und auch die Bereitschaft zur Veränderung dieser beeinflussen die Praxis der In-

klusion. Der schwedische Staat gilt in diesem Zusammenhang allgemein als Vor-

zeigebeispiel eines Sozialstaates, in dem alle Bürger unabhängig von bestehen-

den Unterschieden als Menschen von gleichem Wert gesehen werden. 

 

Diese Arbeit verfolgt den Zweck, die Rahmenbedingungen in Schweden, welche 

sich auf die Teilhabe von Menschen mit geistigen Behinderungen auswirken, zu 

untersuchen und hinsichtlich ihres Beitrages zur Inklusion zu bewerten. Besonde-

res Augenmerk soll auf die Möglichkeiten von Menschen mit geistigen Behinde-

rungen, am Arbeitsleben teilzuhaben, gelegt werden. 

Der Einfluss staatlicher Bemühungen um Inklusion in den einzelnen Lebensberei-

chen der Menschen mit geistigen Behinderungen wird in Hinblick auf ihre Teilhabe 

auf dem Arbeitsmarkt und an der gesamten Gesellschaft betrachtet. Außerdem 

soll die Frage beantwortet werden, wie sich die Situation für Menschen mit Behin-

derungen auf dem schwedischen Arbeitsmarkt darstellt und welche Möglichkeiten 

der Unterstützung der Staat bietet, um die Inklusion auf diesem zu fördern. 
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Zum besseren Verständnis der Arbeit werden im ersten Kapitel die Begriffe Inklu-

sion und Behinderung bestimmt. Der Behinderungsbegriff wird dabei nach dem 

bio-psycho-sozialen Modell erläutert, da sich diese Sichtweise in weiten Teilen der 

Arbeit wiederfinden wird. 

Hinsichtlich des Themas der Inklusion von Menschen mit geistigen Behinderungen 

auf dem Arbeitsmarkt wird im zweiten Kapitel beschrieben, welche Bedeutungen 

Arbeit im Allgemeinen für die Menschen haben kann und wie sich eine Beschäfti-

gung im Speziellen auf die Inklusion von Menschen mit Behinderungen auswirken 

kann. 

Der dritte Abschnitt dieser Arbeit beschäftigt sich mit der Gestaltung unterschiedli-

cher Lebensabschnitte von Menschen mit geistigen Behinderungen. Insbesondere 

wird dabei auf die Unterstützungsleistungen und Selbstbestimmungsmöglichkeiten 

in den Bereichen Schulbildung und Wohnen eingegangen. Außerdem wird unter-

sucht, ob und wie sich die Inklusion in den einzelnen Lebensbereichen zeigt und 

welchen Einfluss die beschriebenen Unterstützungsformen auf die gesellschaftli-

che Teilhabe ausüben. 

Die geschichtliche Entwicklung der Arbeit mit Menschen mit Behinderungen in 

Schweden wird im vierten Kapitel dargestellt, um die Charakteristik des heutigen 

Systems der Förderung verstehen zu können. Dieses wird im Anschluss beschrie-

ben. Erwähnung finden zudem für die Teilhabe von Menschen mit geistigen Be-

hinderungen relevante Gesetze. Im Zuge der Beschreibung der schwedischen 

Behindertenpolitik wird auch die Rolle des Ombudsmannes in Bezug auf die Ver-

hütung von Diskriminierung und Exklusion geklärt. Als letzte Punkte dieses Ab-

schnittes werden der schwedische Wohlfahrtsstaat im Rahmen der Typisierung 

nach Esping-Andersen definiert und die Auswirkungen dieser spezifischen Merk-

male auf die Inklusion und die Ausgestaltung der Behindertenpolitik untersucht. 

Das fünfte Kapitel befasst sich mit der schwedischen Arbeitsmarktpolitik und den 

staatlichen Arbeitsmarktmaßnahmen und Beschäftigungsprogrammen. Diese wer-

den bezüglich ihrer Organisation und Gestaltung beschrieben. Des Weiteren wird 

beleuchtet, wie sich die Teilnahme an diesen Programmen auf das Wohlbefinden 

der Menschen mit geistigen Behinderungen auswirkt. Teil des fünften Kapitels ist 

auch ein Exkurs, in dem eine außerhalb der staatlichen Arbeitsmarktpolitik organi-

sierte spezielle Maßnahme der schwedischen Regierung für Menschen mit Behin-

derungen, welche ihnen eine bedeutungsvolle Beschäftigung außerhalb des all-
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gemeinen Arbeitsmarktes bietet, vorgestellt wird.  

Im sechsten Kapitel wird schließlich die derzeitige Situation in Schweden bezüg-

lich der Teilhabe und Inklusion von Menschen mit Behinderungen auf dem Ar-

beitsmarkt und in der Gesellschaft kritisch betrachtet. Hierzu wird das schwedi-

sche System auf inklusive und exklusive Merkmale hin untersucht. Auch die Ein-

stellungen schwedischer Bürger1 gegenüber Menschen mit geistigen Behinderun-

gen werden anhand einiger Studien dargestellt. Weiterhin beinhaltet das Kapitel 

eine kritische Betrachtung der bestehenden Beschäftigungsprogramme hinsicht-

lich ihrer Wirksamkeit für die Durchsetzung der Teilhabe von Menschen mit Be-

hinderungen am Arbeitsgeschehen. Zum Schluss werden die aktuelle Situation 

von Menschen mit Behinderungen auf dem schwedischen Arbeitsmarkt, Zugangs-

voraussetzungen und Möglichkeiten der Teilhabe dargelegt. 

Darauf folgend gibt das Fazit eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Er-

kenntnisse dieser Arbeit und darüber hinaus eine abschließende Bewertung der 

Inklusionsbemühungen des schwedischen Staates.  

 

                                                 
1 In dieser Arbeit findet das generische Maskulinum Anwendung, womit im Allgemeinen sowohl männliche 
als auch weibliche Personen gemeint sind. Geht es bei einer Aussage ausschließlich um Frauen oder Männer, 
wird dies im Text explizit erwähnt. 
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1. Begriffsbestimmungen 

 

1.1  Der Behinderungsbegriff im bio-psycho-sozialen Modell 

 

Unter der Vielzahl der bestehenden Definitionen des Begriffes Behinderung ist der 

Ansatz des bio-psycho-sozialen Modells aktuell der geläufigste und findet auch in 

der Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Ge-

sundheit (International Classification of Functioning, Disability and Health; ICF) der 

Weltgesundheitsorganisation (World Health Organization; WHO) Anwendung. Da 

auch die schwedische Sozialpolitik Behinderung ausgehend von diesem Erklä-

rungsansatz betrachtet und diese Betrachtungsweise entsprechend die Basis für 

die Gestaltung der Behindertenpolitik darstellt, soll der Behinderungsbegriff im bio-

psycho-sozialen Modell im Folgen erklärt werden. 

 

Bei dem bio-psycho-sozialen Modell handelt es sich um ein komplexes Interde-

pendenzmodell, welches die Grundlage für die aktuelle Version der ICF der WHO 

darstellt (vgl. Schuntermann 2007, S. 30). Die Grundannahme des Modells be-

sagt, dass biologische, psychologische und soziale Faktoren die Gesundheit eines 

Menschen beeinflussen und die gesundheitliche Situation wiederum Einfluss auf 

diese Faktoren ausübt. Zu den biologischen Aspekten zählen u.a. genetische Fak-

toren und die physiologische Funktionsfähigkeit. Mit psychologischen Faktoren 

sind Verhalten und mentale Prozesse im Menschen gemeint, also Kognition, Emo-

tion und Motivation. Soziale Interaktionen mit nahe stehenden Personen aber 

auch auf gesellschaftlicher Ebene oder durch die Medien gehören zu den sozialen 

Faktoren, die den Gesundheitszustand eines Menschen beeinflussen können (vgl. 

Sarafino 2002, S. 16 f.). 

 

Im Gegensatz zum bio-medizinischen Modell wird der Mensch im bio-psycho-

sozialen Modell nicht isoliert defizitorientiert betrachtet, sondern es werden auch 

andere soziale Kontextfaktoren einbezogen. Körperfunktionen des Menschen, die 

Teilhabe an Bereichen des gesellschaftlichen Lebens und der Grad der Möglich-

keiten, bestimmten Aktivitäten nachgehen zu können, werden also sowohl von der 

Tatsache, dass der Mensch ein Gesundheitsproblem hat als auch von Kontextfak-
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toren beeinflusst. Die Kontextfaktoren meinen Umweltfaktoren und personenbezo-

gene Aspekte. Behinderung im bio-psycho-sozialen Modell ist demnach das Er-

gebnis der negativen Wechselwirkungen zwischen dem Individuum mit einem Ge-

sundheitsproblem und den Kontextfaktoren, die den Menschen umgeben (vgl. 

Schuntermann 2007, S. 29 f.). Kontextfaktoren können die Partizipationsmöglich-

keiten eines Menschen mit einer Beeinträchtigung an der Gesellschaft sowohl po-

sitiv als auch negativ beeinflussen. Die Umweltfaktoren beschreiben materielle 

und soziale Kennzeichen der persönlichen nahen Umgebung des Menschen so-

wie gesamtgesellschaftliche Umweltbedingungen. Diese Faktoren beinhalten ma-

terielle Gegebenheiten, Art und Häufigkeit sozialer Kontakte, Einstellungen der 

Menschen zu anderen Personen mit Behinderungen, Gesetze, gesellschaftliche 

Strukturen u.a.m. Spezielle persönliche Merkmale wie Alter, Geschlecht, Beruf 

und Bildung, sozialer Status, Erfahrungen u.a.m. gehören zu den personenbezo-

genen Faktoren, die die Teilhabe und Aktivität eines Menschen und auch den 

Umgang mit der Behinderung und ihren Folgen beeinflussen können (vgl. Deut-

sches Institut für Medizinische Dokumentation und Information 2002, S. 22 f.). 

 

Allgemein wird Behinderung in der ICF als Beeinträchtigung der funktionellen Ge-

sundheit definiert. Diese Beeinträchtigung kann auftreten im Bereich der Körper-

funktionen, der Aktivität einer Person oder ihrer Partizipation an der Gesellschaft. 

Besteht eine negative Wechselwirkung zwischen dem Menschen, der ein Ge-

sundheitsproblem aufweist, und den Umweltfaktoren und personenbezogenen 

Faktoren, so ergibt sich daraus eine Einschränkung der Teilhabe dieser Person an 

bestimmten Lebensbereichen. Dies beschreibt den speziellen Behinderungsbegriff 

der ICF (vgl. Schuntermann 2007, S. 34). Im bio-psycho-sozialen Modell der ICF 

ist die Behinderung eines Menschen nicht feststehend, vielmehr wird die Sichtwei-

se vertreten, dass ein Mensch behindert wird, statt behindert ist. Dies lässt sich 

damit erklären, dass jede Beeinträchtigung einer Person in ihren Funktionen posi-

tiv bzw. negativ durch andere Kontextfaktoren beeinflusst werden kann. Damit be-

stimmt die gesellschaftliche Umwelt, ob ein Mensch behindert wird, indem sie Bar-

rieren aufbaut bzw. ob es zu keiner Behinderung kommt, indem sie fördernde Fak-

toren bereitstellt (vgl. ebd., S. 37 f.). Es spielt eine große Rolle, wie der betroffene 

Mensch subjektiv mit seiner Beeinträchtigung umgeht und entsprechend seine 

Behinderung wahrnimmt und ihr begegnet. Zudem wird Behinderung im ICF-
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Modell der WHO als dynamisch gekennzeichnet, da es zu Änderungen im Bereich 

der Beeinträchtigung, der Umweltfaktoren und auch der persönlichen Faktoren 

kommen kann. Die Behinderung wird außerdem nach bestimmten Bereichen 

(Schule, Beruf, Freizeit, Familie usw.) differenziert. So kann es aufgrund einer ne-

gativen Wechselwirkung zwischen Faktoren zu einer Behinderung in einem be-

stimmten Lebensbereich kommen, nicht aber in den anderen Bereichen (vgl. 

Maschke 2008, S. 38). 

 

Bevor das bio-psycho-soziale Modell von Behinderung durch die WHO verfasst 

wurde - also als im Allgemeinen die Umweltbedingungen noch als gegeben ange-

nommen wurden und Behinderung als individuelles Merkmal angesehen wurde - 

wurde in Schweden in vielen offiziellen Dokumenten der Regierung bereits auf die 

Wechselwirkung von Umwelt und Beeinträchtigung hingewiesen. Dieser Sichtwei-

se zufolge entsteht eine Behinderung erst dann, wenn die Umwelt nicht so gestal-

tet ist, dass Menschen mit Beeinträchtigungen bestimmte Handlungen vollziehen 

können, die für den Rest der Bevölkerung unproblematisch sind (vgl. Skogman 

Thoursie 1999, S. 2 f.). 

 

In der Bereitstellung solcher Kontextfaktoren, die sich positiv auf die Teilhabe von 

Menschen mit Behinderungen auswirken, also bspw. durch die Reduzierung ge-

sellschaftlicher Barrieren, liegt die Chance von Behindertenpolitik, die Entstehung 

von Behinderungen möglichst zu vermeiden. Insbesondere Umweltbedingungen 

können staatlich beeinflusst werden. Aber auch der Einfluss auf bestimmte perso-

nenbezogene Faktoren wie z.B. die Bildung ist denkbar, indem Möglichkeiten ei-

ner umfassenden Schulbildung für Menschen mit Behinderungen geschaffen wer-

den. Im weiteren Verlauf dieser Arbeit werden einige Kontextfaktoren der schwe-

dischen Gesellschaft und deren Auswirkungen auf die Teilhabe von Menschen mit 

Behinderungen näher betrachtet. 
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1.2  Inklusion 

 

In einer inklusiven Gesellschaft sind alle Menschen mit Behinderungen keine Pati-

enten oder Klienten, sondern Bürger mit den gleichen Bürgerrechten wie die restli-

che Bevölkerung. Die Verschiedenheit der Personen wird nicht als Problem ange-

sehen. Stattdessen wird sie in der heterogenen Gesellschaft positiv und als Po-

tenzial betrachtet. Inklusion kann sich neben Menschen mit Behinderungen auch 

auf andere Bevölkerungsgruppen beziehen (vgl. Hinz 2006).  

 

Im Gegensatz zum Begriff der Integration, bei dem es darum geht, Menschen mit 

Behinderungen in bestehende gesellschaftliche Verhältnisse einzugliedern, er-

kennt Inklusion vor allem auch die Veränderungsmöglichkeiten der Gesellschaft  

und Umwelt selbst. So werden gesellschaftliche Verhältnisse nicht mehr als starr 

angesehen, sondern als dahingehend veränderbar, dass volle Teilhabe möglich 

wird. Inklusion bedeutet die vollständige Einbeziehung von Menschen mit Behin-

derungen in die Gesellschaft. Menschen mit Behinderungen sollen mit dem Ziel 

der Teilhabe an Bereichen wie Wohnen, Arbeit, Freizeit, Kultur und soziale Inter-

aktionen alle erforderlichen Hilfen und Unterstützungsleistungen angeboten wer-

den (vgl. Clausen 2008, S. 258 f.). Somit findet sich eine Verbindung zwischen 

dem Begriff der Inklusion und der Betrachtung von Behinderung nach dem bio-

psycho-sozialen Modell. Es wird außerdem deutlich, dass mehrere Lebensaspekte 

und deren Ausgestaltung eine Rolle bei der Inklusion von Menschen mit Behinde-

rungen spielen. Darauf aufbauend sollen in dieser Arbeit verschiedene Lebensbe-

reiche von Menschen mit Behinderungen in Schweden in Hinblick auf die jeweilige 

Umsetzung von Inklusion und das Angebot von Unterstützung betrachtet werden. 

Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Betrachtung des Aspektes Arbeit. 
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2. Zusammenhang von Arbeit und Inklusion 

 

2.1  Bedeutung und Funktionen von Arbeit 

 

Nach heutigem Verständnis wird unter Arbeit nicht nur eine Beschäftigung ver-

standen, sondern insbesondere eine Erwerbstätigkeit (vgl. Bieker 2005, S. 12). 

Einer Arbeit nachzugehen, hat vielfältige Bedeutungen. Zum einen bietet Er-

werbsarbeit ein Einkommen und gewährleistet so im Allgemeinen die Existenzsi-

cherung. Mit dem Erwerb der finanziellen Mittel geht für den Arbeitnehmer zum 

anderen die Möglichkeit einher, sein Leben im möglichen Maße selbstständig und 

unabhängig zu gestalten, wobei Arbeit den Tagesablauf gewissermaßen struktu-

riert. Während der Arbeitszeit und auch danach bietet sich die Gelegenheit zum 

sozialen Kontakt mit Kollegen, d.h. anderen Mitgliedern der Gesellschaft außer-

halb der bekannten Freundesgruppe und Familie. Mit einer Arbeit eröffnet sich 

außerdem die Chance, eigene Fähigkeiten weiterzuentwickeln, stetig Neues hin-

zuzulernen und alte Gewohnheiten durch neue Anregungen zu hinterfragen. Ge-

rade für Jugendliche beschreibt die Arbeitsaufnahme, in deren Zuge sie Verant-

wortung übernehmen müssen, in besonderem Maße die Ablösung vom Elternhaus 

und den Übergang zum Erwachsenenalter. Arbeit ist somit ein wichtiger Faktor bei 

der Identitätsfindung (vgl. Klicpera & Innerhofer zitiert nach Beisteiner 1998, S. 

31). 

 

Neben den positiven Bedeutungen wie Zuwachs an Einkommen und Vermögen 

sowie der möglichen Selbstverwirklichung hat Arbeit aber auch gewisse negativ 

behaftete Seiten für die Menschen. Arbeit wird in diesem Sinne als Fremdbestim-

mung und Last gesehen (vgl. Bieker 2005, S. 13). Dementsprechend sind die 

Menschen gewissermaßen zur Arbeit gezwungen, um ihren Lebensunterhalt 

bestreiten zu können (vgl. Zwierlein 1997, S. 18 f.). 
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2.2  Beitrag der Arbeit zur Inklusion von Menschen mit Behinderungen 

 

In Artikel 27 der Konvention der Vereinten Nationen (United Nations; UN) über die 

Rechte von Menschen mit Behinderungen wird die Bedeutsamkeit von Arbeit be-

tont, indem festgeschrieben ist, dass die Mitgliedsstaaten das Recht aller Men-

schen mit Behinderungen auf Arbeit anerkennen und Diskriminierung auf dem Ar-

beitsmarkt aufgrund von Behinderungen unterbinden müssen (vgl. Ratzka 2008). 

 

Gehen Menschen mit Behinderungen einer Erwerbsarbeit nach, sind sie mit die-

sen finanziellen Mitteln aktiver Part des Wirtschaftssystems in ihrer Rolle als Kon-

sumenten. Dies wiederum erhöht ihre Teilhabechancen an der Gesellschaft (vgl. 

Wansing 2006, S. 85). Auch Vieweg argumentiert, dass insbesondere die Höhe 

des Einkommens beeinflusst, wie weit Menschen mit Behinderungen an der Ge-

sellschaft teilhaben können (vgl. Vieweg 2006, S. 119). Einer Arbeitstätigkeit 

nachzugehen, bringt eine positivere Sicht der anderen Gesellschaftsmitglieder auf 

Menschen mit Behinderungen mit sich. Statt ihre Defizite zu betonen, stehen dann 

ihre Leistungsfähigkeit und Arbeitsbereitschaft im Vordergrund (vgl. Bieker 2005, 

S. 16). Eine Arbeitstätigkeit bringt jedoch nicht nur finanzielle Vorteile mit sich, 

sondern trägt für Menschen mit Behinderungen auch anderweitig in besonderem 

Maße zur Inklusion in die Gesellschaft bei. Sie erfahren sich als zugehörig zu der 

Gesellschaft, in der sie leben und bekommen das Gefühl, etwas Nützliches und 

Wichtiges zum Bestehen und Funktionieren dieser Gesellschaft beizutragen. Zu-

dem erhöht sich mit einer Arbeitstätigkeit auch der soziale Status für die Men-

schen mit Behinderungen (vgl. European Disability Forum 2003, S. 32).  

 

Eine Erwerbstätigkeit bietet die Chance, soziale Beziehungen zu anderen Men-

schen aufzubauen und aufrechtzuerhalten (vgl. Wansing 2006, S. 83). Während 

von Vieweg das Erwerbseinkommen als wichtigster Punkt bei der Arbeit und für 

die Teilhabe an der Gesellschaft genannt wird, arbeitet Beisteiner den Kontakt zu 

Menschen ohne Behinderungen als besonders wichtigen Punkt heraus, wobei sie 

ihm noch größere Bedeutung zumisst als der Art der Tätigkeit selbst und der Höhe 

des Einkommens. Im gegenseitigen Kontakt von Menschen mit und ohne Behin-

derungen liegt schließlich die Chance des Abbaus von Vorurteilen und des Auf-

baus der gegenseitigen Anerkennung (vgl. Beisteiner 1998, S. 33). Außerdem 
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können diese täglichen Kontakte die Gefahr der Isolierung von Menschen mit Be-

hinderungen bannen (vgl. Hinz 2006). Das Eingehen von Kontakten außerhalb der 

Familie stellt für viele Menschen mit Behinderungen jedoch auch eine Herausfor-

derung dar, da sie sich in einer neuen Umgebung bewähren müssen. Auf diese 

Weise haben sie aber auch die Möglichkeit, selbstständiger zu werden, was zur 

Entlastung und Verbesserung der Familiensituation beiträgt (vgl. Beisteiner 1998, 

S. 33). Weiterhin vergrößert sich der Lebensraum von Menschen mit Behinderun-

gen durch eine Arbeitstätigkeit. Sie werden mehr gefördert, da am Arbeitsplatz 

andere Anforderungen an sie gestellt werden und sich dort andere Chancen der 

sozialen Kontaktaufnahme bieten als in ihrem sonstigen Umfeld. Durch die Arbeit 

sammeln Menschen mit Behinderungen zudem Erfahrungen, die sie wiederum in 

Gesprächen mit anderen Personen einbringen können. So wird die Kommunikati-

on mit anderen erleichtert und es stellt sich eine Zugehörigkeit für die Menschen 

mit Behinderungen zu anderen Gruppen ein (vgl. Bieker 2005, S. 16 f.).  

 

Aufgrund dessen, dass Arbeit einen hohen Stellenwert in modernen Gesellschaf-

ten hat, besteht aber auch gerade für Menschen mit Behinderungen ein erhöhtes 

Risiko der Exklusion. Da von ihnen geringere wirtschaftliche Leistungen erwartet 

werden, verringern sich ihre Chancen auf einen Arbeitsplatz. Weitere Gründe hier-

für können außerdem Vorurteile von Arbeitgebern, mangelnde Fertigkeiten und 

unzureichende Unterstützungsleistungen sein. Dies beeinflusst auch die Inklusi-

onschancen in anderen Lebensbereichen negativ (vgl. Wansing 2006, S. 83 ff.). 

Wichtig für ein Gelingen der Inklusion im Lebensbereich Arbeit sind verschiedene 

Faktoren. Die persönliche Zukunftsplanung beachtet hierbei persönliche Interes-

sen und Wünsche der Menschen mit Behinderungen und bezieht aktiv neben ih-

nen selbst auch Bezugspersonen bei der Entwicklung von beruflichen Perspekti-

ven mit ein. Dies ist ein großer Vorteil gegenüber der institutionellen Planung, bei 

der immer auch die Möglichkeiten der Institutionen eine Rolle spielen und eigene 

Wünsche der Personen mit Behinderungen so in den Hintergrund geraten. Wei-

terhin muss auch nach der Planung die Gestaltung des Arbeitsablaufes und           

-alltages auf die individuellen Interessen und Fähigkeiten aufbauen und entspre-

chend dann Unterstützung angeboten werden, wenn diese vom Arbeitnehmer mit 

einer Behinderung benötigt wird. Gemeinwesenorientierung anstelle von spezifi-

schen defizitorientierten Unterstützungsangeboten für Menschen mit Behinderun-
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gen verstärkt den inklusiven Charakter auch von Arbeit und Beschäftigung, indem 

das gesamte System, in dem sich der Mensch mit einer Behinderung bewegt, in 

die Unterstützung eingebunden wird. Eine wichtige Rolle bei der Umsetzung von 

inklusiver Arbeit spielen auch die Unternehmen, die mit der Beschäftigung von 

Menschen mit Behinderungen Diversity Management betreiben und dies neben 

der Erfüllung eines sozialen Faktors auch als Potenzial für die Aufwertung des 

Firmenimages und die Erschließung neuer Kundengruppen nutzen (vgl. Hinz 

2006). Um Inklusion durchzusetzen, müssen unterschiedliche Möglichkeiten der 

Arbeit vorhanden sein. Die Spanne muss von qualifizierten Arbeitsstellen bis hin 

zu Tätigkeiten, die keine spezielle Ausbildung voraussetzen, reichen, sodass eine 

Teilhabe entsprechend der spezifischen Fähigkeiten der Menschen mit Behinde-

rungen möglich ist. Wichtig für die Umsetzung der Inklusion ist die Form der Ar-

beit, der Menschen mit Behinderungen nachgehen. Gemeindenahe Tätigkeiten 

leisten hier mehr Unterstützung bei der Eingliederung und Teilhabe als dies Son-

dereinrichtungen tun können. Gerade wenn die Situation auf dem Arbeitsmarkt 

eher negativ einzuschätzen ist und Vollbeschäftigung nicht erreicht wird, kann Ar-

beit allerdings nur in begrenztem Umfang zur Vermeidung von Exklusion beitragen 

(vgl. Vieweg 2006, S. 122 ff.). 

 

Zwierlein weist zudem darauf hin, dass Menschen nicht allein dadurch zu Mitglie-

dern der Gesellschaft werden, weil sie einer Erwerbstätigkeit nachgehen und dass 

Arbeit neben anderen Faktoren nur teilweise zur Identitätsentwicklung und Per-

sönlichkeitsentfaltung beiträgt (vgl. Zwierlein 1997, S. 26). Daraus folgt, dass die 

Eingliederung von Menschen auf dem Arbeitsmarkt nur ein Teilaspekt der ge-

samtgesellschaftlichen Inklusion sein kann und weitere Aspekte bei ihrer Durch-

setzung eine Rolle spielen. 
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3. Lebensweg von Menschen mit Behinderungen in Schweden, 

Formen der Unterstützung und Inklusionsgrad in den einzel-

nen Lebensabschnitten 

 

Gemessen an der Gesamtbevölkerung Schwedens haben etwa 1,4% der Einwoh-

ner eine psychische Behinderung (psykisk funktionsnedsättning). Der Anteil derer 

mit einer geistigen Behinderung (utvecklingsstörning) liegt darunter bei etwa 0,1% 

(vgl. Statistiska centralbyrån 2009, S. 143). 

 

Nicht nur der Faktor Arbeit beeinflusst die gesellschaftliche Inklusion von Men-

schen mit geistigen Behinderungen. Auch die Gestaltung anderer Lebensbereiche, 

welche auszugsweise im Folgenden behandelt werden, wirken sich auf die Inklu-

sion aus. Zudem prägt der Umgang mit Menschen mit Behinderungen in unter-

schiedlichen Lebensphasen entscheidend ihre weitere Entwicklung und übt so 

Einfluss auf die Entfaltung ihres Selbstwertes und ihrer Selbstständigkeit. Dies 

sind wiederum wichtige Aspekte, die sich auf die Entwicklung von Bewältigungs-

kompetenzen bezogen auf die Anforderungen auf dem Arbeitsmarkt und in Be-

schäftigung auswirken können. 

 

Aselmeier stellt mit Hilfe von Interviews mit Menschen mit geistigen Behinderun-

gen in Schweden fest, dass sie grundsätzlich ihr Leben individuell und selbstbe-

stimmt gestalten können und ihre Entscheidungen kaum von außen beeinflusst 

werden. Dies schließt Bereiche wie Ausbildung, Wohnen und Familienplanung ein. 

Menschen mit geistigen Behinderungen bestimmen selbst, ob und wann sie auf 

Beratung und Unterstützung durch professionelle Helfer zurückgreifen möchten. 

Außerdem verfügen die befragten Menschen mit geistigen Behinderungen über 

soziale Kontakte zu anderen Menschen ohne Behinderungen, wie Freunde und 

Nachbarn, was ihnen größere Teilhabechancen an der Gesellschaft eröffnet (vgl. 

Aselmeier 2008, S. 204 ff.). 
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3.1  Kindheit und Jugendphase 

 

In den Lebensabschnitten Kindheit und Jugend spielt die Schulbildung eine ent-

scheidende Rolle. Dabei gilt die Schule als wichtiger Sozialisationsort, weshalb in 

diesem Abschnitt insbesondere auf die Eingliederungs- und Teilhabemöglichkeiten 

von Kindern und Jugendlichen mit geistigen Behinderungen im Kontext Schule 

eingegangen wird. 

 

Kinder mit geistigen Behinderungen im Vorschulalter werden wie alle anderen 

Kinder in Schweden auch in gewöhnlichen Kindertageseinrichtungen betreut (vgl. 

Socialstyrelsen 2009, S. 21). 

 

Üblicherweise werden Schüler mit besonderem Förderbedarf in Regelklassen der 

Grundschule (grundskola), die neun Jahre Schulpflicht umfasst, und der weiterfüh-

renden Schule (gymnasieskola) unterrichtet. Für Kinder und Jugendliche mit geis-

tigen Behinderungen gibt es ebenso die Möglichkeit des Unterrichts in Regelklas-

sen. Allerdings können sie auch in sonderpädagogischen Fördergruppen unter-

richtet werden, die zumeist in Regelschulen zu finden sind (vgl. Svenska institutet 

2007a, S. 3). Mit dem Ziel der bestmöglichen Förderung der Kinder mit Behinde-

rungen finden der Unterricht und verschiedene Aktivitäten teilweise gemeinsam 

mit anderen Kindern mit Behinderungen oder alternativ im Rahmen der Regelklas-

sen zusammen mit Kindern, die keine Behinderung haben, statt (vgl. Ericsson 

1999, S. 6). Seit dem Jahr 1962 sind die schwedischen Kommunen durch eine 

Gesetzesänderung verpflichtet, allen Schülern die Möglichkeit zu geben, in der 

allgemeinen Grundschule unterrichtet zu werden (vgl. Köhler 2003, S. 61). In 

Schweden besuchen etwa 1,5% aller Schüler eine Sonderschule (särskola). Diese 

Sonderschulen existieren sowohl im Grundschulbereich (obligatoriska särskola) 

als auch für die gymnasiale Bildung (gymnasiesärskola). Der Anteil der Schüler in 

Sonderschulen der Grundschule ist seit dem Schuljahr 2003/2004 kontinuierlich 

gesunken, während der Anteil der Schüler in gymnasialen Sonderschulen stieg 

(vgl. Regeringens skrivelse 2009/10:166, S. 28). Sonderschulen bestehen für 

Schüler mit geistigen Behinderungen, Autismus und  in autismusähnlichem Zu-

stand, welche nicht an der allgemeinen Schulform teilnehmen können. Die meis-

ten Grundschüler der Sonderschule werden aber in regulären Grundschulen unter-
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richtet, entweder in speziellen Klassen oder in allgemeinen Schulklassen gemein-

sam mit anderen Kindern ohne Behinderung. Schüler einer Sonderschule zu sein, 

heißt also nicht, dass der Unterricht zwangsläufig nur in einem speziellen Schul-

gebäude in speziellen Klassen stattfindet, sondern wenn immer möglich die ge-

meinsame Beschulung von Kindern mit und ohne Behinderungen im Vordergrund 

steht. Der Lehrplan der Sonderschule ist identisch mit dem der allgemeinen Schu-

le, jedoch gibt es individuelle Kurspläne für die einzelnen Unterrichtsfächer und 

spezielle Programme, die die Schüler in der gymnasialen Oberstufe wählen. Es 

besteht immer auch die Möglichkeit, dass ein Schüler teilweise nach den Kursplä-

nen der regulären Schule und teilweise nach den speziellen Kursplänen der Son-

derschule unterrichtet wird (vgl. Skolverket 2009, S. 4 ff.). Die Entwicklung der 

Schülerzahlen zeigt, dass die Eingliederung von Schülern mit Behinderungen be-

sonders im Grundschulbereich gut funktioniert. Zwar findet eine Eingliederung in 

reguläre Gymnasien weniger statt, doch kann der Anstieg der Schülerzahl an 

gymnasialen Sonderschulen insofern positiv gedeutet werden, dass auch Jugend-

liche mit geistigen Behinderungen immer mehr die Möglichkeit einer weiterführen-

den Bildung nach demselben Lehrplan, allerdings mit abgewandelter Umsetzung 

und über einen längeren Zeitraum erstreckt, wie im regulären Gymnasium nutzen. 

Da die Schüler in der gymnasialen Stufe ein berufsbezogenes Programm wählen, 

ist der Besuch einer gymnasialen Sonderschule insbesondere für die Berufsvorbe-

reitung der Schüler mit geistigen Behinderungen von Vorteil. 

 

Die Gleichberechtigung aller Kinder und Jugendlichen in der Schule schließt den 

uneingeschränkten Zugang zu Lehrmitteln und Räumen sowie die Möglichkeit der 

Teilhabe am Unterricht und in sozialen Systemen ein (vgl. Skolverket 2002, S. 3). 

Die Schulbildung soll für alle Kinder und Jugendlichen unabhängig von eventuel-

len Behinderungen gleichwertig sein (vgl. Svenska institutet 2007b, S. 2). Mit Be-

zug auf die Standardregeln der Vereinten Nationen zu den Rechten von Men-

schen mit Behinderungen soll Schülern mit Behinderungen in den Schulen die Un-

terstützung angeboten werden, auf die sie einen rechtlichen Anspruch haben. Ent-

sprechende Hilfsmittel und Assistenz sollen ihre Unabhängigkeit und Teilhabe so 

weit wie möglich fördern (vgl. Skolverket 2002, S. 2). Das European Disability Fo-

rum (EDF) fragte Mitglieder von Behindertenorganisationen in europäischen Län-

dern in einer Studie nach ihrer Einschätzung zu dem Grad der Unterstützung, die 
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Schüler mit Behinderungen in Regelschulen erhalten. Im Vergleich mit den ande-

ren Ländern der Untersuchung gaben die schwedischen Befragten im Durch-

schnitt den niedrigsten Wert für diesen Unterstützungsgrad an. Erklärt wird diese 

Auffälligkeit vom EDF damit, dass Menschen mit Behinderungen, die in Schweden 

leben, höhere Anforderungen an die Politik und Regierung des Landes stellen als 

dies für die Bürger der Vergleichsländer2 der Fall ist. Da Schweden ein Land mit 

hoher sozialer Sicherheit ist und auch Behindertenpolitik einen hohen Stellenwert 

genießt, antworteten die Befragten kritischer auf diese Frage (vgl. European Disa-

bility Forum 2003, S. 30). Bei der Befragung von Schülern der höheren Klassen-

stufen der Grundschule und des Gymnasiums durch das schwedische Skolverket 

im Jahr 2006 zeigen sich andere Ergebnisse. 80% der befragten Schüler zeigten 

sich sehr bis recht zufrieden mit den an der Schule angebotenen Möglichkeiten für 

zusätzliche Hilfe und Unterstützung. Die Sicht der Lehrer ist jedoch kritischer und 

ein Drittel von ihnen schätzt die Möglichkeiten für Schüler, zusätzliche Unterstüt-

zung zu erhalten, schlecht ein. Im Vergleich zur vorherigen Befragung im Jahr 

2003 stieg der Anteil der Lehrer, die sich selbst als kompetent im Umgang mit 

Schülern, die einen besonderen Förderbedarf haben, einschätzen auf 60%. Fast 

drei Viertel der Lehrer gaben zudem an, dass es ihnen gut gelinge im Unterricht 

von den individuellen Voraussetzungen und Bedarfen eines jeden Schülers aus-

zugehen, insbesondere in jüngeren Klassenstufen (vgl. Regeringens skrivelse 

2009/10:166, S. 26 f.). 

 

Trotz des Rechts aller Kinder auf eine gleichwertige Bildung haben Menschen mit 

Behinderungen durchschnittlich einen niedrigeren Bildungsstand als die Restbe-

völkerung Schwedens3 (vgl. SOU 2009:93, S. 72). Etwas mehr Menschen mit Be-

hinderungen als in der Gesamtbevölkerung haben lediglich eine Grundschulaus-

bildung. Der Anteil der Personen, die ihren Bildungsweg nach dem Gymnasium 

abgeschlossen haben, liegt bei denen mit Behinderungen höher als in der Ge-

samtbevölkerung. Allerdings absolvieren mehr Menschen ohne Behinderungen 

noch eine weiterführende Universitätsausbildung (vgl. Statistiska Centralbyrån 

2009, S. 25).   

                                                 
2 Andere Länder, die an der Studie teilgenommen haben, sind Finnland, Frankreich, Griechenland, Öster-
reich, Italien und Spanien. 
3 Jeder vierte Mensch mit einer Behinderung beendet die Schule nach neun Jahren Grundschule, in der Ge-
samtbevölkerung ist es jeder fünfte. 
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Neben der Schule, in der die Kinder und Jugendlichen einen Großteil des Tages 

verbringen, sind ihre Familie und Lebensverhältnisse besonders wichtig für ihre 

weitere Entwicklung. 

 

In Schweden wachsen Kinder und Jugendliche mit Behinderungen zum größten 

Teil in ihrer jeweiligen Familie auf. Können die Kinder und Jugendlichen aus un-

terschiedlichen Gründen nicht zu Hause wohnen, gibt es die Möglichkeiten, zeit-

weise in einer anderen Familie (familjehem) oder in speziellen Wohnformen für 

junge Menschen (bostad med särskild service för barn eller ungdomar) zu leben. 

In diesen Wohngruppen lebt eine geringe Anzahl an Kindern zusammen in einem 

Haus bzw. einer Wohnung und professionelle Mitarbeiter sind stets zu erreichen. 

Diese Möglichkeiten sind als Maßnahmen im Lag om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (Gesetz über Unterstützungsleistungen für bestimmte Men-

schen mit Behinderungen, LSS) geregelt und speziell an die Bedürfnisse der Kin-

der und Jugendlichen und ihrer Familien angepasst (vgl. Socialstyrelsen 2009, S. 

15). Etwa 7% der 19.000 Schüler, die aufgrund ihrer Behinderungen in speziellen 

Klassen unterrichtet werden, leben in Wohngruppen für Kinder und Jugendliche. 

Der überwiegende Teil von ihnen lebt bei den Eltern (vgl. Grunewald 2003, S. 6). 

Zur Entlastung der Eltern von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen ist es 

möglich, dass die Kinder für kurze Zeit in anderen Wohnstätten leben. Diese oben 

erwähnte Hilfeform nach dem LSS war hinter den Beratungsmaßnahmen, die 

ebenfalls nach dem LSS gewährt werden, die zweithäufigste Unterstützungsleis-

tung für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen im Jahr 1998. Im selben Jahr 

wurden 28% aller gewährten Leistungen nach dem LSS für Kinder und junge 

Menschen bis zum Alter von 22 Jahren bewilligt (vgl. Socialstyrelsen 2000, S. 52). 
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3.2  Erwachsenenalter 

 

Anstalten oder große Einrichtungen zur Unterbringung von Menschen mit geisti-

gen Behinderungen existieren in Schweden nicht mehr. Stattdessen haben Men-

schen mit geistigen Behinderungen verschiedene Wohnmöglichkeiten. Sie können 

sowohl bei ihren Eltern leben als auch eine eigene Wohnung beziehen. Alternativ 

besteht für sie die Möglichkeit, in Wohngruppen zu leben, in denen sie über ihr 

eigenes Appartement verfügen. Diese Wohngruppen befinden sich eingegliedert in 

Städten bzw. Kommunen (vgl. Aselmeier 2008, S. 87). Laut Grunewald leben 60% 

der erwachsenen Menschen mit geistigen Behinderungen in Wohngruppen und 

jeweils 20% in eigenen Wohnungen bzw. bei den Eltern (vgl. Grunewald 2003, S. 

8). Leben erwachsene Menschen mit Behinderungen in einer eigenen Wohnung 

steht ihnen die Möglichkeit offen, Hilfe in der Häuslichkeit (hemtjänst), der im So-

cialtjänstlag (Sozialdienstgesetz, SoL) geregelt ist, oder gegebenenfalls persönli-

che Assistenz (personlig assistans) nach dem LSS bzw. dem Lag om assistanser-

sättning (Gesetz über die Assistenzerstattung, LASS) in Anspruch zu nehmen. In 

Wohngruppen (gruppbostad) bzw. Service-Unterkünften (servicebostad) leben 

zumeist Menschen mit geistigen Behinderungen. Ihr Bedürfnis nach Privatsphäre 

wird von den Mitarbeitern anerkannt und respektiert. Die Wohngruppen bestehen 

aus fünf bis sechs separaten Wohnungen, die aber auch Gemeinschaftsräume 

besitzen und sich in gewöhnlichen Wohngebieten befinden. Mitarbeiter sind bei 

Bedarf rund um die Uhr zu erreichen. Die Service-Unterkünfte bieten den Bewoh-

nern noch mehr Unabhängigkeit. Die Wohnungen sind nicht miteinander verbun-

den, sondern liegen weiter voneinander entfernt in einem gewöhnlichen Wohnge-

biet. Auch hier sind Mitarbeiter den ganzen Tag über im Bedarfsfall zu erreichen. 

Das allgemein gültige Ziel in Schweden ist, dass alle Menschen mit Behinderun-

gen selbstständig in eigenen Wohnungen mit individueller Unterstützung leben 

können (vgl. Socialstyrelsen 2009, S. 15 f.). Die unterstützten Wohnformen kön-

nen sich in allen Varianten von Wohnstätten, die es in einer Kommune gibt, befin-

den. Dazu zählen Etagenwohnungen, Einfamilienhäuser und Doppelhaushälften. 

Je nach Zusammensetzung der Wohngruppe bestimmt sich die Mitarbeiterzahl 

und, ob die professionellen Helfer stets im selben Haus zu finden sind oder ledig-

lich bei Bedarf kontaktiert werden können. Die Arbeit des Personals geht über 

pflegerische Aspekte hinaus und umfasst auch soziale Dimensionen (Freizeitver-
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halten, soziale Kontakte, Mobilisierung der Familie in Bezug auf die Unterstützung 

des Menschen mit einer Behinderung) (vgl. Ericsson 2003a, S. 37 f.). Die Anzahl 

der Bewohner von Wohngruppen soll gering sein und im besten Fall vier Personen 

umfassen, sodass es den Menschen mit Behinderungen noch möglich ist, soziale 

Beziehungen untereinander und zu den professionellen Helfern aufzubauen (vgl. 

Grunewald 2003, S. 5). 

 

Die Nichtexistenz von Institutionen wirkt sich positiv auf die Berufsplanung von 

Menschen mit geistigen Behinderungen aus, da hierbei keine institutionelle Pla-

nung ablaufen kann, die nach Hinz oft individuelle Interessen der Menschen mit 

Behinderungen hinter die Interessen der Institution in Hinblick auf eine Beschäfti-

gung (z.B. eine interne geschützte Beschäftigung auf dem Areal der Institution 

einer auswärtigen Tätigkeit vorzuziehen) stellt. Menschen mit Behinderungen ha-

ben also in Schweden dank des fehlenden Einflusses von Institutionen mehr Mög-

lichkeiten, ihren eigenen Interessen Ausdruck zu verleihen. Zudem treten sie im 

Alltag selbstverständlicher in Erscheinung, da die verschiedenen Wohngruppen 

tatsächlich in gewöhnliche Wohngebiete einer Kommune bzw. Stadt eingegliedert 

sind. Es bieten sich somit mehr Chancen zum gegenseitigen Kontakt von Men-

schen mit Behinderungen und anderen Bewohnern, die keine Beeinträchtigungen 

haben, wodurch auch die Teilhabe an der Gesellschaft stärker gefördert wird als 

dies durch Unterbringungen in Sonderinstitutionen möglich wäre. 

 

Im Freizeitbereich ist festzustellen, dass Menschen mit geistigen Behinderungen 

öfter an solchen Freizeitaktivitäten teilnehmen, die bspw. von Vereinen organisiert 

werden. Umb-Carlsson und Sonnander fanden heraus, dass Menschen mit geisti-

gen Behinderungen, die an ihrer Studie teilnahmen, weniger soziale Kontakte als 

die Allgemeinbevölkerung haben. Sie leben öfter zu Hause bei ihren Eltern, selte-

ner mit einem Partner zusammen und haben auch seltener Kinder. Freizeitaktivitä-

ten werden zumeist allein oder mit einem professionellen Helfer bzw. mit Ver-

wandten wahrgenommen. Kontakt zu Freunden und Verwandten findet nicht so 

häufig statt wie in der Gesamtbevölkerung und die Freundschaftsbeziehungen 

sind weniger intensiv (vgl. Umb-Carlsson & Sonnander 2005, S. 244 f.). 
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3.3  Bedeutung der Ausgestaltung des Lebensweges für die Selbst-

ständigkeit und Inklusion 

 

Eine wichtige Voraussetzung für das Bestehen einer inklusiven Gesellschaft ist 

insbesondere die Durchsetzung von Inklusion in Bildungseinrichtungen. Indem 

Kindern mit Behinderungen die Chance gegeben wird, allgemeine Regelschulen 

zusammen mit Gleichaltrigen ohne Behinderung zu besuchen, können Barrieren 

und Vorurteile in der Gesellschaft, die zur Ausgrenzung von Menschen mit Behin-

derungen führen, schon früh abgebaut werden. Durch inklusive Beschulung kann 

das Risiko für Schüler mit Behinderungen, Nachteile in den Möglichkeiten ihrer 

Schulbildung (in Sonderschulen) und damit soziale Ausgrenzung zu erfahren, re-

duziert werden (vgl. European Disability Forum 2003, S. 27 f.). Zudem entwickeln 

Kinder und Jugendliche mit Behinderungen, die in Regelschulen unterrichtet wer-

den, eher die sozialen Fähigkeiten und Netzwerke, die für eine Berufsaufnahme 

und das allgemeine Leben in der Gesellschaft wichtig sind (vgl. European Founda-

tion for the Improvement of Living and Working Conditions 2003, S. 41). Wichtig 

für den erfolgreichen Schulbesuch von Kindern und Jugendlichen mit Behinderun-

gen und ihren weiteren Lebensweg sind insbesondere die Einstellungen von Leh-

rern, Schulpersonal und anderen Schülern (vgl. Skolverket 2002, S. 5). 

Der Schulbesuch ist zumeist der erste große Schritt in Richtung der Ablösung vom 

Elternhaus und trägt somit stark zur Entwicklung von Selbstständigkeit bei. Zudem 

beeinflusst der Grad der Bildung eines Menschen in entscheidendem Maße seine 

Teilhabe am sozialen Leben und die Möglichkeiten, einer Erwerbsarbeit nachge-

hen zu können. (vgl. European Disability Forum 2003, S. 12). Ein Grund für die 

erhöhte Arbeitslosigkeit unter Menschen mit Behinderungen ist u.a. ihre oft  unzu-

reichende Schulbildung (vgl. ebd., S. 32 f.). 

 

Die Lebensqualität von Menschen mit Behinderungen wird auch durch ihre Wohn-

situation beeinflusst. Abhängig vom Verhältnis zu ihren Mitbewohnern entstehen in 

unterschiedlichem Maße soziale Kontakte. Zudem fördert das weitestgehend 

selbstständige Wohnen, z.B. durch Gruppenwohnen oder Wohnen in der eigenen 

Häuslichkeit mit ambulanter Betreuung, Eigenständigkeit in anderen Bereichen 

und die Fähigkeit, den eigenen Alltag selbst zu organisieren. Stattdessen leiden 

Menschen mit Behinderungen, die in Einrichtungen leben, vielfach unter sozialer 
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Benachteiligung und Isolation. Institutionelle Einrichtungen fördern folglich die Ex-

klusion von Menschen mit Behinderungen (vgl. Maschke 2008, S. 107 ff.). 

 

Für die Inklusion von besonderer Bedeutung sind die sozialen Kontakte, die Men-

schen mit Behinderungen in ihrer Freizeit und auch bei der Arbeit haben. Diese 

fördern außerdem ihr Wohlbefinden. Werden Menschen mit Behinderungen von 

bestimmten Freizeitaktivitäten bzw. aus dem Arbeitsmarkt ausgeschlossen, gestal-

tet es sich für sie schwieriger, persönliche Beziehungen zu anderen Menschen 

aufzubauen (vgl. ebd., S. 111).  

 

Es zeigt sich, dass die Gestaltung des Lebensweges und der unterschiedlichen 

Lebensphasen eine große Bedeutung für die Inklusion in die Gesellschaft und die 

individuelle Entwicklung jedes Menschen hat. Schon früh werden in Schweden 

durch die gemeinsame Betreuung von Kindern mit und ohne Behinderungen in 

Kindertageseinrichtungen und die daran anschließende überwiegend gemeinsame 

Beschulung wichtige Voraussetzungen für eine inklusive Gesellschaft geschaffen. 

Diese Entwicklung setzt sich im Erwachsenenalter insofern fort, dass die ver-

schiedenen Wohnformen, für die sich die Menschen mit Behinderungen individuell 

entscheiden können, eine unabhängige Lebensform in der Mitte der Gesellschaft 

unterstützen. Menschen mit Behinderungen werden in den beschriebenen Le-

bensbereichen nicht ausgegliedert und die angebotenen Unterstützungsleistungen 

haben stets zum Ziel, ihre Selbstständigkeit und Unabhängigkeit zu fördern. 
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4.  Sozialpolitik in Schweden 

 

4.1  Behindertenpolitik 

 

4.1.1  Geschichtliche Entwicklung der Arbeit mit Menschen mit Behinderun-

gen in Schweden 

 

Im 19. Jahrhundert wurde in Schweden begonnen, Menschen mit geistigen Behin-

derungen in Anstalten unterzubringen. Seit den 1940er Jahren kam es dann fort-

laufend zu einem Perspektivenwechsel (vgl. Aselmeier 2008, S. 41 f.). Der Le-

bensstandard in den damals existierenden Institutionen war äußerst schlecht und 

die Anstalten verfügten nicht über genügend Ressourcen, um die Entwicklung der 

Bewohner zu unterstützen. Allgemein wurde das Entwicklungspotenzial von Men-

schen mit geistigen Behinderungen als gering eingeschätzt. In den 1940er Jahren 

wurde schließlich mit dem Versuch begonnen, die Lebensumstände der Men-

schen mit Behinderungen zu verbessern. Hierzu zählten auch Maßnahmen zur 

Förderung der Beschäftigung, um den betroffenen Personen durch ein geregeltes 

Einkommen zu ermöglichen, für sich selbst zu sorgen. Zudem wurde vorgeschla-

gen, dass Menschen mit Behinderungen ebenso wie andere Bürger Anspruch auf 

die allgemeinen staatlichen Sozialleistungen haben sollten. Hierin lassen sich be-

reits Ansätze der Normalisierung erkennen, die aber noch nicht in vollem Umfang 

für Menschen mit geistigen Behinderungen galten. Dies geschah erst später mit 

der Weiterentwicklung des Normalisierungsprinzips durch den schwedischen Psy-

chologen Bengt Nirje (vgl. Ericsson 1985, S. 2 f.). 

 

Das Normalisierungsprinzip wurde erstmals 1959 im dänischen Fürsorgegesetz 

durch den Juristen Niels Erik Bank-Mikkelsen eingeführt und sollte Menschen mit 

geistigen Behinderungen Lebensbedingungen sichern, die so normal wie möglich 

sind und sich an den Standards der restlichen Bevölkerung orientieren (vgl. Asel-

meier 2008, S. 46 ff.). Dies schloss die Trennung der Lebensbereiche Wohnen, 

Arbeit, Freizeit und therapeutische Versorgung voneinander ein (vgl. Thimm 1995, 

S. 18). Bis in die 1960er Jahre bedeutete das Normalisierungsprinzip noch eher, 

ein System von speziellen Hilfen und Leistungen für Menschen mit geistigen Be-

hinderungen zu schaffen, welches auch Anstalten einschloss. In diesen sollte die 
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Art der Lebensführung aber so nah wie möglich an der Normalität der Lebensbe-

dingungen der Welt außerhalb der Einrichtung liegen, was den Unterschied zu den 

auch noch bestehenden psychiatrischen Anstalten ausmachte (vgl. Aselmeier 

2008, S. 145 f.).  

 

Bengt Nirje beschrieb im Jahr 1969 acht Aspekte des Normalisierungsprinzips. Als 

ersten Punkt formulierte er „Normalisering innebär en normal dagsrytm för den 

utvecklingsstörde“4 (Nirje 2003, S. 15). Der normale Tagesrhythmus bedeutet in 

dieser Hinsicht praktisch, dass Menschen mit geistigen Behinderungen tagsüber 

die Betten ihrer Zimmer verlassen, Mahlzeiten nicht nur in großen Gruppen zu sich 

nehmen, sondern in kleiner familiärer Atmosphäre und auch nicht nur aufgrund 

ihrer Behinderungen auf Anweisung des betreuenden Personals hin früher zu Bett 

gehen müssen als andere Menschen im gleichen Alter. Ebenso beinhaltet dieser 

Punkt das Recht von Menschen mit geistigen Behinderungen, sich genau wie an-

dere Menschen auch zurückziehen zu dürfen und Zeit allein zu verbringen (vgl. 

ebd., S. 15). Der zweite von Nirje verfasste Punkt lautet „Normaliseringsprincipen 

innefattar även en normal veckorutin“5 (ebd., S. 16). Damit wird ein normaler Wo-

chenrhythmus angesprochen, der insbesondere die Trennung der Bereiche Woh-

nen, Arbeit und Freizeit beinhaltet. Wichtig ist in diesem Zusammenhang auch die 

Aktivierung der Menschen mit geistigen Behinderungen, indem ihnen der Stellen-

wert von Arbeit und Beschäftigung vermittelt wird und ihnen entsprechend Mög-

lichkeiten angeboten werden, einer solchen nachzugehen. Freizeitaktivitäten sol-

len nicht nur im geschützten Rahmen stattfinden, sondern auch an öffentlichen 

Orten in der Gemeinde (vgl. ebd., S. 16). Weiterhin beinhaltet die Normalisierung 

„…att få uppleva den normala årsrytmen, med helger och högtidsdagar av person-

lig betydelse“6 (ebd., S. 16), also die Möglichkeit, nach einem normalen Jahres-

rhythmus mit Wochenenden und Feiertagen von persönlicher Bedeutung zu leben. 

Als Beispiel führt Nirje hier an, dass auch Menschen mit geistigen Behinderungen 

die Gelegenheit haben sollen, Reisen als Erholung zu nutzen (vgl. ebd., S. 16). 

„Normalisering betyder också att man skall ha möjlighet att uppleva livets normala 

                                                 
4 „Normalisierung beinhaltet einen normalen Tagesrhythmus für den geistig Behinderten.“ 
5 „Das Normalisierungsprinzip umfasst auch eine normale Wochenroutine.“ 
6 „…den normalen Jahresrhythmus mit Wochenenden und Feiertagen von persönlicher Bedeutung erleben 
können.“ 
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utvecklingsfaser“7 (Nirje 2003, S. 16) ist der vierte Aspekt des Normalisierungs-

prinzips. Demnach bedeutet Normalisierung, dass man die Möglichkeit haben soll, 

die normalen Entwicklungsphasen des Lebens zu erfahren. In diesen sollen die 

aufgrund des Lebensalters je unterschiedlichen Bedürfnisse befriedigt werden. 

Deshalb ist es zu vermeiden, dass Kinder und Jugendliche mit geistigen Behinde-

rungen ausschließlich mit Erwachsenen mit geistigen Behinderungen zusammen-

leben. Menschen mit geistigen Behinderungen sollen in ihrer Selbstständigkeit 

gestärkt werden und im Erwachsenenalter nicht mehr in der selben Umgebung 

wohnen wie in ihrer Kindheit. Auch für die restliche Bevölkerung ist es normal, den 

Lebensraum der Kindheit zu verlassen und ein selbstständiges Leben zu führen. 

Dies soll so weit es möglich ist, auch für erwachsene Menschen mit geistigen Be-

hinderungen gelten (vgl. ebd., S. 16 f.). Der fünfte von Nirje beschriebene Punkt 

besagt: „Normaliseringsprincipen innebär också att de utvecklingsstördas egna 

val, önskemål och krav skall respekteras och beaktas så mycket som möjligt“8 

(ebd., S. 17), d.h. dass die eigene Wahl, eigene Wünsche und Forderungen der 

Menschen mit geistigen Behinderungen so weit wie möglich respektiert und be-

achtet werden sollen. Den Menschen mit geistigen Behinderungen sollen in die-

sem Sinne mehr Mitbestimmungsrechte zugesprochen werden (vgl. ebd., S. 17). 

Eine Trennung der Geschlechter wirkt sich nachteilig auf die Entwicklung von 

Menschen mit geistigen Behinderungen aus, weshalb Nirje betont, dass Männer 

und Frauen mit geistigen Behinderungen zusammen in einer Gemeinschaft leben 

(„tvåkönad värld“9) und somit Kontakt zueinander in den Bereichen des täglichen 

Lebens haben sollen. Weiterhin zählt zu diesem sechsten Aspekt auch, dass 

Menschen mit geistigen Behinderungen Beziehungen miteinander eingehen kön-

nen. Außerdem soll sowohl männliches als auch weibliches Personal vertreten 

sein (vgl. ebd., S. 17 f.). Den vorletzten Punkt des Normalisierungsprinzips betitelt 

Nirje als „normala ekonomiska standardkrav“10. Damit haben Menschen mit geisti-

gen Behinderungen ebenso Anspruch auf allgemeine Sozialleistungen wie alle 

übrigen Bürger auch. Sie sollen zumindest ein Taschengeld erhalten, über dessen 

Verwendung sie frei bestimmen können, sofern zugesprochene finanzielle Mittel 

                                                 
7 „Normalisierung bedeutet auch, dass man die Möglichkeit haben soll, die normalen Entwicklungsphasen 
des Lebens zu erleben.“ 
8 „Das Normalisierungsprinzip bedeutet auch, dass die eigene Wahl, der eigene Wunsch und die eigene For-
derung der geistig Behinderten so weit wie möglich respektiert und berücksichtigt werden soll.“ 
9 „zweigeschlechtliche Welt“ 
10 „normaler wirtschaftlicher Standardanspruch“ 
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für Kosten der Unterkunft in Institutionen eingesetzt werden. Auch die Arbeit von 

Menschen mit geistigen Behinderungen sowohl auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 

als auch in geschützter Beschäftigung soll entsprechend der Arbeitsleistung ent-

lohnt werden (vgl. Nirje 2003, S. 18). Auch im achten und letzten Punkt „normal 

byggnadsstandard“11 bezieht sich Nirje noch auf Institutionen, aber auch bereits 

auf andere öffentliche Einrichtungen wie Krankenhäuser, Schulen usw. Institutio-

nen unterstützen seiner Auffassung nach dann die Integration, wenn sie sich zent-

ral in Gemeinden befinden und sich ihre Größe an den normalen Standards der 

Gemeinde orientiert. Somit dürfen nicht mehr Menschen mit geistigen Behinde-

rungen in einer Institution untergebracht sein als die umliegende Gemeinde tat-

sächlich eingliedern kann (vgl. ebd., S. 18 f.). Nirjes Punkte des Normalisierungs-

prinzips müssen unter Beachtung der damaligen Zeit, als Menschen mit geistigen 

Behinderungen in Schweden noch in Anstalten untergebracht waren, betrachtet 

werden. Doch auch wenn diese Anstalten heute in Schweden nicht mehr existie-

ren, sind Nirjes Ausführungen und die Grundidee der gleichen Lebensbedingun-

gen für Menschen mit und ohne Behinderungen für die Ausprägung der derzeiti-

gen Behindertenpolitik nach wie vor relevant. 

 

Das Selbstbewusstsein von Menschen mit geistigen Behinderungen soll laut Nor-

malisierungsprinzip besonders dadurch gestärkt werden, dass sie eigenverant-

wortlich handeln können, aktiv sind und so lernen, dass auch sie selbst etwas be-

wirken können. So können sie eine Wertschätzung ihrer eigenen Person entwi-

ckeln. Nirje vertritt die Auffassung, dass die Normalisierung das Verständnis für-

einander verbessert und so als Voraussetzung für Integration Vorurteile von ande-

ren Menschen der Gesellschaft gegenüber Menschen mit geistigen Behinderun-

gen abbaut (vgl. ebd., S. 19 f.). Das Normalisierungsprinzip darf keinesfalls als 

eine Normalisierung der Menschen mit Behinderungen verstanden werden. Es 

geht vielmehr darum, dass die Lebensumstände von Menschen mit Behinderun-

gen so weit wie möglich denen der anderen Mitglieder der Gesellschaft gleichen 

sollen. Sie sollen mit ihrer Behinderung akzeptiert werden und die gleichen Rech-

te, Pflichten und Möglichkeiten wie die Gesamtbevölkerung haben. Dies schließt 

aber spezielle Unterstützungsleistungen, die die Menschen mit Behinderungen 

benötigen und die im Ergebnis auch ein normales Leben unterstützen, nicht aus 

                                                 
11 „normaler Gebäudestandard“ 
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(vgl. Perrin & Nirje 2003, S. 152 f.). Das Normalisierungsprinzip war letztlich die 

Antwort auf die zuvor auch in Schweden stattfindende Unterbringung von Men-

schen mit Behinderungen in Anstalten ohne Kontakt zur Umwelt und restlichen 

Bevölkerung (vgl. Appel & Kleine Schaars 2008, S. 18), denn nachdem Nirje 1969 

das Normalisierungsprinzip weiterentwickelte, bestand das Ziel vielmehr darin, 

Unterbringungen in stationären Einrichtungen zu vermeiden. Menschen mit geisti-

gen Behinderungen sollten insofern unterstützt werden, dass sie nicht auf Leistun-

gen in Heimen angewiesen waren, sondern gemeinwesenorientiert unterstützt 

werden konnten, was auch Veränderungen der Umweltbedingungen einschloss 

(vgl. Aselmeier 2008, S. 148). Nirje fordert, dass das Normalisierungsprinzip für 

alle Menschen mit geistigen Behinderungen unabhängig von der Schwere ihrer 

Behinderung, ihrem Lebensort und ihrem Alter gelten soll. Er beschreibt das Prin-

zip als flexibel anwendbar und veränderbar in Bezug auf sich im Wandel befin-

dende Umweltbedingungen und individuelle Entwicklungen der Menschen mit 

geistigen Behinderungen. Für verschiedene Fachdisziplinen wie Medizin, Pädago-

gik, Psychologie, Soziale Arbeit und Politik soll das Normalisierungsprinzip als 

Richtlinie fungieren (vgl. Nirje 2003, S. 15). Die Deinstitutionalisierung ergab sich 

als Konsequenz der von Nirje weiterentwickelten Hauptpunkte des Normalisie-

rungsprinzips (vgl. Barow 2002, S. 315). 

 

Neben Nirje spielte auch der bei der schwedischen Sozialverwaltung beschäftigte 

Karl Grunewald eine wichtige Rolle bei dem Prozess der Deinstitutionalisierung in 

Schweden. Seine Rolle ist darauf zurückzuführen, dass er sich mit der Bedeutung 

von Unterbringungen in kleinen Gruppen und deren psychologischen Auswirkun-

gen auf die Beteiligten befasste (vgl. ebd., S. 314 f.). Mit der Auflösung von Institu-

tionen kam es auch zu einer klaren Trennung der Lebensbereiche Wohnen, Arbeit 

und Freizeit. Durch diese Trennung wird Transparenz geschaffen und es kann 

individuell auf die jeweils unterschiedlichen Hilfebedürfnisse der Menschen mit 

Behinderungen in den unterschiedlichen Bereichen eingegangen werden (vgl. 

Ericsson 2004, zitiert nach Aselmeier 2008, S. 155). Die Lebensbedingungen der 

Menschen mit geistigen Behinderungen haben sich besonders in Hinsicht auf eine 

größere Privatsphäre stark verbessert. Die heutigen Wohnformen haben im Ge-

gensatz zu den früheren Institutionen den Charakter eines Zuhauses (vgl. Umb-

Carlsson & Sonnander 2005, S. 241). 
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Die Grundannahme der Handikappreform (Reform der Behindertenpolitik), die in 

den 1990er Jahren durchgeführt wurde, ist, dass Menschen mit geistigen Behinde-

rungen gleichwertige Bürger Schwedens sind, die in der Lage sein sollen, ein Le-

ben ebenso wie alle anderen Bürger führen zu können. Dies umfasst die Bereiche 

Wohnen, Arbeit und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Zunächst wurde in den 

1930er Jahren in einigen Gemeinden auf freiwilliger Basis die Beschulung von 

Kindern und Jugendlichen mit geistigen Behinderungen außerhalb von Institutio-

nen eingeführt. 1954 wurde diese Form der Schulbildung schließlich zwingend. 

Die ersten Maßnahmen, die im weiteren Verlauf zur heutigen gemeinwesenorien-

tierten Arbeit führten, waren die in den 1950er Jahren initiierten speziellen außer-

institutionellen Wohnformen und die tagesstrukturierenden Maßnahmen Daily Ac-

tivities (Daglig Verksamhet). Mit der Schließung von Großeinrichtungen und der 

Etablierung von alternativen Wohnangeboten für Menschen mit geistigen Behinde-

rungen in den 1980er und 1990er Jahren kam es immer mehr zu einer Annähe-

rung an das Ideal eines Lebens in der Gemeinschaft und gleichzeitiger voller Teil-

habe an dieser durch Menschen mit geistigen Behinderungen. Im Zuge der Um-

stellung der Leistungserbringung weg von speziellen, für die Leistungen für Men-

schen mit geistigen Behinderungen zuständigen Stellen der Verwaltungsbezirke 

(län) hin zu den allgemeinen Sozialverwaltungen der Kommunen (kommuner) 

wurde der Bürgerstatus der Menschen mit geistigen Behinderungen verfestigt  

(vgl. Ericsson 2003a, S. 35 f.). 

 

Vor der Handikappreform übernahmen besonders weibliche Angehörige (haupt-

sächlich die Mütter) der Menschen mit Behinderungen die Unterstützung und Pfle-

ge im häuslichen Umfeld. Entsprechend war es besonders für diese Frauen, 

schwierig, zusätzlich einer Erwerbstätigkeit nachzugehen. Mit der Reform in den 

1990er Jahren verbesserten sich die Bedingungen für Menschen mit Behinderun-

gen sowie deren Angehörigen (insbesondere der weiblichen) durch die Einführung 

der persönlichen Assistenz. Die Beschäftigungsrate der weiblichen Angehörigen 

hat sich seitdem stark erhöht. Außerdem besteht für die Verwandten die Möglich-

keit, als persönliche Assistenten angestellt zu sein und damit im Gegensatz zur 

Situation vor der Reform für ihre Unterstützungsleistungen finanzielle Sicherheit zu 

genießen. Allerdings beschäftigen die Menschen mit Behinderungen heute mehr 

und mehr Assistenten von außen (vgl. Blanck et al. 2006, S. 19 f.). 
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Bedeutungsvoll für die Entwicklungen in Schweden ist, dass die skandinavischen 

Beteiligten Bengt Nirje, Karl Grunewald und auch Niels Erik Bank-Mikkelsen in 

engem Austausch miteinander standen und sich so gegenseitig in ihrer Arbeit be-

einflussten. Außerdem übte der Elternverband Föreningen för Utvecklingsstörda 

Barn in den 1960er Jahren Druck auf politische Entscheidungsträger aus und trug 

so zur Umsetzung der Normalisierung bei (vgl. Barow 2002, S. 317 f.). 

 

4.1.2  Entwicklung der Behindertenpolitik 

 

Zunächst herrschte auch in der schwedischen Behindertenpolitik eine medizini-

sche Sichtweise von Behinderung als individuelles Problem des betroffenen Men-

schen vor. Entsprechend fand die Förderung und Unterstützung von Menschen 

mit Behinderungen auch unter medizinischen Aspekten statt. In der Mitte des 20. 

Jahrhunderts fanden schließlich Strömungen der Pädagogik, Psychologie und an-

derer sozialwissenschaftlicher Fachrichtungen Einzug in die Behindertenpolitik 

und trugen zu ihrer Veränderung bei. Damit ging auch die Sichtweise einher, dass 

Behinderungen erst durch bestimmte Umweltbedingungen entstehen und nicht im 

Individuum begründet sind (umweltbezogene Sicht auf Behinderungen) (vgl. Riks-

försäkringsverket 2002, S. 14).  

 

Bis in die 1930er Jahre war die Armenfürsorge die einzige Unterstützungsleistung 

für Menschen mit Behinderungen in Schweden. In der Entwicklung bis in die 

1960er Jahre profitierten Menschen mit Behinderungen dann vom Ausbau des 

Wohlfahrtsstaates. Es entwickelten sich unterschiedliche Formen der finanziellen 

Unterstützung, wie die Invalidenrente. Zudem profitierten Menschen mit Behinde-

rungen auch von der Reform des Sozialversicherungswesens in den 1950er Jah-

ren, während der die allgemeine Kranken- und Unfallversicherung reformiert und 

finanzielle Unterstützung bei Krankheit, Arbeitslosigkeit, Invalidität und Alter einge-

führt wurden. Leistungen ohne Bedarfsprüfung erhielten einen höheren Stellen-

wert. Die nach dem Solidaritätsprinzip finanzierten Leistungen für die Bürger, de-

nen keine Bedürftigkeitsprüfung vorausgeht, haben zu besseren Möglichkeiten der 

Lebensgestaltung besonders für Menschen mit Behinderungen geführt (vgl. Rege-

ringens proposition 1999/2000:79, S. 13). 
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Die Entwicklung der Wohnmöglichkeiten für Menschen mit Behinderungen und die 

in diesem Rahmen stattfindende Deinstitutionalisierung trugen stark zur Förderung 

der Selbstständigkeit der Menschen mit Behinderungen bei und unterstützten ihre 

Anerkennung als gleichwertige Bürger. 

 

Erste alternative Wohnmöglichkeiten zur Unterbringung in Anstalten für Menschen 

mit geistigen Behinderungen entstanden in den 1950er und 1960er Jahren. Diese 

Entwicklung setzte sich in der beginnenden Deinstitutionalisierung der 1970er Jah-

re bis in die 1980er Jahre fort, bis darauf folgend schließlich alle Anstalten aufge-

löst wurden. Seither leben Menschen mit geistigen Behinderungen weitgehend 

selbstständig unter dem Aspekt der Gemeinwesenorientierung zentral in Städten 

oder Kommunen, die seit Mitte der 1980er Jahre auch verantwortlich für die  

Erbringung von Unterstützungsleistungen für Menschen mit geistigen Behinderun-

gen sind (vgl. Aselmeier 2008, S. 143). 

 

In den 1960er Jahren entwickelte sich das Ziel der schwedischen Behindertenpoli-

tik, Menschen mit Behinderungen zu einem Leben zu verhelfen, das sich an den 

Lebensstandards aller anderen Menschen orientiert (vgl. Svenska institutet 2007b, 

S. 1). In dieser Zeit wurden bereits Prinzipien der Regierung verfasst, die zum Ziel 

hatten, die besonderen Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen in allen 

Gesellschaftsbereichen zu berücksichtigen, u.a. bei der Planung und dem Bau von 

Wohnungen, im Bildungswesen, auf dem Arbeitsmarkt, im Kulturbereich usw. (vgl. 

Regeringens proposition 1999/2000:79, S. 12). Die Partizipation an der Gesell-

schaft gilt seit den 1970er Jahren als Grundrecht für alle Bürger in Schweden und 

schließt somit auch alle Bürger mit Behinderungen ein. Dieses Recht beinhaltet 

folgerichtig auch die Möglichkeit, in einer Gemeinde außerhalb von Institutionen zu 

leben (vgl. Aselmeier 2008, S. 148). Neben der Durchsetzung gleicher Rechte für 

alle Bürger spielten jedoch auch finanzielle Gründe eine Rolle bei der Deinstitutio-

nalisierung, da die Finanzierung von Anstalten erheblich kostenaufwendiger ge-

wesen wäre, als kommunale Wohnformen zu unterhalten. Dies ist insbesondere 

darauf zurückzuführen, dass die mangelhaften Lebensbedingungen in den Institu-

tionen den bereits bestehenden alternativen Wohnformen in den Gemeinden an-

geglichen werden sollten, welche aber bereits hohe Standards besaßen (vgl. 

Lindmeier 2002, S. 220). Außerdem hätte aufgrund einer Unterversorgung von 
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Heimplätzen, welche bis in die 1960er Jahre bestand, das Anstaltswesen weiter 

ausgebaut werden müssen. Dies wurde auch zunächst begonnen, dann aber in 

den 1970er Jahren gestoppt, woraufhin die Zahl der Heimbewohner in den folgen-

den Jahren drastisch sank. Möglicherweise ist also auch der Sparaspekt ein 

Grund für die Umsetzung der Normalisierung und Deinstitutionalisierung, da der 

weitere Ausbau von Institutionen mit höheren Kosten verbunden gewesen wäre 

(vgl. Barow 2002, S. 317). In den 1970er Jahren setzte sich zudem das Verständ-

nis von Behinderung als Ergebnis der Interaktion mit der Umwelt durch, d.h. dass 

Behinderungen nicht mehr als individuelle Eigenschaften aus medizinischer Per-

spektive betrachtet wurden, sondern der Einfluss der Umweltbedingungen und 

auch der politischen Entscheidungen auf das Auftreten von Behinderungen Be-

achtung fand (vgl. Socialstyrelsen 2009, S. 33). Den größten Beitrag zu diesem 

Perspektivenwechsel leisteten Vertreter von Menschen mit Behinderungen selbst, 

bspw. durch Veröffentlichungen des Dachverbandes der schwedischen Behinder-

tenorganisationen Handikappförbund in den 1970er Jahren, in denen von Behin-

derung als Folge von Umweltbedingungen gesprochen und die Veränderung die-

ser thematisiert wurde, um so Behinderungen zu verhindern (vgl. Regeringens 

proposition 1999/2000:79, S. 11). 

 

Das Recht auf Bildung für alle Kinder - einschließlich denen mit geistiger Behinde-

rung - wurde 1968 im Gesetz über besondere Förderung festgeschrieben (vgl. 

Svenska institutet 2007a, S. 1). Für die Kinder mit geistigen Behinderungen muss-

te gewährleistet werden, dass sie während ihrer Schulausbildung zu Hause woh-

nen konnten, d.h. Schulen mussten in das bestehende System integriert sein (vgl. 

Ericsson 1985, S. 5). Umb-Carlsson und Sonnander fanden in einer Studie her-

aus, dass daraufhin auch die Quote der Jugendlichen mit geistigen Behinderun-

gen, die eine weiterführende Schule besuchten, stieg (vgl. Umb-Carlsson & Son-

nander 2005, S. 243). 

 

Bereits Anfang der 1980er Jahre wird als Ziel der Behindertenpolitik Schwedens 

die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen an der Gesellschaft und damit die 

Vermeidung von Exklusion formuliert. Zur Erreichung dieses Ziels wird versucht, 

Gegebenheiten der Umwelt, die behindernd wirken, zu verändern, um Partizipati-

on zu gewährleisten. Die Sicht auf Behinderung als Folge der sozialen Gegeben-
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heiten und nicht als individuelle Eigenschaft einer Person wird hierin deutlich (vgl. 

Henningsen 1986, S. 124). 1985 wurde das Gesetz Lag om särskilda omsorger 

om psykiskt utvecklingsstörda m.fl. (Gesetz über spezialisierte Hilfen für geistig 

Entwicklungsgestörte u.a.) eingeführt. Dieses gewährte allen Menschen mit geisti-

gen Behinderungen Wahlmöglichkeiten bezogen auf Unterstützungsleistungen 

und förderte so die Gleichberechtigung und Anerkennung ihrer Fähigkeiten, indem 

sie als rechtsfähige Personen angesehen wurden, die selbstständig Leistungen 

beantragen konnten. Trotzdem gab es weiter Probleme bei der Durchsetzung die-

ser Rechte, was sich bspw. darin zeigte, dass selbst in den neuen Wohnformen 

noch zu wenig auf die Individualität der Bewohner durch das Personal eingegan-

gen wurde. Weiter gestärkt wurden die Möglichkeiten der Einflussnahme und Kon-

trolle über Unterstützungsleistungen durch die Menschen mit geistigen Behinde-

rungen dann aber in den 1993 bzw. 1994 verabschiedeten Gesetzen Lag om stöd 

och service till vissa funktionshindrade (LSS) und Lag om assistansersättning 

(LASS) (vgl. Aselmeier 2008, S. 151). Diese Gesetze wurden im Rahmen der 

Handikappreform verabschiedet. Mit der persönlichen Assistenz erweiterten sich 

die Möglichkeiten der Menschen mit Behinderungen, selbst Entscheidungen über 

ihre Lebensführung zu treffen, enorm (vgl. Svenska institutet 2007b, S. 1 f.). Die 

Handikappreform wurde u.a. durchgeführt, weil die zuvor bestehende Gesetzge-

bung nur unzureichend zu gleichen Lebensbedingungen für alle Gruppen von 

Menschen mit Behinderungen beitragen konnte. Aus diesem Grund wurde das 

LSS mit ergänzenden Leistungen eingeführt. Zwischen 1991 und 1995 wechselte 

auch die hauptsächliche Verantwortung für die Sozial- und Unterstützungsleistun-

gen für Menschen mit Behinderungen von den Landkreisen zu den Kommunen 

(vgl. Socialstyrelsen 2000, S. 47). Die schwedische Regierung beschloss 1985 die 

Schließung der Sonderwohneinrichtungen für Menschen mit Behinderungen, in-

dem veranlasst wurde, dass diese Institutionen keine neuen Bewohner aufnehmen 

durften (vgl. Grunewald 2003, S. 7). Laut dem Gesetz Lag om avveckling av spe-

cialsjukhus och vårdhem (Gesetz zur Auflösung der Institutionen) von 1997 muss-

ten schließlich bis spätestens zum 31. Dezember 1999 die letzten Großeinrichtun-

gen geschlossen werden (vgl. Aselmeier 2008, S. 153). 
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Durch das Fehlen eines großen privaten Anbieterkreises von Unterstützungsleis-

tungen für Menschen mit geistigen Behinderungen konnten politische Änderungen 

mit Gemeinwesenorientierung leichter durchgesetzt werden, da die Unterstützung 

staatlich organisiert ist und es zu keinen Gegensätzen zwischen politischen Inte-

ressen und Interessen der Institutionen kommen konnte (vgl. Aselmeier 2008, S. 

215). Weiterhin unterstützend für den Perspektivenwandel der Behindertenpolitik 

war die geringe Bevölkerungsgröße Schwedens und dass die Bevölkerung in der 

Zeit der 1970er Jahre relativ homogen war. Diese Aspekte erleichterten es, den 

Einwohnern die Lebensumstände und bestehende Diskriminierung von Menschen 

mit Behinderungen zu vergegenwärtigen und sie zu überzeugen, dass für die Ver-

besserung der Lebensumstände politische Interventionen notwendig sind (vgl. Ba-

row 2002, S. 320). 

 

Zwar gab es in jüngerer Zeit Einschränkungen der sozialen Leistungen in Schwe-

den, das Solidarprinzip ist aber weiter fester Bestandteil des Sozialstaats. Zudem 

sind Menschen mit geistigen Behinderungen weniger von diesen Einschränkungen 

betroffen. Dies ist zurückzuführen auf die starke Interessenvertretung der Behin-

dertenbewegung (vgl. Aselmeier 2008, S. 143).  

 

Die Entwicklung zeigt, dass in der schwedischen Politik ein Perspektivenwechsel 

von einer medizinischen Sicht auf Behinderung zu einer umweltbezogenen Sicht 

stattfand. Menschen mit Behinderungen wurden immer mehr als gleichwertige 

Bürger anerkannt. Diese Bürgerperspektive weiterhin zu unterstützen und Diskri-

minierung zu vermeiden, sind noch immer Bestrebungen der schwedischen Be-

hindertenpolitik. 
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4.1.3  Aufbau, Organisation und Bestandteile des schwedischen Fördersys-

tems 

 

4.1.3.1 Aufbau und Organisation der heutigen Behindertenpolitik in Schweden 

 

Allgemein gilt für alle Mitgliedsstaaten der WHO, zu denen auch Schweden zählt, 

dass das bio-psycho-soziale Modell von Behinderung als Basis für die jeweilige  

Organisation und Ausgestaltung der Behindertenpolitik fungiert (vgl. Maschke 

2008, S. 36). 

 

Die schwedische Behindertenpolitik hat u.a. die Aufgabe, Diskriminierung von 

Menschen mit Behinderungen zu vermeiden, was mit der Unterzeichnung der UN-

Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen 2008 rechtlich bin-

dend wurde, sowie für die Gleichberechtigung von Frauen und Männern mit Be-

hinderungen zu sorgen. Menschen mit Behinderungen haben die gleichen Rechte 

und auch Pflichten wie alle anderen Bürger im schwedischen Staat. Deshalb soll 

die Behindertenpolitik auch nicht auf Fürsorge beschränkt sein, sondern alle ge-

sellschaftlichen Bereiche durchdringen und eventuelle Barrieren in diesen abbau-

en, um Gleichbehandlung und Teilhabe an der Gesellschaft zu ermöglichen. Diese 

Entwicklung wird deutlich in dem seit dem Jahr 2000 bestehenden und bis 2010 

gültigen nationalen Aktionsplan Från patient till medborgare (Vom Patienten zum 

Mitbürger) (vgl. Svenska institutet 2007b, S. 1 f.). Diese Bürgerperspektive macht 

die Inklusionsbemühungen der schwedischen Regierung deutlich und deckt sich 

mit den Überlegungen von Hinz zur Inklusion und Betrachtung von Menschen mit 

Behinderungen als gleiche Bürger mit gleichen Rechten in einer inklusiven Gesell-

schaft, welche im ersten Abschnitt dieser Arbeit ausgeführt wurden. Hierin lässt 

sich zudem die Tradition des Normalisierungsprinzips und dessen noch immer 

vorhandene Bedeutung für die schwedische Behindertenpolitik erkennen; schließ-

lich forderte Nirje schon 1969 gleiche Lebensbedingungen für Menschen mit und 

ohne Behinderungen und in diesem Zuge gleiche Rechte und Pflichten für Men-

schen mit geistigen Behinderungen als vollwertige Bürger der Gesellschaft.  
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Die Regierung legte in dem genannten Plan drei Hauptbereiche bzw. Ziele, auf die 

sich entsprechende Maßnahmen beziehen sollen, fest. Zum ersten soll wie oben 

bereits erwähnt die Behindertenperspektive (handikapperspektiv) alle Gesell-

schaftsbereiche durchdringen. Weiterhin soll der Zugang zur einer barrierefreien 

Gesellschaft sichergestellt werden und außerdem soll der Umgang der allgemei-

nen Bevölkerung mit Menschen mit Behinderungen verbessert werden. Dies 

schließt die Sichtweise der Bevölkerung auf Menschen mit Behinderungen ein und 

wie die Bürger mit ihnen umgehen (vgl. Regeringens proposition 1999/2000:79, S. 

1). Zum ersten Punkt zählt insbesondere, dass in allen Politikbereichen die Behin-

dertenperspektive beachtet werden muss. So ist bspw. die Bildungspolitik für die 

Inklusion von Schülern mit Behinderungen im Ausbildungsbereich verantwortlich 

und die Arbeitsmarktpolitik soll dafür Sorge tragen, dass auch erwachsene Men-

schen mit Behinderungen einer Arbeit nachgehen können. Der Abbau von Barrie-

ren verbessert in entscheidendem Maße die Voraussetzungen von Menschen mit 

Behinderungen, ihr Leben in der Mitte der Gesellschaft zu führen. Um den Um-

gang mit Menschen mit Behinderungen zu verändern, sollen laut Aktionsplan auch 

Einstellungen ihnen gegenüber zum Positiven verändert werden. Menschen mit 

Behinderungen sollen sich nicht kontrolliert oder bevormundet im Umgang mit Be-

hörden fühlen, sondern ein selbstständiges Leben als anerkannte Bürger führen 

können (vgl. ebd., S. 30 f.). Dieser Plan ist die Grundlage der schwedischen Be-

hindertenpolitik und für die Umsetzung sind alle Politikbereiche (z.B. Arbeitsmarkt-

politik, Bildungspolitik etc.) auf dem jeweiligen Gebiet zuständig. Bis 2010 sollen 

alle Barrieren abgebaut und so die Teilhabe an der Gesellschaft gefördert werden. 

Die Koordinationsverantwortung liegt bei dem Ministerium für Gesundheit und So-

ziales (vgl. Regeringskansliet 2009, S. 3 f.). Zudem ist das Ziel, Menschen mit Be-

hinderungen in ihrer Person zu stärken, um so ihre Selbstständigkeit und Selbst-

bestimmung zu fördern (vgl. Riksförsäkringsverket 2002, S. 43). Sollten Menschen 

mit Behinderungen ihre Rechte der UN-Konvention bedroht sehen, haben sie den 

Anspruch, sich an einen Überwachungsausschuss zu wenden (vgl. Rege-

ringskansliet 2009, S. 4). 

 

 

 

 



 35 

Neben allgemeiner Unterstützung gibt es auch Unterstützungs- und Dienstleistun-

gen für Menschen mit Behinderungen aufgrund spezieller Bedürfnisse (vgl. Rege-

ringskansliet 2009, S. 6). Menschen mit geistigen Behinderungen haben in Schwe-

den viele Möglichkeiten, über Art und Umfang von Unterstützungsleistungen 

selbstständig zu entscheiden und diese zu wählen. Ihnen wird Entscheidungsfä-

higkeit und Selbstbestimmung zugesprochen (vgl. Aselmeier 2008, S. 202 ff.). So 

müssen sie selbst Unterstützungsleistungen beantragen, womit ihnen von staatli-

cher Seite die Fähigkeit zugesprochen wird, ihr Leben eigenständig zu organisie-

ren (vgl. ebd., S. 207). Bei der Beantragung von staatlichen Leistungen wird dem-

nach kein Unterschied zwischen Menschen mit und ohne Behinderung gemacht. 

Der schwedische Staat setzt hier stattdessen die politische Grundidee der Bürger-

perspektive durch, nach der Menschen mit Behinderungen die gleichen Rechte 

und auch Pflichten wie andere Bürger haben.  

 

Behindertenorganisationen beeinflussen seit geraumer Zeit die Entwicklung der 

schwedischen Behindertenpolitik. Viele sind im Handikappförbundens samarbet-

sorgan gemeinsam organisiert und werden durch staatliche Mittel finanziell unter-

stützt. Es besteht ein Informationsaustausch zwischen Regierung und Behinder-

tenorganisationen durch das von der Regierung geschaffene Komitee für Behin-

dertenfragen (Handisam) (vgl. Svenska institutet 2007b, S. 2). Die Beteiligung von 

Behindertenorganisationen an der Gestaltung der schwedischen Behindertenpoli-

tik äußert sich u.a. darin, dass sie von der Regierung gebeten werden, vorge-

schlagene Rechtsvorschriften zu überprüfen und aus ihrer Sicht zu beurteilen (So-

cialstyrelsen 2009, S. 3 f.). Diese enge Zusammenarbeit zeigt, dass der Bereich 

der Behindertenpolitik einen wichtigen Stellenwert im schwedischen Staat ein-

nimmt, neue Regelungen vor Inkrafttreten genauestens geprüft werden und dabei 

insbesondere Wert auf die Meinungen von Vertretern von Menschen mit Behinde-

rungen gelegt wird.  
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Maschke verweist unter Berufung auf unterschiedliche Daten von Eurostat12 und 

der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) auf 

die hohen Sozialausgaben für Menschen mit Behinderungen in Schweden, die 

deutlich über dem europäischen Durchschnitt liegen13. Die Finanzausgaben kön-

nen zwar nicht die Gesamtsituation abbilden, dienen aber durchaus als Indikator 

dafür, welchen Stellenwert Behindertenpolitik und die Eingliederung von Men-

schen mit Behinderungen in der Gesellschaft in einem Land haben (vgl. Maschke 

2008, S. 120 ff.). Seit 1990 liegen die Sozialausgaben für Menschen mit Behinde-

rungen gemessen im Anteil am Bruttoinlandsprodukt (BIP) etwa gleichbleibend 

konstant auf hohem Niveau (vgl. ebd., S. 125). Insbesondere im Bereich der Leis-

tungen, die die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen an der Gesellschaft 

fördern, liegt Schweden gemessen an den Ausgaben für Unterstützungsleistungen 

in den Bereichen Wohnen und Haushalt im europäischen Vergleich an vorderer 

Position (vgl. ebd., S. 167). Auch hier wird also der bedeutende Stellenwert von 

Behindertenpolitik in Schweden deutlich. 

 

In Schweden spielen Sozialleistungen für Menschen mit Behinderungen, denen 

eine Bedürftigkeitsprüfung vorausgeht nur eine untergeordnete Rolle. Der Großteil 

der Leistungen wird ohne Bedürftigkeitsprüfung, d.h. ohne Berücksichtigung des 

Einkommens des Anspruchsberechtigten, gewährleistet. Barleistungen überwie-

gen gegenüber Sachleistungen (vgl. ebd., S. 123 f.). In diesem Zusammenhang 

sei auf das Kapitel 4.3 verwiesen, welches sich mit dem in Schweden vorzufin-

denden sozialdemokratischen Wohlfahrtsstaat beschäftigt, der überwiegend uni-

versalistische Sozialleistungen ohne Bedürftigkeitsprüfungen für die Bevölkerung 

bereithält. Gerade Menschen mit Behinderungen profitieren von diesem System, 

da sie im Grunde unabhängig von vorher zu zahlenden Beiträgen bzw. ihren fi-

nanziellen Verhältnissen ihren tatsächlichen Unterstützungsbedarf geltend ma-

chen können. 

 

 

                                                 
12 Datenbank zur europäischen Statistik der Europäischen Kommission 
13 Laut Angaben von Eurostat liegen die Ausgaben in Schweden bei etwa 4% des BIP, nach OECD-Angaben 
bei etwa 5,7% des BIP. Die Differenz ist in den unterschiedlichen Definitionen von Behinderung begründet. 
Laut der European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions lagen die Sozialaus-
gaben für Menschen mit Behinderungen in Schweden im Jahr 2000 sogar bei 12% des BIP (vgl. European 
Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions 2004, S. 81). 
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Verantwortlich für die Erbringung von Leistungen im Rahmen der Behindertenpoli-

tik sind in Schweden die Gemeinden. Dies kann dazu führen, dass es starke Un-

terschiede zwischen einzelnen Kommunen in Bezug auf die Art und Ausgestaltung 

der Hilfen gibt (vgl. Aselmeier 2008, S. 158). Entscheidungen darüber, ob und in 

welcher Form Bedarfe an Unterstützungsleistungen bei Menschen mit Behinde-

rungen bestehen, werden von Sozialarbeitern unter Nutzung von Selbsteinschät-

zungen der betroffenen Menschen und Auswertungen von Gesprächen mit ihnen 

getroffen (vgl. Lewin et al. 2008, S. 300). 

 

4.1.3.2 Bestandteile des schwedischen Fördersystems 

 

Die Bestandteile der Behindertenpolitik können in unterschiedliche Leistungen un-

terteilt werden. Zum einen existieren verschiedene kompensationsorientierte Leis-

tungen, um den Einkommensverlust, der durch eine Behinderung entstehen kann, 

auszugleichen. Jugendliche mit einer Behinderung erhalten in Schweden ab dem 

16. Lebensjahr zusätzliche Leistungen der staatlichen Invaliditätssicherung (vgl. 

Maschke 2008, S. 129). Leistungen für Menschen mit Behinderungen, die im er-

werbsfähigen Alter sind, erhalten im Gegensatz zu Regelungen in anderen euro-

päischen Staaten nicht nur Arbeitnehmer, sondern alle schwedischen Bürger auch 

schon bei geringen Einschränkungen ihrer Arbeitsfähigkeit. Dies schließt auch 

Personen ein, die aufgrund ihrer Behinderung noch nie gearbeitet haben bzw. kei-

ner Arbeit auf dem Arbeitsmarkt mehr nachgehen (vgl. ebd., S. 133). Hierin zeigt 

sich, dass schwedische Bürger mit Behinderungen ganz im Sinne des sozialde-

mokratischen Wohlfahrtsstaates keine Anwartschaften für soziale Sicherungsleis-

tungen erwerben müssen, sondern ihr tatsächlich vorhandener Bedarf an Unter-

stützung im Vordergrund steht und von staatlicher Seite gedeckt wird, wenn die 

betroffenen Menschen dazu nicht selbst in der Lage sind. 

 

Menschen mit Behinderungen verfügen in Schweden, auch wenn sie keiner Arbeit 

nachgehen, also über eine Einkommenssicherheit. Haushalte mit Menschen mit 

Behinderungen erreichen ein ähnliches Niveau des durchschnittlichen Haus-

haltseinkommens wie Haushalte, in denen kein Mensch mit Behinderung lebt (et-

wa 95% des durchschnittlichen Haushaltseinkommens) (vgl. Organisation for Eco-

nomic Co-operation and Development 2003, S. 28 f.). Außerdem hat Schweden im 
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Vergleich der OECD-Staaten die niedrigste Quote der Menschen mit Behinderun-

gen, die weder Einkommen aus Erwerbsarbeit noch aus Sozialleistungen erhalten 

(1,1% aller Menschen mit Behinderungen in Schweden). Viele Menschen mit Be-

hinderungen, die arbeiten, erhalten zusätzliche Sozialleistungen vom Staat. Somit 

kann davon ausgegangen werden, dass alle Menschen mit Behinderungen, die 

staatliche Leistungen für ihren Lebensunterhalt benötigen, diese auch bekommen. 

Die Unterschiede zu anderen Ländern liegen darin begründet, dass in Schweden 

Menschen mit Behinderungen keine Ansprüche auf Sozialleistungen bei Erwerbs-

losigkeit erwerben müssen, d.h. dass auch Menschen, die noch nie einer Er-

werbsarbeit nachgegangen sind, im Fall der Arbeitslosigkeit staatliche Leistungen 

erhalten (vgl. Organisation for Economic Co-operation and Development 2003, S. 

38 ff.). Die vorhandene Einkommenssicherheit bildet einen wichtigen Teil der In-

klusion von Menschen mit Behinderungen, da ihre finanzielle Situation ihnen 

grundsätzlich erlaubt, genau wie andere Bürger am Konsumbereich der Gesell-

schaft teilzuhaben. 

 

Zur Förderung von Beschäftigung dienen rehabilitationsorientierte Leistungen. 

Hierbei werden in Schweden keine Quotenregelungen angewandt, sondern ver-

sucht, durch ein Antidiskriminierungsgesetz die Einstellung von Menschen mit Be-

hinderungen in Arbeitsverhältnisse zu unterstützen. Zudem gibt es die Möglichkeit, 

Arbeitgeber, die Menschen mit Behinderungen in einem Arbeitsverhältnis auf dem 

allgemeinen Arbeitsmarkt beschäftigen, dauerhaft finanziell zu unterstützen, indem 

Lohnzahlungen staatlich subventioniert werden (vgl. Maschke 2008, S. 152 f.). Auf 

die unterschiedlichen Beschäftigungsmaßnahmen, die im Rahmen der Förderung 

von Beschäftigung in Schweden bestehen, wird im 5. Gliederungspunkt dieser 

Arbeit eingegangen. 

 

Das Antidiskriminierungsgesetz zählt zu den partizipationsorientierten Leistungen, 

bei denen es auch darum geht, dass gesellschaftliche Bedingungen so verändert 

werden, dass Behinderungen, die durch die Umwelt verursacht werden, nicht ent-

stehen. Ebenso zu dieser Art von Leistungen gehören Hilfen in den Bereichen 

Wohnen, Bildung, Kommunikation, Mobilität und sonstige unterstützende Hilfen 

wie die persönliche Assistenz (vgl. ebd., S. 158 ff.). Die Bereitschaft zur Verände-

rung von Umweltbedingungen und besonders die Einsicht in die Notwendigkeit 
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dieser Handlungen mit dem Ziel der Vermeidung von Behinderungen zeigt den 

inklusiven Charakter der Behindertenpolitik Schwedens. 

 

Ericsson beschreibt, dass ein normales Leben für Menschen mit geistigen Behin-

derungen insbesondere die Trennung von Wohn- und Arbeitsbereich beinhaltet. 

Da die unterstützten Wohnformen und die tagesstrukturierenden Daily Activities 

als Unterstützung im Bereich Beschäftigung in den Kommunen unterschiedliche 

Dienstleistungen sind, sind auch unterschiedliche Mitarbeiter für die jeweilige Un-

terstützung der Menschen mit geistigen Behinderungen in diesen Bereichen zu-

ständig. Die beiden Leistungen ersetzen die nicht mehr bestehenden großen Ein-

richtungen für Menschen mit geistigen Behinderungen, indem sie, wenn nötig, Un-

terstützung während des gesamten Tages anbieten (vgl. Ericsson 2003a, S. 36 f.). 

Somit ist die im Normalisierungsprinzip geforderte Trennung der verschiedenen 

Lebensbereiche für Menschen mit Behinderungen in Schweden erfüllt. 

 

Seit 1994 haben Menschen mit Behinderungen in Schweden einen Rechtsan-

spruch auf ein persönliches Budget, welcher im LSS festgeschrieben ist. Diese 

persönliche Assistenz ist ein Mittel, um die Partizipation und Eigenverantwortlich-

keit von Menschen mit Behinderungen zu steigern. Ein versorgender Charakter 

wird bei dieser Hilfeform insofern vermieden, als dass die anspruchsberechtigten 

Personen selbst die finanziellen Mittel für Unterstützungsleistungen erhalten und 

so selbstbestimmt ihre Hilfeleistungen organisieren, Löhne des Assistenten zahlen 

und auch für z.B. Verwaltungskosten aufkommen. Dabei haben sie Wahlfreiheit 

bezüglich der Anstellung ihres persönlichen Assistenten bzw. können entscheiden, 

ob sie Leistungen von öffentlichen oder privaten Trägern erbringen lassen wollen. 

Die Klärung des Bedarfs einer persönlichen Assistenz erfolgt mittels Gesprächen 

mit der anspruchsberechtigten Person durch Mitarbeiter der Sozialversicherung 

und Gemeindeschwestern. Die Höhe des persönlichen Budgets ergibt sich aus der 

Multiplikation des zeitlichen Bedarfs an persönlicher Assistenz mit dem von der 

Regierung jährlich neu festgelegten Stundensatz (vgl. Baumgartner 2009, S. 78 

ff.). Es besteht keine Obergrenze des Stundenbedarfs, der bewilligt wird, um si-

cherzustellen, dass auch Menschen mit schweren Behinderungen die Möglichkeit 

gegeben wird, in ihren eigenen Wohnungen zu leben (vgl. Socialstyrelsen 2009, S. 

20). Zur Erreichung dieses Zieles trägt auch die Art der Finanzierung bei. 
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Diese erfolgt zunächst durch die Gemeinden für die ersten 20 Stunden persönli-

cher Assistenz je Woche. Darüber hinausgehender Assistenzbedarf wird durch die 

staatliche schwedische Sozialversicherung gedeckt, die auch die Verwendung des 

Budgets überprüft (vgl. Baumgartner 2009, S. 80). Die Gewährung und Finanzie-

rung des persönlichen Budgets bei mehr als 20 Stunden Assistenzbedarf in der 

Woche ist im LASS geregelt; für Bedarf, der darunter liegt, findet sich die Rege-

lung im LSS (vgl. Socialstyrelsen 2009, S. 19). Der Grund hierfür ist, dass der 

schwedische Staat vermeiden will, dass die Gewährung von persönlicher Assis-

tenz eine Frage der finanziellen Lage der Kommunen ist. Persönliche Assistenz 

nach dem LASS wird ausschließlich in Geldleistungen gewährt, während persönli-

che Assistenz nach dem LSS sowohl als Geld- als auch Dienstleistung erbracht 

werden kann (vgl. Askheim 2008, S. 181 f.). Der persönliche Assistent unterstützt 

den Menschen mit einer Behinderung in alltäglichen Tätigkeiten, die dieser nicht 

alleine verrichten kann (vgl. Maschke 2008, S. 165). Dazu zählen Grundbedürfnis-

se wie Hilfe bei der Hygiene, Ankleiden, Nahrungsaufnahme, Kommunikation etc. 

Bei mehr als 20 Stunden Assistenzbedarf in der Woche fällt auch Unterstützung 

bei anderen Tätigkeiten wie Einkaufen, kulturelle Aktivitäten, Urlaubsreisen etc. 

unter die persönliche Assistenz. Entscheidungen darüber, was der persönliche 

Assistent wann und wie tun soll, trifft die anspruchsberechtigte Person selbst (vgl. 

Socialstyrelsen 2009, S. 19). Da persönliche Assistenz von einer begrenzten Zahl 

an Assistenten für den jeweiligen Menschen mit einer Behinderung erbracht wird, 

bietet diese Unterstützungsleistung Kontinuität und Sicherheit für die Anspruchs-

berechtigten (vgl. Blanck et al. 2006, S. 31). 

 

Behörden äußerten jüngst Bedenken, dass die Rechte der Personen mit Anspruch 

auf persönliche Assistenz zu sehr ausgeweitet sind und dass die staatliche Kon-

trolle über diese Hilfeform größer sein sollte (vgl. Askheim 2008, S. 180). Die für 

die Finanzierung der Assistenz verantwortlichen Stellen sollen demnach bessere 

Möglichkeiten haben, zu kontrollieren, wie die Geldleistungen verwendet werden, 

um hochwertige Assistenzleistungen zu sichern (vgl. ebd., S. 186). Kritik wird auch 

dahingehend geäußert, dass aufgrund dessen, dass die Menschen mit Behinde-

rungen die Leistung selbst beantragen müssen und auch Verantwortung für die 

Umsetzung der Assistenz und Beschäftigung eines Assistenten haben, grundsätz-

lich von der Fähigkeit jedes Anspruchsberechtigten ausgegangen wird, dies auch 
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bewältigen zu können (vgl. Askheim 2008, S. 184). Allerdings spiegelt sich hierin 

der inklusive Gedanke der Bürgerperspektive. Die Organisation dieser Unterstüt-

zungsleistung verdeutlicht das Vertrauen des schwedischen Staates in die Ent-

scheidungsfähigkeit und Selbstständigkeit von Menschen mit Behinderungen. Ent-

sprechend werden Menschen mit Behinderungen in Schweden im Zuge der Leis-

tungserbringung vielfältige Mitbestimmungsmöglichkeiten gegeben. Die Diskussi-

on zeigt aber auch deutlich, dass eine bestimmte Vorgehensweise von unter-

schiedlichen Positionen betrachtet und entsprechend auf unterschiedliche Art und 

Weise interpretiert werden kann. Von besonderer Bedeutung für die Bewertung 

der Inklusion scheint aber die Sichtweise gerade der Menschen mit Behinderun-

gen zu sein. Blanck et al. fanden in ihrer Untersuchung zur Wirkweise der persön-

lichen Assistenz in Schweden heraus, dass sich diese Sichtweise als positiv in 

Bezug auf diese Form der Unterstützung herausstellt. Oftmals wird für die an-

spruchsberechtigten Personen eine Verbesserung ihrer Lebenssituation durch die 

Inanspruchnahme von persönlicher Assistenz deutlich. Bspw. konnten durch die 

persönliche Assistenz mehr Menschen eigenen Wohnraum beziehen. Bezogen 

auf die etwaigen Schwierigkeiten der Verantwortungsübernahme von Menschen 

mit Behinderungen im Zuge der persönlichen Assistenz lässt sich feststellen, dass 

es für jene, die dies eventuell tatsächlich nicht vollständig allein bewältigen kön-

nen, die Möglichkeit gibt, die Leistung durch einen selbst gewählten Stellvertreter 

(god man) beantragen zu lassen und durch diesen Hilfe bei der Koordinierung der 

Leistung zu erhalten (vgl. Blanck et al. 2006, S. 33 f.). 

 

Um Inklusion zu fördern muss das Hauptziel von Hilfen im Bereich Wohnen sein, 

Menschen mit Behinderungen nicht mehr in segregierenden Wohnformen unter-

zubringen, sondern in ambulanten Wohnformen, um so besonders auch die Auto-

nomie von Menschen mit geistigen Behinderungen zu fördern (vgl. Maschke 2008, 

S. 165). In Schweden existieren entsprechend mittlerweile keine Institutionen zur 

Unterbringung von Menschen mit Behinderungen mehr und diese Form der Unter-

bringung in Heimen ist rechtswidrig (vgl. Dörner 2003). Außerdem fördert die per-

sönliche Assistenz das selbstständige Wohnen von Menschen mit Behinderungen 

im eigenen Wohnraum. 
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4.1.4  Gesetzgebung 

 

Bei der schwedischen Gesetzgebung handelt es sich um eine Rahmengesetzge-

bung, d.h. die Gesetze beinhalten Entwicklungsrichtungen und Ziele. Dies bedeu-

tet, dass die Gemeinden und Provinziallandtage (landsting)14 über große Spiel-

räume bei der Auslegung und der Ausgestaltung der Gesetze verfügen (vgl. 

Svenska institutet 2007b, S. 3). 

 

Der Integrationsgrundsatz von Menschen mit Behinderungen schließt ein speziel-

les Gesetz zum Thema Behinderung aus. Stattdessen existieren in vielen schwe-

dischen Einzelgesetzen bestimmte Vorschriften, die für Menschen mit Behinde-

rungen gültig sind bzw. wird auf die Anwendung der Gesetze auch für diesen Per-

sonenkreis in der Präambel hingewiesen (vgl. Henningsen 1986, S. 124 f.). Zu 

diesen Gesetzen zählen u.a. das Plan- och bygglag (Planungs- und Baugesetz) 

und das Socialtjänstlag (SoL) (vgl. ebd., S. 3). Weiterhin beinhaltet die allgemeine 

Gesetzgebung das Hälso- och sjukvårdslag (Gesundheits- und Krankenpflegege-

setz, HSL) sowie das Skollag (Schulgesetz), welche gemeinsam mit dem SoL die 

Grundlage für die Betreuungsleistungen, Fürsorge, Pflege und Bildung von Men-

schen mit Behinderungen darstellen (vgl. Socialstyrelsen 2000, S. 46). Neben den 

allgemeinen Geldleistungen der Sozialversicherung, welche für alle Bürger gelten 

(z.B. Krankengeld; Leistungen der Arbeitsunfallversicherung; Altersrente; Invalidi-

tätssicherung, welche sich nicht nur auf Behinderung bezieht, sondern allgemein 

eine langfristige gesundheitlich begründete Erwerbsunfähigkeit voraussetzt), exis-

tiert eine spezielle finanzielle Unterstützungsleistung für Menschen mit Behinde-

rungen. Dabei handelt es sich um die handikappersättning (Behindertenerstat-

tung). Diese zusätzliche Leistung muss durch den Menschen mit einer Behinde-

rung, der Hilfe in seiner Lebensführung oder bei der Arbeit bzw. beim Studium be-

nötigt oder Mehraufwendungen aufgrund einer Beeinträchtigung hat, beantragt 

werden (vgl. Köhler 2003, S. 63 f.). 

 

 

 

                                                 
14 Gemeinden sind verantwortlich für die Gestaltung der Schulbildung, Sozialleistungen, Dienstleistungen 
(z.B. persönliche Assistenz; Provinziallandtage sind verantwortlich für das Gesundheitswesen (z.B. Rehabili-
tation) (vgl. Svenska institutet 2007b, S. 2). 
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Das SoL wurde 1982 erlassen und hat seitdem einige Änderungen durchlaufen. 

Geregelt sind allgemein die Rechte für jeden Bürger auf finanzielle und soziale 

Unterstützung  sowie die Verantwortung der Kommunen für ihre Einwohner. Damit 

liegt die Zuständigkeit für die Erbringung von Leistungen nach dem SoL bei den 

Kommunen. Zu den Zielgruppen dieses Gesetzes zählen insbesondere Kinder, 

Jugendliche, ältere Menschen, Menschen mit Abhängigkeitserkrankungen, Men-

schen, die die Pflege anderer übernehmen, Opfer von Gewaltverbrechen und 

auch Menschen mit Behinderungen. Es ist möglich, dass innerhalb der Kommune 

verschiedene Gremien für die Leistungserbringung für die unterschiedlichen 

Gruppen der Anspruchsberechtigten verantwortlich sind. Leistungen des SoL sind 

Assistenzleistungen. Diese Unterstützungsleistungen müssen individuell an den 

jeweiligen Menschen angepasst werden. Werden beantragte Leistungen von der 

Kommune abgelehnt, besteht die Möglichkeit, diese Entscheidung anzufechten 

(vgl. Socialstyrelsen 2002, S. 3 ff.). Geldleistungen spielen im SoL eine zweitran-

gige Rolle. Im Vordergrund stehen die Regelungen von Dienstleistungen (vgl. 

Köhler 2003, S. 64). Im SoL sind u.a. Beratungsleistungen für Familien, Interventi-

onsmöglichkeiten bei Kindeswohlgefährdungen, Beratung und Therapiemöglich-

keiten für Menschen mit Suchtproblemen und Fürsorge- und Unterstützungsleis-

tungen für ältere Menschen geregelt (vgl. Socialstyrelsen 2002, S. 13 ff.). Ziele der 

Leistungen für Menschen mit Behinderungen nach dem SoL sind die aktive Parti-

zipation an der Gesellschaft und die Möglichkeit einer normalen Lebensführung. 

Entsprechend sind die Kommunen zuständig für die eventuell notwendige Umges-

taltung der Wohnung des Menschen mit einer Behinderung, um diesem die Mög-

lichkeit zu geben, weiterhin in seiner gewohnten Wohnumgebung zu leben. Au-

ßerdem sollen die Gemeinden unterstützend bei dem Angebot von Arbeitstätigkei-

ten für Menschen mit Behinderungen agieren. Spezielle Leistungen umfassen Hil-

feleistungen im Haushalt, persönliche Assistenz, Begleitpersonen, das Angebot 

von Wohngruppen bzw. Wohnungen in speziellen Gebäudekomplexen mit immer 

erreichbaren Mitarbeitern, berufliche oder andere Aktivitäten sowie Ansprechpart-

ner für soziale Kontakte. Menschen mit Behinderungen müssen entsprechende 

Leistungen beantragen, woraufhin ihr individueller Bedarf an Unterstützung, um 

ein normales Leben mit gutem Lebensstandard führen zu können, überprüft wird 

(vgl. ebd., S. 23). 
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Ergänzend zur weiteren Gesetzgebung wurde 1994 das LSS eingeführt. Ziele 

sind, ein selbstständiges Leben von Menschen mit Behinderungen zu unterstützen 

sowie die Gleichbehandlung von Menschen mit und ohne Behinderungen und ihre 

Partizipation an der Gesellschaft zu fördern. Mittel, um diese Ziele zu erreichen, 

sind u.a. persönliche Assistenz, Beratung, behindertengerechte Umgestaltung des 

Wohnraums und Unterstützung von Eltern von Kindern mit Behinderungen (vgl. 

Svenska institutet 2007b, S. 3). Dieses Gesetz wird dann angewandt, wenn Unter-

stützungsleistungen nach anderen Gesetzen für den betroffenen Menschen mit 

einer Behinderung nicht ausreichend sind. Im LSS wird die Sichtweise des bio-

psycho-sozialen Modells von Behinderung deutlich, bei dem besonders auch die 

Umweltbedingungen und deren Einfluss auf das Entstehen einer Behinderung be-

achtet werden. So gründet sich auch die Entscheidung über die Gewährung von 

Leistungen nach dem LSS auf die negativen Folgen, die eventuell aufgrund der 

Behinderung für die betroffenen Menschen auftreten (vgl. Socialstyrelsen 2000, S. 

46).  

 

Anspruchsberechtigte des LSS sind 1. Menschen mit geistigen Behinderungen, 

Autismus oder Menschen, die sich in einem autismusähnlichen Zustand befinden. 

Außerdem können auch 2. erwachsene Menschen mit erheblichen und permanen-

ten geistigen Beeinträchtigungen in Folge eines Hirnschadens aufgrund äußerer 

Einwirkung oder Krankheit sowie 3. Menschen mit anderen erheblichen und per-

manenten physischen oder mentalen/geistigen Beeinträchtigungen, die keine 

normalen Alterserscheinungen sind, Schwierigkeiten in der Lebensführung und 

entsprechend einen hohen Bedarf an Unterstützung hervorrufen, Leistungen nach 

dem LSS beantragen. Leistungen werden nur erbracht, wenn die Menschen mit 

Behinderungen diese persönlich beantragen bzw. sie durch Erziehungsberechtigte 

oder einen Vertreter - sollte der Mensch mit Behinderung nicht in der Lage sein, 

dies selbstständig zu tun - beantragt werden. Das LSS umschließt verschiedene 

Maßnahmen. Dazu zählen Beratung (rådgivning) durch u.a. Sozialarbeiter und 

persönliche Assistenz bis 20 Stunden pro Woche. Die persönliche Assistenz muss 

vor dem 65. Lebensjahr beantragt werden, wird aber auch darüber hinaus im fest-

gelegten Stundenumfang weitergeführt. Alternativ zur persönlichen Assistenz kön-

nen die Anspruchsberechtigten auch andere professionelle Begleitung (ledsagar-

service) erhalten, um ihre Teilhabe an der Gesellschaft zu fördern. Weiterhin kann 
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den Anspruchsberechtigten mit der Maßnahme des persönlichen Kontaktes (biträ-

de av kontaktperson) bei der selbstständigen Lebensführung geholfen werden, 

indem der Begleiter dem Menschen mit einer Behinderung beratend zur Seite 

steht und eine aktive Lebensführung sowie Kontakte zu anderen Menschen unter-

stützt. Weitere Maßnahmen sind u.a. kurze Abwesenheit von zu Hause (korttids-

vistelse utanför det egna hemmet), um mit einem Ortswechsel auch Angehörige 

zu entlasten, Betreuung von Schülern über 12 Jahren vor und nach der Schule 

(korttidstillsyn för skolungdom över 12 år ütanför det egna hemmet i anslutning till 

skoldagen samt under lov), Wohnmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche, die 

nicht mit ihren Eltern leben können (boende i familjehem eller bostad med särskild 

service för barn eller ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet) sowie 

Wohnmöglichkeiten für Erwachsene (bostad med särskild service för vuxna eller 

annan särskilt anpassad bostad för vuxna). Diese sind hauptsächlich Gruppen-

wohnen und Service-Unterkünfte. Zudem werden für jene Anspruchsberechtigte 

der ersten beiden Gruppen, die keiner Erwerbsarbeit nachgehen, Daily Activities 

(daglig verksamhet) angeboten (vgl. Socialstyrelsen 2009, S. 9 ff.).  

 

Ob Menschen aufgrund der oben beschriebenen ersten oder zweiten Kategorie 

Anspruchsberechtigte des LSS sind, wird durch diagnostische Maßnahmen ent-

schieden. Bei Menschen mit Behinderungen der Gruppe 3 ist nicht eine zuvor ge-

stellte Diagnose ausschlaggebend für Ansprüche nach dem LSS sondern der indi-

viduelle Unterstützungsbedarf unabhängig von der Behinderung (vgl. Ericsson 

2003b, S. 6). Das bio-psycho-soziale Modell von Behinderung findet demnach 

auch in diesem Gesetz Anwendung, da zumindest nicht ausschließlich aus medi-

zinischer Sicht Entscheidungen über Anspruchsberechtigungen getroffen werden, 

sondern die individuellen Bedürfnisse und die individuell unterschiedlichen negati-

ven Folgen der Beeinträchtigung Beachtung finden. Dies wird insbesondere daran 

deutlich, dass sich der Anspruch auf Leistungen nach dem LSS bezogen auf die 

dritte Zielgruppenkategorie auf die Existenz von Schwierigkeiten in der Lebensfüh-

rung, welche durch die Beeinträchtigung hervorgerufen wurden, gründet. 

 

Menschen mit Behinderungen, die Leistungen nach dem LSS erhalten, haben ein 

Recht darauf, einen individuellen Plan anzufordern. Dieser wird im Gespräch zwi-

schen einem Sachbearbeiter der Kommune und dem Menschen mit einer Behin-
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derung vereinbart und kann mehrere Leistungen beinhalten, die von der Kommu-

ne koordiniert werden. Außerdem ist es möglich, bei Einwänden zu Entscheidun-

gen bezüglich der Gewährung von Maßnahmen Einspruch bei Gericht einzulegen 

(vgl. Socialstyrelsen 2009, S. 11). Leistungen nach dem LSS werden von den je-

weiligen Kommunen erbracht, mit Ausnahme der ersten im Gesetz festgelegten 

Maßnahme der Beratung, für deren Erbringung die Landkreise zuständig sind (vgl. 

Blanck et al. 2006, S. 4). Grundsätzlich sind diese Leistungen kostenlos für die 

Menschen mit Behinderungen. In bestimmten Wohnformen können jedoch Gebüh-

ren für die Unterkunft, Freizeitaktivitäten und kulturelle Aktivitäten erhoben wer-

den. Außerdem sind Eltern, deren Kinder nicht bei ihnen leben, verpflichtet, sich in 

finanzieller Weise am Aufwachsen ihrer Kinder zu beteiligen (für Kleidung, Freizeit 

usw.) (vgl. Socialstyrelsen 2009, S. 10 f.). Da von den Geldleistungen für die Per-

sönliche Assistenz nach dem LSS lediglich Menschen mit Behinderungen profitie-

ren, die nicht in Einrichtungen leben, wird mit dieser Unterstützungsform gleichzei-

tig das selbstständige Wohnen dieser Menschen unterstützt (vgl. Baumgartner 

2009, S. 80). In diesem Zusammenhang ist zu erkennen, dass in Schweden allen 

Menschen mit Behinderungen, welche wünschen, im eigenen Wohnraum zu le-

ben, die Gelegenheit dazu gegeben und somit ihre Eigenständigkeit unterstützt 

wird. 

 

Sowohl das LSS als auch das LASS sind Gesetze mit präzise formulierten Rech-

ten für eine bestimmte Gruppe von Menschen, in diesem Fall jener mit Behinde-

rungen, die als anspruchsberechtigt in den Gesetzen definiert sind (vgl. Riksför-

säkringsverket 2002, S. 15). 

 

Das neueste Antidiskriminierungsgesetz (Diskrimineringslag), welches 2009 ein-

geführt wurde, ersetzt mehrere zuvor existierende Antidiskriminierungsgesetze, 

die für einzelne Gesellschaftsbereiche galten. Das aktuelle Gesetz bietet u.a. auch 

Menschen mit Behinderungen Schutz in verschiedenen sozialen Bereichen und 

weitet damit das Verbot von Diskriminierung weiter aus (vgl. Regeringskansliet 

2009, S. 4). Es bietet neben Menschen mit Behinderungen noch sechs anderen 

Personengruppen Schutz in unterschiedlichen sozialen Bereichen. Besonderes 

Augenmerk wird dabei auf den Schutz vor Diskriminierung im Arbeitsleben ge-
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legt15 (vgl. SOU 2009:93, S. 69 ff.). Hierzu zählen u.a. die Bereiche Einstellung 

und Einstellungsverfahren, Beförderung, Lohnpolitik und Entlassung (vgl. ebd., S. 

77). Statt - wie in anderen Ländern üblich - Quotenregelungen zur Durchsetzung 

der Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen auf dem Arbeitsmarkt einzu-

setzen, versucht der schwedische Staat also mittels eines umfassenden Antidis-

kriminierungsgesetzes die Gleichbehandlung von Menschen mit und ohne Behin-

derungen im Arbeitsleben zu erwirken. 

 

4.2  Rolle des Ombudsmannes 

 

Mit Einführung des neuen Antidiskriminierungsgesetzes von 2009 wurde auch die 

neue Stelle des Gleichheitsombudsmannes (Diskrimineringsombudsman, DO) 

geschaffen, der die Einhaltung des Gesetzes überwacht (vgl. Regeringskansliet 

2009, S. 4). Im Gleichheitsombudsmann sind die vier zuvor existierenden Om-

budsmänner (Jämställdhetsombudsman - Gleichstellungsombudsmann, Om-

budsman mot etnisk diskriminering - Ombudsmann gegen ethnische Diskriminie-

rung, Handikappombudsman - Behindertenombudsmann und Ombudsman mot 

diskriminering på grund av sexuell läggning - Ombudsmann gegen Diskriminierung 

aufgrund der sexuellen Orientierung) vereint. Die Arbeit dieser neuen Regierungs-

behörde richtet sich entsprechend auf die Vermeidung von Diskriminierung und 

die Durchsetzung gleicher Rechte und Chancen für alle Menschen in Schweden 

(vgl. Diskrimineringsombudsmannen 2009, S. 3). Grundlage dieses Auftrages ist 

die UN-Menschenrechtskonvention (vgl. Diskrimineringsombudsmannen 2010, S. 

6). Fühlen sich schwedische Bürger aufgrund eines oder mehrerer der im Antidis-

kriminierungsgesetz beschriebenen Punkte (Geschlecht, sexuelle Identität, Ethni-

zität, Religion, Behinderung, sexuelle Orientierung, Alter) diskriminiert, haben sie 

die Möglichkeit, sich an den Gleichheitsombudsmann zu wenden. Der Schutz vor 

Diskriminierung nach diesem Gesetz besteht u.a. bei der Arbeit, in der Schule, in 

Universitäten und Hochschulen, in Geschäften, bei Wohnungskauf bzw. -miete, im 

Sozialversicherungssystem, bei der Gesundheitsfürsorge und Sozialleistungen. 

Der Ombudsmann wird der Beschwerde nachgehen und betroffene Menschen 

                                                 
15 Das Gesetz verweist neben Behinderung noch auf die Merkmale Geschlecht, sexuelle Identität, ethnische 
Zugehörigkeit, Religion oder andere Glaubensauffassungen, sexuelle Orientierung und Alter. Es bietet 
Schutz in den Bereichen Arbeitsleben; Arbeitsmarktpolitik; Bildungswesen; Mitgliedschaft in Organisatio-
nen; Waren, Dienste, Wohnen usw.; Gesundheitswesen; Sozial- und Arbeitslosenversicherung, Studienbei-
hilfe; Wehrpflicht und Zivildienst sowie öffentliche Anstellung (vgl. SOU 2009:93, S. 76). 
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dahingehend beraten, wie eigene Rechte aus dem Antidiskriminierungsgesetz gel-

tend gemacht werden können. Außerdem besteht die Möglichkeit, dass der 

Gleichheitsombudsmann den Menschen, der eine Diskriminierung erfahren hat, 

vor Gericht vertritt. Zur Verhinderung von Diskriminierung im Vorfeld stellt der 

Ombudsmann Informationen für die allgemeine Bevölkerung und öffentliche Stel-

len über die Durchsetzung gleicher Rechte und den Schutz vor Diskriminierung 

zur Verfügung (vgl. Diskrimineringsombudsmannen 2009, S. 4 ff.). 

 

Zum Thema Diskriminierung befragt, gaben in einer Untersuchung des Statistiska 

centralbyrån 12% der Menschen mit Behinderungen an, in den letzten fünf Jahren 

Diskriminierung aufgrund ihrer Behinderung auf dem Arbeitsmarkt erfahren zu ha-

ben, bspw. bei der Stellenvergabe, bei Lohnverhandlungen, bei Entlassungen 

oder auch in Bezug auf Mobbing am Arbeitsplatz (vgl. Statistiska centralbyrån 

2009, S. 162 f.). Im Jahr 2009 gab es insgesamt 294 Beschwerden aufgrund von 

Diskriminierungen wegen Behinderungen. Die meisten dieser Beschwerden von 

Menschen mit Behinderungen betrafen die Zugänglichkeit zu verschiedenen Be-

reichen der Gesellschaft (öffentliche Einrichtungen, öffentliche Verkehrsmittel, 

Wohnungen etc.) (vgl. Diskrimineringsombudsmannen 2010, S. 15).  

 

4.3  Der sozialdemokratische Wohlfahrtsstaat Schweden 

 

4.3.1  Merkmale des sozialdemokratischen Wohlfahrtsstaates 

 

Seine besondere Ausprägung verdankt der schwedische Wohlfahrtsstaat dem ho-

hen Einfluss der Gewerkschaften des Landes bei gleichzeitig langandauernden 

Regierungsperioden der Sozialdemokraten16 (vgl. Kaufmann 2003, S. 202). Der 

dänische Politikwissenschaftler und Soziologe Gøsta Esping-Andersen prägte den 

Begriff des sozialdemokratischen Wohlfahrtsregimes aufgrund dessen, dass sich 

in den zugehörigen Ländern, unter denen für ihn Schweden als Vorzeigebeispiel 

für diese Form des Wohlfahrtsstaates dient, insbesondere sozialdemokratische 

Parteien für Reformen verantwortlich zeichneten (vgl. Esping-Andersen 1998, S. 

44). 

                                                 
16 Seit Ende des II. Weltkrieges waren die Sozialdemokraten von 1945-1976, 1982-1991 und 1994-2006 in 
der Regierung vertreten (vgl. Svenska institutet 2007c, S.3). 
 



 49 

Der in Schweden seit langem bestehende Gleichheitsgrundsatz spiegelt sich im 

sozialdemokratischen Wohlfahrtsstaat wider. Beispiele für diesen Egalitarismus 

sind Bestrebungen, die Gleichstellung von Frauen und Männern durchzusetzen17 

sowie der Aufbau eines sozialen Sicherungssystems, das durch Universalismus 

gekennzeichnet ist (vgl. Kaufmann 2003, S. 170 f.). Anspruch auf Geld- und 

Dienstleistungen des Sozialsystems haben - unter bestimmten Voraussetzungen - 

grundsätzlich alle schwedischen Bürger (vgl. ebd., S. 180). Bedürftigkeitsprüfun-

gen und Beitragszahlungen sind in der Regel keine Voraussetzungen für den Er-

halt pauschaler staatlicher Leistungen (vgl. Siegel 2007, S. 265). Damit wird ein 

weitreichender Sozialschutz der Bevölkerung gewährleistet (vgl. ebd., S. 268). 

Hinsichtlich dessen genießen auch Menschen mit Behinderungen in Schweden 

einen Bürgerstatus, der es ihnen erlaubt, sowohl allgemeine Sozialleistungen als 

auch spezielle Leistungen, die sich auf ihre tatsächlichen individuellen Bedürfnisse 

beziehen, in Anspruch zu nehmen. Die speziellen Leistungen erhalten sie ent-

sprechend, sofern sie einen Bedarf hierfür anmelden, ohne zunächst eigene finan-

zielle Ressourcen in Anspruch nehmen zu müssen. 

 

Im universalistischen System Schwedens haben alle Bürger unabhängig von ihrer 

sozialen Herkunft und ihrer Position im Marktgeschehen ähnliche Rechte. So soll 

Solidarität gefördert werden (vgl. Esping-Andersen 1998, S. 41). Das Ziel der 

Gleichheit aller Bürger schließt auch jene mit Behinderungen ein. Das Ziel in die-

sem System ist, eine gleichberechtigte Teilhabe aller Bürger an der Gesellschaft 

herzustellen (vgl. Aselmeier 2008, S. 190). 

 

Im schwedischen Modell orientiert sich die Höhe der Sozialleistungen nicht nur an 

Minimalstandards, sondern an einem hohen Niveau und so besteht auch ein hoher 

Grad der De-Kommodifizierung18. Um einen Dualismus zwischen Arbeitern und 

Mittelschicht zu verhindern, war es während der Entwicklung zum heute beste-

                                                 
17 Schon früh wurde in Schweden bspw. Die Vormachtstellung der Ehe für das Zusammenleben und die 
Familie infrage gestellt (vgl. Kaufmann 2003, S. 170). 
18 De-Kommodifikation bedeutet die Erbringung von staatlichen Leistungen als individuelles Recht und dass 
eine Person ihren Lebensstandard halten kann, ohne vom Markt abhängig zu sein. So wird es Menschen 
möglich gemacht, aus dem Arbeitsmarkt auszusteigen, wenn sie dies für nötig halten, ohne sich der Gefahr 
des Arbeitsplatzverlustes entgegenzusehen (z.B. bei längerer Krankheit). Somit ist bei einem hohen Grad der 
De-Kommodifizierung die Existenz auch bei Abwesenheit vom Arbeitsmarkt durch staatliche Sozialleistun-
gen gesichert durch bspw. die Zahlung von Krankenversicherungsleistungen in gleicher Höhe wie das übli-
che Gehalt (vgl. Esping-Andersen 1990, S. 21 ff.) 
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henden Wohlfahrtsstaat in Schweden notwendig, dass die Leistungen die Forde-

rungen der Angehörigen der Mittelschicht befriedigten und gleichzeitig auch Arbei-

ter von den Ansprüchen der höheren Schichten profitierten. Es existiert nun also 

ein Versicherungssystem, in das alle Schichten eingebunden sind. Die Leistungen 

sind jedoch teilweise auch vom zuvor erhaltenen Einkommen abhängig (vgl. 

Esping-Andersen 1998, S. 45). Somit bestehen allgemein gültige Sozialleistungen 

für alle Bürger Schwedens sowie zusätzliche einkommensabhängige Leistungen. 

 

Für die Übernahme sozialer Dienste ist der Staat verantwortlich und minimiert da-

durch die Abhängigkeit des Einzelnen von der Familie. Die Unabhängigkeit der 

einzelnen Person wird unterstützt u.a. auch im Hinblick auf die Gleichstellung und 

Einbeziehung der Frau in die Arbeitswelt (vgl. ebd., S. 45). Übertragen auf die Si-

tuation von Menschen mit Behinderungen bedeutet dies, dass insbesondere der 

Staat für ihre Unterstützung zuständig ist. Damit wird die Familie entlastet und 

spielt bei der Fürsorge von Familienangehörigen mit Behinderungen nur eine un-

tergeordnete Rolle. 

 

Vorausgesetzt wird im sozialdemokratischen Wohlfahrtsstaat aber auch die Ar-

beitsbereitschaft der Bürger. Eine aktive Arbeitsmarktpolitik soll zur Vollbeschäfti-

gung beitragen. Auch staatlich finanzierte Beschäftigungsmaßnahmen dienen der 

Verwirklichung dieses Ziels (vgl. Kaufmann 2003, S. 202). Die Beschäftigungsrate 

der schwedischen Bürger im erwerbsfähigen Alter lag im Jahr 2004 bei 73,5% und 

damit gemeinsam mit anderen skandinavischen Ländern über dem europäischen 

Durchschnitt. Auch die Zahl der Langzeitarbeitslosen ist in Schweden geringer als 

in anderen europäischen Ländern (vgl. Becker 2007, S. 42 f.). Vollbeschäftigung 

ist gewissermaßen die Voraussetzung für das Bestehen dieses Regimes, da es 

hohe Kosten verursacht und durch Steuern finanziert wird (vgl. Esping-Andersen 

1998, S. 46). So verwundert es auch nicht, dass der sozialdemokratische Wohl-

fahrtsstaat durch eine hohe Steuerbelastung der Bürger gekennzeichnet ist (vgl. 

ebd., S. 43). Dies ist notwendig, um die generösen staatlichen Leistungen bereit-

stellen zu können. Die im Vergleich zu anderen Ländern höhere Steuerbelastung 

ist in der schwedischen Bevölkerung allgemein hin akzeptiert, da für alle Bürger 

die Sicherheit besteht, in Situationen, in denen es für den Einzelnen nötig ist, von 

dem System der staatlichen Unterstützung profitieren zu können. 
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Hort unterscheidet vier Säulen, die die Basis des schwedischen Sozialstaats bil-

den. Zum einen zählt er hierzu die aktive Arbeitsmarktpolitik mit verschiedenen 

Maßnahmen, die das Ziel der Vollbeschäftigung verfolgen. Hinzu kommt ein um-

fassendes staatliches Einkommenssicherungssystem für jene Bürger ohne Er-

werbseinkommen. Die dritte Säule umfasst soziale Dienstleistungen, Leistungen 

der Gesundheitsfürsorge und bildungspolitische Angebote, die allesamt für die 

Empfänger kostenlos sind bzw. stark vom Staat subventioniert werden. Der vierte 

Punkt beschreibt schließlich, dass der Staat für die Finanzierung der politischen 

Systeme verantwortlich ist (vgl. Hort 2008, S. 529). 

 

4.3.2  Der Einfluss des Modells des sozialdemokratischen Wohlfahrtsstaates 

auf die Praxis der Inklusion und auf die Behindertenpolitik 

 

Die Organisation und Ausgestaltung von Hilfen für Menschen mit Behinderungen 

gründen sich stark darauf, was in einem Land unter Sozial- und Wohlfahrtsstaat 

verstanden wird, denn dementsprechend variiert auch die Auffassung darüber, wie 

mit Menschen in vermeintlich schwächeren Situationen umzugehen ist (vgl. Asel-

meier 2008, S. 14). 

 

Im sozialdemokratischen Wohlfahrtsstaat liegt die Verantwortung der Versorgung 

aller Bürger beim Staat. Diese Versorgung schließt Unterstützungsleistungen ein, 

die manche Bürger benötigen, um das Ziel der Teilhabe an der Gesellschaft zu 

erreichen. Damit und auf Basis des Gleichheitsprinzips wird das Ziel einer Ge-

meinschaft aller Bürger verfolgt. Dies schließt Exklusion einzelner Gruppen und 

damit auch bspw. große spezielle Wohneinrichtungen für Menschen mit Behinde-

rungen aus, was das Verbot jener Institutionen erklärt. Dieses Gleichheitsprinzip 

wird auch darin deutlich, dass alle Menschen mit Behinderungen die gleichen Bür-

gerrechte wie der Rest der Bevölkerung haben. Zudem werden Leistungen für 

Menschen mit Behinderungen von kommunalen Diensten erbracht, zu denen auch 

andere Bürger Zugang haben. Auf geeignete und gemeinwesenorientierte Leis-

tungen haben Menschen mit Behinderungen einen Rechtsanspruch. Außerdem 

wird für das Ziel der Verbesserung ihrer Situation das Augenmerk darauf gerichtet, 

was an den gesellschaftlichen Gegebenheiten verändert werden kann. Dies zeigt 

deutlich, dass Stigmatisierung durch Zuschreibung der Behinderung als eine indi-



 52 

viduelle Eigenschaft vermieden und Behinderung stattdessen als Ergebnis der 

Interaktion mit der Umwelt verstanden wird. Es geht nicht um die Kompensation 

einer Schwäche mit dem Ziel der Integration, sondern um Inklusion durch Verän-

derungen der Umwelt dahingehend, dass Behinderungen gar nicht erst entstehen 

(vgl. Aselmeier 2008, S. 190 ff.). 

 

Das zugrunde liegende Wohlfahrtsstaatregime in einem Staat kann durch den je-

weiligen Grad der De-Kommodifizierung in bedeutendem Maße die Stellung von 

Menschen mit Behinderungen - insbesondere derjenigen, die keiner Erwerbsarbeit 

nachgehen - in der Gesellschaft beeinflussen (vgl. Maschke 2008, S. 59). Wie be-

reits im vorhergehenden Kapitel ausgeführt, herrscht in Schweden ein hoher Grad 

der De-Kommodifizierung. Daraus lässt sich schließen, dass der Lebensunterhalt 

von Menschen mit Behinderungen durch staatliche Unterstützung auch dann gesi-

chert ist, wenn diese keiner Erwerbsarbeit nachgehen. 

 

Nach einer Studie des European Disability Forums wird in Schweden allen Men-

schen mit Behinderungen ein monatliches Mindesteinkommen durch den Staat 

zugesichert, welches ca. 721 € beträgt und damit knapp unter dem Betrag liegt, 

der aus der Sichtweise der Bevölkerung zum Bestreiten des Lebensunterhalts be-

nötigt wird (ca. 800 €). Im Vergleich mit anderen europäischen Ländern liegt 

Schweden damit aber im Bereich des geringsten Unterschiedes zwischen diesen 

Beträgen (vgl. European Disability Forum 2003, S. 21). Laut OECD erreichen 

Haushalte mit Menschen mit Behinderungen sowie Einzelpersonen mit Behinde-

rungen zudem etwa 95% des jeweils durchschnittlichen Einkommens der schwe-

dischen Haushalte ohne Menschen mit Behinderungen bzw. Bürger ohne Behin-

derungen (vgl. Organisation for Economic Co-operation and Development 2003, 

S. 29). Diese Zahlen unterstützen die Annahme, dass im sozialdemokratischen 

Wohlfahrtsstaat angesichts staatlicher Leistungen auch bei Erwerbslosigkeit eine 

Einkommenssicherheit für Menschen mit Behinderungen besteht. 

 

Die Steuerfinanzierung von Leistungen, die kennzeichnend für den sozialdemokra-

tischen Wohlfahrtsstaat ist, findet sich generell auch in der Finanzierung jener So-

zialleistungen für Menschen mit Behinderungen, die auf Partizipation gerichtet 

sind und einen großen Teil der schwedischen Behindertenpolitik ausmachen, und 



 53 

illustriert das System des Universalismus (vgl. Maschke 2008, S. 171). Zudem 

werden die Leistungen grundsätzlich von öffentlicher Stelle geleistet und eine 

Spezialisierung der Hilfen ist zweitrangig (vgl. Aselmeier 2008, S. 191). Das uni-

versalistische Leistungssystem des sozialdemokratischen Wohlfahrtsstaates zeigt 

sich bspw. auch darin, dass der Großteil der Sozialleistungen an Menschen mit 

Behinderungen ohne Berücksichtigung ihres Einkommens erbracht wird (vgl. 

Maschke 2008, S. 123 f.). Ausschlaggebend ist stattdessen der tatsächliche Be-

darf. 

 

Liberale Einflüsse werden darin deutlich, dass neben der noch immer vorrangigen 

Erbringung sozialer Leistungen durch staatliche Organe mittlerweile auch private 

Organisationen bestehen, die Unterstützungsformen anbieten. Der individuelle 

Unterstützungsbedarf wird ermittelt und dabei auch die Umwelt des Menschen mit 

einer Behinderung beachtet sowie Möglichkeiten der Unterstützung durch nahe-

stehende Personen festgestellt. Im Unterschied zu liberalen Wohlfahrtsstaaten 

werden aber im sozialdemokratischen Wohlfahrtsstaat auch private Unterstüt-

zungsleistungen staatlich finanziert. Menschen mit Behinderungen müssen Unter-

stützungsleistungen jedoch beim Staat beantragen und entsprechend selbst orga-

nisieren bzw. eine andere Stelle damit beauftragen. Dies fordert Selbstständigkeit 

von den Betroffenen (vgl. Aselmeier 2008, S. 192). 

 

5. Arbeitsmarktmaßnahmen und Beschäftigungsprogramme für 

Menschen mit Behinderungen 

 

Mehr als 1,5% der schwedischen Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter befindet 

sich in speziellen Beschäftigungsprogrammen (vgl. Organisation for Economic Co-

operation and Development 2003, S. 44). 

 

Basierend auf der Idee der Normalisierung werden in Schweden viele Arbeits-

marktmaßnahmen und Beschäftigungsprogramme nicht explizit nur für Menschen 

mit Behinderungen angeboten, sondern finden im Rahmen von für alle Bürger zu-

gänglichen allgemeinen Programmen statt. Diese Herangehensweise fördert die 

Partizipation stärker als dies spezielle Programme tun können (vgl. Maschke 
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2008, S. 157). Zu diesen allgemeinen Programmen und Maßnahmen zählen Bera-

tung, Umschulungen, Weiterbildungen, On-the-job-trainings etc. (vgl. Hort 2008, S. 

531). Die speziellen Arbeitsmarktmaßnahmen für Menschen mit Behinderungen 

orientieren sich zudem stark an den Maßnahmen für die Allgemeinbevölkerung. 

Dies ist u.a. auch in der von der schwedischen Arbeitsmarktpolitik verwendeten 

Definition von Behinderung begründet. Behinderung meint hier keine individuelle 

medizinisch verursachte Schwäche, sondern allgemein eine Einschränkung der 

Arbeitsfähigkeit, die z.B. auch in sozialen Problemen einer Person begründet sein 

kann (vgl. Samoy & Waterplas 1997, S. 8).  

 

Nach wie vor gehen allerdings nur wenige Menschen mit einer geistigen Behinde-

rung einer Arbeit nach, aus der sie Erwerbseinkommen schöpfen (vgl. Aselmeier 

2008, S. 191). Trotzdem beeinflussen Arbeitsmarktprogramme die Beschäfti-

gungsrate der Menschen mit Behinderungen in Schweden positiv. In Schweden 

partizipieren mehr Menschen mit Behinderungen an diesen Maßnahmen als in 

anderen europäischen Ländern und auch ihre Beschäftigungsrate ist höher als im 

Großteil der anderen europäischen Staaten (vgl. European Foundation for the Im-

provement of Living and Working Conditions 2003, S. 111). Etwa 20% aller Emp-

fänger von Sozialleistungen für Menschen mit Behinderungen nehmen in Schwe-

den an speziellen Beschäftigungsprogrammen bzw. Arbeitsmarktmaßnahmen teil 

(vgl. Organisation for Economic Co-operation and Development 2003, S. 116). 

 

5.1  Arbeitsmarktpolitik 

 

Im Jahr 1980 kam es zu einer Reform der schwedischen Arbeitsmarktpolitik für 

Menschen mit Behinderungen, in deren Zuge u.a. der Lohnkostenzuschuss (Lö-

nebidrag) für Beschäftigungen auf dem ersten Arbeitsmarkt eingeführt und die für 

die Geschützte Beschäftigung verantwortliche Firma Samhall (als Zusammenle-

gung der zuvor existierenden geschützten Werkstätten) gegründet wurde (vgl. Re-

geringens proposition 1999/2000:79, S. 14 f.). 

 

Die arbetslinje der schwedischen Arbeitsmarktpolitik besagt, dass jeder Bürger, 

der einer Arbeit nachgehen will, unabhängig von seiner Arbeitskraft zum einen die 

Möglichkeit dazu haben soll und zum anderen auch verpflichtet ist, zu arbeiten. 
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Die schwedische Arbeitsagentur Arbetsförmedlingen soll dabei behilflich sein, eine 

für die individuelle Arbeitsfähigkeit passende Arbeitsstelle zu finden (vgl. SOU 

2009:93, S. 91). Diese arbetslinje gilt auch für Menschen mit Behinderungen. Um 

das Ziel einer hohen Beschäftigungsrate auch dieser Personengruppe zu errei-

chen, werden unterschiedliche aktivierende Arbeitsmarktmaßnahmen eingesetzt. 

Diese Maßnahmen besitzen Priorität gegenüber reinen kompensationsorientierten 

Geldleistungen, die den Einkommensverlust ausgleichen sollen (vgl. Riksför-

säkringsverket 2003, S. 26). Die in Schweden existierenden aktivierenden Ar-

beitsmarktmaßnahmen und Programme werden im Kapitel 5.3 im Einzelnen be-

schrieben. 

 

Die Arbetsförmedlingen ist außerdem von der Regierung beauftragt, alle zwei Jah-

re eine Untersuchung zur Situation von Menschen mit Behinderungen auf dem 

Arbeitsmarkt durchführen zu lassen. Verantwortlich für die Durchführung ist das 

Statistiska centralbyrån (Statistisches Zentralamt, SCB), welches hierbei mit der 

Arbetsförmedlingen, dem Ombudsmann sowie dem Komitee für Behindertenfra-

gen der Regierung (Handisam) zusammenarbeitet (vgl. Statistiska centralbyrån 

2009, S. 3). Die Ergebnisse der aktuellsten Untersuchung aus dem Jahr 2008 

werden im Abschnitt 6.5 ausgeführt. 

 

Um die Inklusion von Menschen mit Behinderungen auf dem Arbeitsmarkt zu un-

terstützen, werden in Schweden verschiedene Mittel eingesetzt. Dazu zählen be-

stimmte aktivierende arbeitsmarktpolitische Maßnahmen, der Rechtsschutz von 

bereits beschäftigten Arbeitnehmern und Antidiskriminierungsvorschriften. Das 

Antidiskriminierungsgesetz bietet Schutz für Menschen mit Behinderungen mit und 

ohne Arbeitsbeschäftigung. Für bereits beschäftigte Arbeiter mit einer Behinde-

rung sichern die Vorschriften des Lag om anställningsskydd (Gesetz zum Kündi-

gungsschutz, LAS) und des Arbetsmiljölag (Gesetz über die Arbeitsumgebung, 

AML) die Weiterbeschäftigung (vgl. SOU 2009:93, S. 69 f.). Das LAS schützt u.a. 

vor der Kündigung aufgrund einer Behinderung und das AML regelt u.a., welche 

Anpassungen des Arbeitsplatzes der Arbeitgeber in Folge einer Behinderung des 

Arbeitnehmers leisten muss (vgl. ebd., S. 74). Dabei müssen individuelle Voraus-

setzungen der beschäftigten Personen beachtet werden. Allgemein sollen durch 

die entsprechende Gestaltung der Arbeitsbedingungen und -plätze durch den Ar-
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beitgeber nach dem AML Belastungen physischer als auch psychischer Natur der 

Arbeitnehmer vermieden werden (vgl. Köhler 2003, S. 69). 

 

5.2  Organisation der Maßnahmen und Programme 

 

Im Gegensatz zu anderen Leistungen der Behindertenhilfe, die überwiegend von 

den Kommunen erbracht werden, gehören die Organisation und Ausgestaltung 

von Beschäftigungsprogrammen und Arbeitsmarktmaßnahmen zu den Aufgaben 

der schwedischen Arbetsförmedlingen. Diese ist für die Genehmigung und Zuwei-

sung entsprechender Maßnahmen verantwortlich. 

 

Regelungen über die Zielgruppen und die Ausgestaltung der einzelnen Maßnah-

men finden sich in der Förordning (2000:630) om särskilda insatser för personer 

med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga (Verordnung über beson-

dere Leistungen für Personen mit Behinderungen, welche eine Einschränkung der 

Arbeitsfähigkeit zur Folge haben). Die Maßnahmen und Programme nach dieser 

Verordnung gelten im Allgemeinen für alle Personen mit Behinderungen und ver-

minderter Arbeitsfähigkeit. Unterscheidungen hinsichtlich der Behinderungsart 

werden nicht getroffen (vgl. Förordning (2000:630) om särskilda insatser för per-

soner med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga). Mit dieser Sicht-

weise vermeidet der schwedische Staat eine Verallgemeinerung der Leistungsfä-

higkeit bestimmter Gruppen von Menschen mit Behinderungen und damit eine 

vorschnelle Bewertung ihrer Leistung auf niedrigem Niveau. Stattdessen steht das 

Individuum im Vordergrund und entsprechend wird für jede Einzelperson eine 

passende Unterstützungsform gesucht. 

 

Trotz des Vorhandenseins allgemeiner Programme sind spezielle Arbeitsmarkt-

maßnahmen bzw. Beschäftigungsprogramme für Menschen mit Behinderungen 

notwendig, da noch viele Angebote an die allgemeine Bevölkerung nicht so orga-

nisiert und strukturiert sind, dass sie für Menschen mit Behinderungen zugänglich 

wären bzw. nicht genug auf ihre besonderen Bedürfnisse eingehen (vgl. European 

Disability Forum 2003, S. 43). Der schwedische Staat investiert etwa 14% aller 

arbeitsmarktbezogenen Ausgaben für Menschen mit Behinderungen in die Finan-

zierung von aktivierenden Beschäftigungsprogrammen für diese Personengruppe 
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(vgl. Organisation for Economic Co-operation and Development 2003, S. 119 f.). 

Um den Beschäftigungsgrad von Menschen mit Behinderungen zu erhöhen, wird 

einerseits versucht, die Arbeitgeber dazu anzuregen, Menschen mit Behinderun-

gen zu beschäftigen und andererseits werden, wenn notwendig Arbeitsplätze au-

ßerhalb des allgemeinen Arbeitsmarktes geschaffen (vgl. SOU 2009:93, S. 73). 

Die Registrierung von Menschen mit Behinderungen als berufsunfähig bzw. ein-

geschränkt arbeitsfähig führt zu einem entsprechend angemessenen Zugang zu 

den unterschiedlichen Beschäftigungsprogrammen (vgl. Organisation for Econo-

mic Co-operation and Development 2003, S. 115). 

 

Verantwortlich für die Zuweisung zu bestimmten Programmen ist die Arbetsför-

medlingen. Hier werden Fertigkeiten und die Arbeitsfähigkeit der Menschen mit 

Behinderungen eingeschätzt, um so eine passende Maßnahme für sie und mit 

ihnen in Beratungsgesprächen zu finden (vgl. Skedinger & Widerstedt 2007, S. 

698). Für die Unterstützung bei der Arbeitssuche ist demnach eine staatliche Ver-

waltungsbehörde (Arbeitsagentur) zuständig (im Gegensatz zur Zuständigkeit der 

Gemeinden bei anderen behindertenpolitischen Leistungen). Der Staat kann in 

bestimmten Fällen Lohnkostenzuschüsse an Arbeitgeber zahlen, die Menschen 

mit Behinderungen einstellen (vgl. Svenska institutet 2007b, S. 2). 

 

Die Hauptverantwortung für Geschützte Beschäftigung (Skyddat arbete) liegt in 

Schweden bei der staatseigenen Firma Samhall. Hier arbeiteten 1999 etwa 80% 

aller sich in Geschützter Beschäftigung befindenden Menschen mit Behinderun-

gen19. Die schwedische Regierung übernimmt mit ihrer finanziellen Unterstützung 

etwa 90% der Löhne für die Beschäftigten mit Behinderungen. Bevorzugt in Sam-

hall beschäftigt werden sollen u.a. Menschen mit geistigen Behinderungen. 

Gleichzeitig hat die Firma aber auch die Zielvorgabe, profitabel zu sein, um so un-

abhängiger von staatlicher finanzieller Unterstützung zu werden. Diese zwei Ziel-

vorgaben können entsprechend Konflikte hervorrufen (vgl. Skedinger & Widerstedt 

2007, S. 696 f.). Samhall hat neben der zentralen Verwaltung regionale Zweigstel-

len in den verschiedenen Landkreisen im ganzen Land (vgl. Skogman Thoursie 

1999, S. 4). Die Nachfrage nach Arbeitsplätzen bei Samhall ist gewöhnlich größer 

als das Angebot, was dazu führen kann, dass örtliche Samhall-Betriebe die am 

                                                 
19 Insgesamt arbeiteten in diesem Jahr 33.000 Menschen in Geschützter Beschäftigung. 
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besten geeigneten Arbeitnehmer für eine bestimmte Stelle auswählen können. 

Dies steht im Widerspruch zu der Zielvorgabe, gerade solche Menschen mit Be-

hinderungen zu beschäftigen, die die größten Schwierigkeiten haben, eine Arbeit 

zu finden und daher Unterstützung am nötigsten haben. Eine Voraussetzung für 

eine Arbeitsaufnahme bei Samhall ist allerdings auch ein gewisser Minimalwert 

der Arbeitsfähigkeit (vgl. Skedinger & Widerstedt 2007, S. 698 f.). Neben Samhall 

wird Geschützte Beschäftigung auch im öffentlichen Sektor angeboten (vgl. Rege-

ringens proposition 1999/2000:79, S. 121). 

 

Programme der Unterstützten Beschäftigung existieren regulär seit 1998. Fünf 

Jahre zuvor wurde diese Form der Unterstützung probeweise eingeführt (vgl. Or-

ganisation for Economic Co-operation and Development 2003, S. 147).  

 

5.3  Ausgestaltung der unterschiedlichen Programme 

 

5.3.1  Finanzielle Unterstützungsleistungen 

 

5.3.1.1  Unterstützung für Hilfsmittel am Arbeitsplatz (Stöd till hjälpmedel på 

arbetsplatsen) 

 

Ziel der Unterstützung für Hilfsmittel am Arbeitsplatz ist, dass Menschen mit Be-

hinderungen und reduzierter Arbeitsfähigkeit eine Anstellung erhalten, sich selbst-

ständig machen oder an arbeitsmarktpolitischen Programmen oder Praktika wäh-

rend der Schulzeit teilnehmen können, indem ein Hilfsmittel ihre verminderte Ar-

beitsfähigkeit ausgleicht. Neben technischen Hilfsmitteln kann es sich auch um die 

Anpassung von Software oder eines Computersystems sowie des Arbeitsplatzes 

an sich handeln. Die Hilfe kann sowohl in Form von individuellen Hilfsmitteln dem 

betroffenen Menschen mit einer Behinderung als auch dem Arbeitgeber in Form 

von speziellen Geräten am Arbeitsplatz während der ersten zwölf Beschäfti-

gungsmonate durch die Arbetsförmedlingen bewilligt werden. Über diesen Zeit-

raum hinaus kann diese Hilfeform nur für die Länge der Zeit bewilligt werden, in 

der sich der Mensch mit einer Behinderung in einer Beschäftigung mit einer Form 

von Lohnkostenzuschuss befindet. Die Unterstützungsleistung kann bis zu 
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100.000 SEK20 umfassen, bei der Anpassung von Computersystemen auch mehr 

(vgl. Arbetsförmedlingen 2009d).  

 

5.3.1.2 Unterstützung für persönliche Hilfe am Arbeitsplatz (Stöd till personlig 

biträde) 

 

Diese Hilfe ist gedacht für jene Menschen, die aufgrund ihrer Behinderung Hilfe 

am Arbeitsplatz durch einen oder mehrere andere in der Firma bereits angestellte 

Beschäftigte benötigen. Die Arbetsförmedlingen kann in diesem Fall dem Arbeit-

geber finanzielle Beihilfe gewähren, um die entstehenden Mehrkosten auszuglei-

chen, da die Arbeitnehmer ihre eigenen Aufgaben zeitweise vernachlässigen, um 

dem Menschen mit einer Behinderung bei Aufgaben zu assistieren. Ziel der Hilfe 

ist es, Menschen mit Behinderungen dahingehend zu unterstützen, dass sie eine 

Arbeit erhalten bzw. behalten können oder an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen 

bzw. Schulpraktika teilnehmen können. Der Höchstbetrag dieser Unterstützungs-

leistung beträgt 60.000 SEK pro Jahr. Als Unternehmer mit einer Behinderung, die 

große Kommunikationsschwierigkeiten hervorruft, können bis zu 120.000 SEK 

durch die Arbetsförmedlingen bewilligt werden. Die Unterstützungsform wird mo-

natlich geleistet, solange der Bedarf besteht (vgl. Arbetsförmedlingen 2009a).  

 

5.3.1.3 Besondere Unterstützung bei Existenzgründung (Särskilt stöd vid start 

av näringsverksamhet) 

 

Diese finanzielle Unterstützung ist gedacht für arbeitslose Einzelpersonen oder 

Gruppen von arbeitslosen Personen mit Behinderungen, die eine Geschäftsidee 

verwirklichen wollen, welche als rentabel eingeschätzt wird. Die Hilfeform umfasst 

höchstens 60.000 SEK pro Person für die Schaffung der Voraussetzungen für eine 

Existenzgründung (vgl. Arbetsförmedlingen 2008b). 

 

 

 

 

 

                                                 
20 1 SEK entspricht etwa 0,10 €. 
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5.3.1.4 Lohnkostenzuschüsse (Lönebidrag) 

 

In Schweden befinden sich etwa 1% aller Menschen im erwerbsfähigen Alter in 

Formen von subventionierter Beschäftigung, bei der Lohnkostenzuschüsse vom 

Staat gezahlt werden. Die Höhe der Zuschüsse ist abhängig von der jeweiligen 

Arbeitseinschränkung und es findet über mehrere Jahre eine schrittweise Redukti-

on des gewährten Zuschusses statt (vgl. Organisation for Economic Co-operation 

and Development 2003, S. 112). Laut § 26 Förordning (2000:630) om särskilda 

insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga soll 

der Zuschuss dann gezahlt werden, wenn der Mensch mit Behinderung sonst die 

Arbeitsanstellung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt nicht erhalten bzw. behalten 

würde. 

 

Der Lohnkostenzuschss wird an den Arbeitgeber, der einen Menschen mit Behin-

derung und verminderter Arbeitsfähigkeit einstellt, zum Zweck der Kompensation 

der Einschränkung der Arbeitsfähigkeit für längstens vier Jahre gezahlt. Zunächst 

wird der Lohnkostenzuschuss immer erst für höchstens ein Jahr bewilligt. Er be-

misst sich nach den Lohnkosten und der Einschränkung der Arbeitsfähigkeit be-

zogen auf die spezielle Arbeitsstelle. Das Ziel dieser Unterstützung besteht darin, 

es arbeitslosen Menschen mit Behinderungen zu erleichtern, eine Anstellung zu 

erhalten. Außerdem kann der Zuschuss auch dann gezahlt werden, wenn ein Ar-

beitnehmer nach längerer Krankschreibung an den Arbeitsplatz zurückkehrt, um 

die fortwährende Beschäftigung zu sichern oder wenn sich die Arbeitsfähigkeit im 

Laufe der Beschäftigungszeit verschlechtert. Der Lohn und andere Anstellungs-

verhältnisse sollen dem Tarifvertrag der Branche entsprechen. Im Zuge der Ge-

währung eines Lohnkostenzuschusses ist der Arbeitgeber verpflichtet gemeinsam 

mit der Arbetsförmedlingen, dem Arbeitnehmer und der Gewerkschaft eine Über-

einkunft zu treffen, die Maßnahmen zur Erhöhung der Arbeitsfähigkeit des betrof-

fenen Menschen beschreibt, wie weitere Ausbildungsmöglichkeiten, Hilfsmittel 

usw. (vgl. Arbetsförmedlingen 2009b). Das Fernziel ist laut § 31 Förordning 

(2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför 

nedsatt arbetsförmåga der Übergang in ein Beschäftigungsverhältnis ohne Lohn-

kostenzuschuss. 
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Die beschriebenen finanziellen Unterstützungsleistungen haben zwar zum Ziel, die 

Eingliederung von Menschen mit Behinderungen in den Arbeitsmarkt und damit 

ihre Teilhabe zu fördern, beschreiben aber auf gewisse Weise eine defizitorientier-

te Sichtweise von Behinderung. Diese besteht vornehmlich in dem Ausgleich der 

verminderten Arbeitsfähigkeit der Menschen mit Behinderungen und der darauf 

beruhenden Mehrkosten der Arbeitgeber. Da bei der Personalpolitik der Unter-

nehmen aber die Wirtschaftlichkeit eine zentrale Rolle spielt, bieten diese Maß-

nahmen dennoch Chancen für Menschen mit Behinderungen, eine Anstellung auf 

dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu erhalten. 

 

5.3.2  Andere Unterstützungsleistungen 

 

5.3.2.1 Geschützte Beschäftigung (Skyddat arbete) 

 

In Schweden hat die staatseigene Firma Samhall die Aufgabe, besonders Men-

schen mit geistigen Behinderungen, die Schwierigkeiten haben, eine Erwerbstä-

tigkeit auf dem ersten Arbeitsmarkt zu finden, zu beschäftigen und sie insofern zu 

fördern, dass ihre Arbeitsfähigkeit erhöht wird. Das Fernziel ist dann, eine Ar-

beitsaufnahme auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt für diese Personengruppe zu 

unterstützen (vgl. Skedinger & Widerstedt 2007, S. 696 f.). Jährlich wird die Ziel-

vorgabe für die Zahl der Übergänge in reguläre Beschäftigung neu vom Parlament 

bestimmt, genau wie die Personengruppen, die vorwiegend in Samhall beschäftigt 

werden sollen. Dabei handelt es sich um die Menschen, die die größten Schwie-

rigkeiten haben, eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu finden 

(vgl. Samoy & Waterplas 1997, S. 48 f.). Grundsätzlich besteht das Ziel darin, 

dass pro Jahr etwa fünf Prozent der in Samhall Beschäftigten eine Anstellung auf 

dem regulären Arbeitsmarkt finden. Dieses Ziel konnte während der Laufzeit des 

Aktionsplanes Från patient till medborgare in den Jahren 2000 bis 2009 erfüllt 

werden. Etwa 70% dieser Übergänge auf den allgemeinen Arbeitsmarkt beschrei-

ben Anstellungsverhältnisse mit Lohnkostenzuschüssen (vgl. Regeringens skrivel-

se 2009/10:166, S. 33). Daran wird deutlich, dass die oben beschriebenen finan-

ziellen Unterstützungsleistungen nach wie vor nötig sind bzw. Anreize für Arbeit-

geber schaffen, Menschen mit Behinderungen zu beschäftigen. 
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Ein Beispiel dafür, dass Übergänge von Samhall in reguläre Beschäftigungsver-

hältnisse mit Hilfe schwedischer Firmen stattfinden, ist die im Oktober 2009 getä-

tigte Absprache zwischen Samhall und der schwedischen Supermarktkette ICA, 

etwa 1.000 Samhall-Beschäftigte mit unterschiedlichen Behinderungen in reguläre 

Arbeitsverhältnisse in ihren Filialen im ganzen Land zu übernehmen (vgl. SOU 

2009:93, S. 100). 

 

Eine Beschäftigung bei Samhall soll erst dann in Frage kommen, wenn zuvor alle 

anderen möglichen Unterstützungsformen (z.B. auch Lohnkostenzuschüsse) auf 

dem Arbeitsmarkt genutzt wurden (vgl. Skogman Thoursie 1999, S. 4). In dem 

Fall, dass diese Unterstützungsformen nicht anwendbar waren bzw. nicht zum 

Erfolg führten, soll Samhall laut § 34 Förordning (2000:630) om särskilda insatser 

för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga nach Zuwei-

sung eines Menschen mit eingeschränkter Arbeitsfähigkeit durch die Arbetsför-

medlingen diese Person einstellen. 

 

Arbeitsbereiche in Samhall sind Produktion und Dienstleistungen. 60% der Be-

schäftigten arbeiten im Bereich der Produktion von Gütern, 40% im Dienstleis-

tungsbereich21. Das Arbeitstempo ist geringer als in der freien Wirtschaft (vgl. 

Skedinger & Widerstedt 2007, S. 697 ff.) und auch das Gehalt in Geschützter Be-

schäftigung ist im Allgemeinen geringer als auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 

(vgl. Ratzka 2008). Jedoch beschreibt das Council of Europe in seinem Bericht zur 

Lage der Geschützten Beschäftigung in ausgewählten europäischen Ländern, 

dass fast alle Angestellten bei Samhall reguläre Löhne erhalten (vgl. Samoy & 

Waterplas 1997, S. 8). Die Löhne bei Samhall bemessen sich nach den staatli-

chen Tarifverträgen. Samhall ist Arbeitgeber und entsprechend in der schwedi-

schen Arbeitgebervereinigung Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF) organisiert. 

Der Großteil der Angestellten ist Mitglied einer Gewerkschaft. Es existieren ver-

schiedene Lohnkategorien für die Arbeitnehmer je nach Anspruchsgrad der Be-

schäftigung. Durchschnittlich liegt der Lohn bei Samhall bei etwa 86% des regulä-

ren Lohnes für ähnliche Arbeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt (vgl. ebd., S. 

47). Somit geht Samhall durch die Anpassung der Arbeitsbedingungen an die indi-

                                                 
21 Zum Produktionsbereich zählen die Herstellung von elektronischen Gütern, Möbeln, Verkabelung, Verpa-
ckung, Telekommunikationsteilen und Maschinenbau. Zum Dienstleistungsbereich zählen Objektreinigung, 
Unterstützung im Bereich der Informationstechnologie, Arbeit als Hausangestellte und Catering Service. 
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viduellen Voraussetzungen auf unterschiedliche Bedürfnisse der Beschäftigten 

ein, bietet aber gleichzeitig Anstellungsbedingungen, die sich an denen des allge-

meinen Arbeitsmarktes orientieren. Dies äußert sich in Löhnen, welche sich auf 

Tarifverträge beziehen und der Organisation sowohl der Firma Samhall als auch 

der Angestellten in entsprechenden Vereinigungen. 

 

Der Anteil junger Menschen, die bei Samhall beschäftigt sind, ist relativ gering 

(vgl. Samoy & Waterplas 1997, S. 51). Dies könnte darin begründet sein, dass vor 

einer Beschäftigung bei Samhall immer erst alle anderen möglichen Arbeits-

marktmaßnahmen, mit deren Hilfe eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Ar-

beitsmarkt erreicht werden kann, Anwendung finden sollen. 

 

Geschützte Beschäftigung findet sich neben Samhall ebenfalls bei Arbeitgebern 

des öffentlichen Sektors. Auch hier ist das Ziel der Übergang in eine Beschäfti-

gung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Die Maßnahme gilt für arbeitslose Men-

schen, welche sozialmedizinische Behinderungen (z.B. Suchtprobleme) haben, 

leistungsberechtigt nach dem LSS sind oder aufgrund einer psychischen Störung 

längere Zeit keinen Kontakt zur Arbeitswelt hatten. Lohn und Anstellungsbedin-

gungen sollen sich am branchenüblichen Tarifvertrag orientieren. Auch ein Ab-

kommen über Maßnahmen zur Erhöhung der Arbeitsfähigkeit soll zwischen Ar-

beitgeber, Arbeitnehmer, Arbetsförmedlingen und Gewerkschaft getroffen werden. 

Bei dieser Unterstützungsform zahlt die Arbetsförmedlingen monatlich einen 

Lohnkostenzuschuss an den öffentlichen Arbeitgeber (vgl. Arbetsförmedlingen 

2008a).  
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5.3.2.2 Unterstützte Beschäftigung - Besondere Einführungs- und Folgeunter-

stützung (Särskilt introduktions- och uppföljningsstöd -SIUS) 

 

Mit der Unterstützten Beschäftigung erhalten Menschen mit Behinderungen die 

Möglichkeit, einer Arbeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt nachzugehen. Bei der 

Wahl des Arbeitsplatzes werden Interessen und Fertigkeiten der Menschen mit 

Behinderungen berücksichtigt. Zudem erhalten sie Unterstützung bei der Einarbei-

tung und beim Finden ihres Platzes im Arbeitsgeschehen (vgl. Hohmeier 2001, S. 

18).  

 

In Schweden unterstützt eine einzelne Person den Menschen mit Behinderung, 

führt ihn in das Arbeitsgeschehen ein und macht ihn mit den Arbeitsaufgaben ver-

traut. Diese Form der Beschäftigung eignet sich aufgrund der individuellen Förde-

rung u.a. besonders gut für Menschen mit geistigen Behinderungen (vgl. Regerin-

gens proposition 1999/2000:79, S. 121). Die bei der Arbetsförmedlingen beschäf-

tigten SIUS-Berater kümmern sich vorwiegend um Menschen mit Lernschwierig-

keiten, psychischen Behinderungen sowie gehörlose und blinde Menschen. Die 

Unterstützung beinhaltet zunächst einen Zeitraum von etwa sechs Monaten für die 

Arbeitssuche und danach bis zu einem Jahr direkte Unterstützung am Arbeits-

platz. 55% der Menschen mit Behinderungen, die diese Unterstützungsform erhal-

ten, haben nach den ersten sechs Monaten tatsächlich eine Arbeitsstelle (vgl. 

Doose 2007). Zunächst kontaktiert der SIUS-Berater verschiedene Arbeitgeber mit 

dem Zweck der Suche eines geeigneten Arbeitsplatzes für den Menschen mit ei-

ner Behinderung. Ist ein solcher Arbeitsplatz gefunden, wird nach einer Beratung 

zwischen der betroffenen Person mit einer Behinderung, dem Arbeitgeber und 

dem SIUS-Berater über adäquate Arbeitsaufgaben und die Unterstützungsform 

ein Einführungsplan (introduktionsplan) erstellt. In diesem Plan ist die individuelle 

Unterstützung, die der SIUS-Berater während der Phase der Einführung in das 

Arbeitsgeschehen leistet, festgeschrieben. Die Unterstützung kann bspw. bedeu-

ten, dass der SIUS-Berater während der Anfangszeit mit dem Menschen mit einer 

Behinderung zusammenarbeitet und stets präsent ist. Nach und nach wird die Hil-

fe immer weiter eingeschränkt bis ein selbstständiges Arbeiten möglich ist. Diese 

Unterstützungsphase dauert höchstens sechs Monate und bezeichnet die Einfüh-

rungsunterstützung (introduktionsstöd). Während der ersten sechs Monate der 
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Unterstützung besteht kein Anstellungsverhältnis. Jedoch gibt es die Möglichkeit, 

ein Praktikum abzuleisten und bei diesem die oben beschriebene Hilfe durch ei-

nen SIUS-Berater zu erhalten. Danach kann der SIUS-Berater noch bis zu einem 

Jahr Folgeunterstützung (uppföljningsstöd) für den Menschen mit einer Behinde-

rung am Arbeitsplatz leisten (vgl. Arbetsförmedlingen 2009c). Ein Hauptmerkmal 

der Unterstützten Beschäftigung ist, dass die Menschen mit geistigen Behinderun-

gen ein gängiges Gehalt für ihre Arbeit erhalten und so möglichst nicht mehr von 

Sozialleistungen abhängig sind (vgl. Jahoda et al. 2008, S. 2). Zusätzliche Kosten 

für den Arbeitgeber entstehen nicht (vgl. Arbetsförmedlingen 2009c). 

 

Diese Maßnahme fördert im Gegensatz zur Geschützten Beschäftigung die Teil-

habe von Menschen mit Behinderungen an der Gesellschaft (vgl. Maschke 2008, 

S. 155). Sie erkennt die Entscheidungsfähigkeit von Menschen mit Behinderungen 

an und bietet entsprechende Unterstützung. Bei dieser Maßnahme werden außer-

dem insbesondere die individuellen Fähigkeiten, Interessen und Wünsche der 

Person mit einer Behinderung beachtet und keine Verallgemeinerungen der Fä-

higkeiten bestimmter Gruppen von Menschen mit bestimmten Behinderungen ge-

troffen. Die Entwicklungsfähigkeit jedes einzelnen Beschäftigten wird gefördert. 

Andere wichtige Grundannahmen dieser Unterstützungsleistung sind, dass Men-

schen mit Behinderungen genau wie alle anderen Personen die Fähigkeit zum 

lebenslangen Lernen und auch gleiche Bedürfnisse nach Anerkennung und sozia-

len Beziehungen haben. Diese Bedürfnisse können sie besonders durch eine Ar-

beit, die in die Gesellschaft eingebettet ist, verwirklichen (vgl. Doose 1997, S. 7). 

 

In Schweden haben neben Menschen mit Behinderungen auch andere Menschen, 

die sich Barrieren beim Zugang zum Arbeitsmarkt gegenübersehen (z.B. Migran-

ten), Anspruch auf Unterstützte Beschäftigung (vgl. Doose 2003).  
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5.3.2.3 Entwicklungsanstellung (Utvecklingsanställning) 

 

Die Arbetsförmedlingen kann arbeitslosen Menschen mit Behinderungen eine Ar-

beitsstelle, deren Arbeitsaufgaben zu ihren individuellen Voraussetzungen passen, 

bei einem privaten oder öffentlichen Arbeitgeber für zwölf Monate vermitteln. Vor 

der Arbeitsaufnahme wird zwischen Arbeitgeber, Arbeitnehmer und der Arbets-

förmedlingen besprochen, welche Aufgaben der Mensch mit einer Behinderung 

übernehmen und welche anderen Maßnahmen (z.B. Bildungsmaßnahmen, Nut-

zung von Hilfsmitteln), die zur Erhöhung der Arbeitsfähigkeit beitragen sollen, er in 

Anspruch nehmen wird. Bei Arbeitsstellen dieser Art können die Angestellten bei 

Bedarf auf Anleitung zurückgreifen. Die Anpassung des Arbeitsplatzes äußert sich 

in der Rücksichtnahme auf die individuellen Möglichkeiten bezüglich der Arbeits-

zeit, des Arbeitstempos und der Arbeitsaufgaben. Auch hier sollen sich der ge-

zahlte Lohn und die Anstellungsbedingungen an den Regelungen des gültigen 

Tarifvertrages orientieren. Ziel ist die Entwicklung der Arbeitsfähigkeit im Hinblick 

auf eine mögliche Erwerbsarbeit ohne staatliche Unterstützung. Während der 

Entwicklungsanstellung hält die Arbetsförmedlingen Kontakt zu Arbeitgeber und -

nehmer und kontrolliert die Einhaltung der Vereinbarung, die im Vorfeld getroffen 

wurde. Außerdem kann sie auf neu auftretende Bedarfe hinsichtlich der Ar-

beitsausführung des Menschen mit einer Behinderung eingehen. Nach Ablauf der 

Zeit dieser Maßnahme findet die weitere Planung zum Zweck der Arbeitsaufnah-

me auf dem regulären Arbeitsmarkt gemeinsam mit der Arbetsförmedlingen statt 

(vgl. Arbetsförmedlingen 2008c). Laut § 36 Förordning (2000:630) om särskilda 

insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga be-

steht die Möglichkeit, dass der entsprechende Arbeitgeber finanzielle Unterstüt-

zung durch die Arbetsförmedlingen für die Dauer der Entwicklungsanstellung er-

hält. 
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5.3.2.4 Sicherheitsanstellung (Trygghetsanställning) 

 

Bei der Sicherheitsanstellung geht es um die Vermittlung von Menschen mit ver-

minderter Arbeitsfähigkeit aufgrund einer Behinderung in einen Arbeitsplatz, bei 

dem der Arbeitgeber dem Beschäftigten eine an seine Voraussetzungen und Fä-

higkeiten angepasste Arbeitssituation anbieten kann. Es handelt sich hier um eine 

gewöhnliche Beschäftigung, bei der der Mensch mit einer Behinderung den glei-

chen Lohn wie andere Beschäftigte erhält und auch den gleichen Arbeitsregeln 

unterliegt. Gemeinsam mit der Arbetsförmedlingen und dem Arbeitgeber plant der 

Mensch mit einer Behinderung die Ausgestaltung der Arbeitsaufgaben und etwai-

ge Anpassungen der Arbeitssituation (wie Arbeitszeit, Arbeitstempo, Arbeitsaufga-

ben). Der Arbeitgeber erhält einen staatlichen Zuschuss für die Lohnkosten des 

Angestellten mit einer Behinderung. Solange dieser Zuschuss gezahlt wird, hält 

die Arbetsförmedlingen Kontakt zu Arbeitgeber und -nehmer, um die Umsetzung 

der Vereinbarungen zu beobachten (vgl. Arbetsförmedlingen 2009e). Im Gegen-

satz zur Entwicklungsanstellung erhält der Beschäftigte neben der Anpassung der 

Arbeitssituation keine zusätzlichen Maßnahmen zur Erhöhung der Arbeitsfähigkeit. 

Nach § 37a Förordning (2000:630) om särskilda insatser för personer med funkti-

onshinder som medför nedsatt arbetsförmåga soll die Arbetsförmedlingen dahin-

gehend tätig werden, dass der in einer Sicherheitsanstellung beschäftigte Mensch 

mit einer Behinderung in eine andere Anstellung übergeht. Zudem soll sie regel-

mäßig überprüfen, ob der gezahlte Zuschuss noch eine angemessene Höhe be-

trägt oder eventuell reduziert werden kann. 

 

5.3.2.5 Vorbereitende Leistungen (Förberedande insatser) 

 

Wie bereits erwähnt, sind in Schweden allgemeine arbeitsmarktpolitische Pro-

gramme und Maßnahmen grundsätzlich auch für Menschen mit Behinderungen 

zugänglich. Vorbereitende Leistungen gelten entsprechend für alle arbeitssuchen-

den Bürger in Vorbereitung auf eine Arbeitsaufnahme bzw. Teilnahme an einem 

arbeitsmarktpolitischen Programm. Es kann sich bspw. um Kurse zur Berufswahl 

oder Arbeitssuche, rehabilitative Maßnahmen und Ausbildungsmaßnahmen han-

deln. Die Zeitdauer dieser Leistungen beträgt höchstens sechs Monate (vgl. Ar-

betsförmedlingen 2008d). 
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Diese anderen Unterstützungsleistungen beschreiben insbesondere die möglichen 

Veränderungen der Arbeitsbedingungen dahingehend, dass sie an die individuel-

len Voraussetzungen der Beschäftigten mit Behinderungen angepasst werden. 

Die SIUS-Methode bietet insofern Vorteile, dass die Menschen mit Behinderungen 

individuelle Unterstützung am Arbeitsplatz erhalten, die kontinuierlich verringert 

wird und dadurch ihre Selbstständigkeit fördert und sie reguläre Löhne des allge-

meinen Arbeitsmarktes erhalten. Durch die Eingliederung in den ersten Arbeits-

markt bieten sich zudem Möglichkeiten des Kontaktes zu anderen Menschen ohne 

Behinderungen. 

 

5.4  Exkurs: Daily Activities - Daglig Verksamhet 

 

Besonders für Menschen mit schweren geistigen Behinderungen kann es schwie-

rig sein, einen für sie geeigneten Arbeitsplatz auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 

(bspw. in Unterstützter Beschäftigung) zu finden. Daher ist es notwendig, auch 

Alternativen der Tagesstrukturierung auszubauen (vgl. Theunissen 2005, S. 337). 

 

Menschen mit Behinderungen, die keine Arbeit haben, sollen die Möglichkeit er-

halten, einer anderen sinnvollen beruflichen Tätigkeit oder Daily Activities nachzu-

gehen. In Schweden sind die Gemeinden für die Sicherstellung dieses Angebotes 

verantwortlich. Daily Activities können als Leistung nach dem SoL und nach dem 

LSS erbracht werden (vgl. Socialstyrelsen 2009, S. 17). In § 7 des 5. Kapitels des 

SoL wird darauf hingewiesen, dass die Sozialverwaltung (socialnämnden) für die 

Sicherstellung einer bedeutungsvollen Beschäftigung für Menschen mit Behinde-

rungen verantwortlich ist. Im Unterschied dazu ist im LSS ein explizites Recht der 

Menschen mit Behinderungen auf Daily Activities festgeschrieben.  

 

Anspruch auf Daily Activities haben laut dem LSS Menschen im erwerbsfähigen 

Alter mit geistigen Behinderungen, Autismus und Menschen, die sich in einer au-

tismusähnlichen Situation befinden sowie erwachsene Menschen mit erheblichen 

und dauerhaften geistigen Beeinträchtigungen, welche durch einen Hirnschaden 

entstanden sind. Die zweite Voraussetzung ist, dass sie keiner Erwerbstätigkeit 

nachgehen bzw. auch nicht an einem Trainingskurs oder einer anderen Bildungs-

maßnahme teilnehmen. Bereits seit 1968 sind u.a. Menschen mit geistigen Behin-
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derungen berechtigt, einer Beschäftigung in Form von Daily Activities, die aller-

dings seit 1994 unter dem LSS angeboten werden, nachzugehen. Zumeist erhal-

ten die Menschen, die Daily Activities nachgehen, eine Berufsunfähigkeitsrente. 

Zusätzlich können sie einen kleinen Geldbetrag für jeden Arbeitstag erhalten. 

Teilweise ist es für Menschen mit Behinderungen schwierig, das Ziel einer Ar-

beitsaufnahme auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu erreichen. Dann können Dai-

ly Activities die Möglichkeit bieten, trotzdem einer sinnvollen Tätigkeit entweder in 

speziellen Räumlichkeiten oder in lokalen Betrieben nachzugehen und gleichzeitig 

die Persönlichkeitsentwicklung des Menschen mit einer Behinderung zu fördern. 

Die Daily Activities sollen individuell auf die Bedürfnisse des Menschen mit einer 

Behinderung abgestimmt sein. Bei der Wahl der Form der Daily Activities werden 

die Wünsche und Interessen der anspruchsberechtigten Menschen einbezogen 

(vgl. Socialstyrelsen 2009, S. 17). Je nach Bedürfnis der anspruchsberechtigten 

Person mit einer Behinderung können die Daily Activities in einer Woche aus Ar-

beit oder auch aus anderen Aktivitäten, die stimulierend und persönlichkeitsför-

dernd wirken, bestehen (vgl. Ericsson 1999, S. 6). Daily Activities finden an Werk-

tagen im gesamten Jahr statt. Es handelt sich bei der Beschäftigung jedoch nicht 

um ein Anstellungsverhältnis (vgl. Växjö kommun omsorgsförvaltningen 2008, S. 

16). Ziele sind die Verbesserung der Teilhabe an der Gesellschaft, die Steigerung 

der Selbstständigkeit sowie einen Rahmen für soziale Kontakte zu schaffen. Die 

Menschen mit Behinderungen sollen sich in den auf ihre Fähigkeiten abgestimm-

ten Aktivitäten sicher und geborgen fühlen. Durch Mitbestimmungsrechte haben 

die Menschen mit Behinderungen die Möglichkeit, ihre Arbeitstätigkeiten zu beein-

flussen und mitzuentwickeln (vgl. ebd., S. 15).  

 

Als es noch Institutionen für Menschen mit Behinderungen in Schweden gab, wur-

den Daily Activities in diesen Örtlichkeiten und nur für einige Bewohner angebo-

ten. Mit der Durchsetzung der gemeinwesenorientierten Unterstützung wurden die 

Daily Activities zu unabhängigen Unterstützungsleistungen. Im Zuge der Umset-

zung der Beschulung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Institutionen 

und somit im Rahmen des allgemeinen Schulsystems kam es zu einem Ausbau 

der Daily Activities, um so den Menschen mit geistigen Behinderungen, die die 

Schule beendet hatten und bei ihren Eltern lebten, Möglichkeiten der Beschäfti-

gung während des Tages anzubieten. Erste Unterstützungsleistungen außerhalb 
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von Institutionen wurden in den 1950er Jahren rechtlich anerkannt und angestrebt, 

allerdings nur für jene Menschen mit leichteren geistigen Behinderungen. Men-

schen mit schwereren geistigen Behinderungen und entsprechend höherem Un-

terstützungsbedarf lebten weiterhin eher in Institutionen und hatten entsprechend 

lediglich Zugang zu Unterstützungsleistungen in diesem Rahmen. Elternorganisa-

tionen förderten in den 1960er Jahren weiter die Entwicklung von Daily Activities in 

den Gemeinden (vgl. Ericsson 1997, S. 2 ff.).  

 

Als noch die Verwaltungsbezirke für die Erbringung der Leistung der Daily Activi-

ties zuständig waren, fanden diese in Day Activity-Zentren statt, da die Bezirke, 

die mehrere Kommunen umfassen, nicht genügend Wissen über die örtlichen 

Ressourcen der einzelnen Kommunen besaßen (vgl. Ericsson 2003a, S. 39). Dies 

führte dazu, dass die Menschen mit Behinderungen, die Daily Activities in diesen 

Zentren nachgingen, kaum Kontakte zu anderen Mitgliedern der Gesellschaft hat-

ten. In den 1970er Jahren wurde die Organisation der Daily Activities dahingehend 

verändert, dass es zusätzlich die Möglichkeit gab, Daily Activities in Gruppen au-

ßerhalb der Zentren nachzugehen. Im Zuge dessen wurde es sowohl für Men-

schen mit leichten als auch mit schweren geistigen Behinderungen möglich, diese 

Leistungen in Anspruch zu nehmen (vgl. Ericsson 1997, S. 5 f.). Die Organisati-

onsform von Daily Activities änderte sich mit Einführung des SoL in den frühen 

1980er Jahren, in dessen Rahmen die Kommunen für jegliche Sozialleistungen 

aller ihrer Einwohner verantwortlich wurden und entsprechend auch für die Erbrin-

gung von Daily Activities. Mit dem Lag om särskilda omsorger om psykiskt ut-

vecklingsstörda m.fl. (Gesetz über besondere Fürsorgeleistungen für geistig Be-

hinderte u.a.) von 1985, das alle Menschen mit geistigen Behinderungen umfass-

te, hatten auch Menschen mit schweren geistigen Behinderungen schließlich ein 

von der Gesellschaft anerkanntes Recht auf ein Leben außerhalb von Institutionen 

in der Gemeinde und demzufolge auch auf Daily Activities (vgl. ebd., S. 12).  

 

Heute sind spezielle Zentren für Daily Activities nicht mehr nötig, da die Kommu-

nen engen Kontakt zu örtlichen Firmen haben bzw. oft selbst Daily Activities an-

bieten und so Menschen mit geistigen Behinderungen in das tägliche Leben aktiv 

einbeziehen können (vgl. Ericsson 2003b, S. 9). Heutzutage sind die Arbeitsplätze 

der Daily Activities also mehr und mehr in gewöhnliche Betriebe eingegliedert und 
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weniger in speziellen Gebäudekomplexen zu finden. Zudem werden diese Maß-

nahmen im Wohnort der Menschen mit geistigen Behinderungen, die diese Form 

der Beschäftigung wünschen, angeboten. Sie können dieser Tätigkeit im Bereich 

Dienstleistung oder Produktion allein oder in kleinen Gruppen nachgehen und er-

halten Unterstützung durch andere Mitarbeiter am Arbeitsplatz. Ein Großteil der 

Menschen mit geistigen Behinderungen nutzt dieses Angebot (vgl. Socialstyrelsen 

2009, S. 22). Aktuell befinden sich ca. 29.000 Menschen mit Behinderungen in 

Daily Activities. Die Maßnahme der Daily Activities nach dem LSS ist mit einer 

Häufigkeit von 26% die am meisten angewendete Unterstützungsform dieses Ge-

setzes (vgl. Sveriges Officiella Statistik 2010, S. 22). Hervorzuheben ist, dass 

Menschen mit geistigen Behinderungen nicht mehr nur mit Unterstützungsleistun-

gen versorgt werden, sondern direkt oder indirekt durch einen Vertreter Einfluss 

auf die Art dieser Leistung nehmen können (vgl. Ericsson 1997, S. 18). Daily Acti-

vities können sowohl in Gruppen als auch individuell stattfinden. Auf Wunsch des 

Menschen mit einer Behinderung sollen die Daily Activities außerhalb spezieller 

Lokalitäten der Kommune stattfinden. Dies geschieht unter Zusammenarbeit mit 

örtlichen Firmen und Organisationen, die entsprechend Daily Activities in der Ge-

meinde anbieten (vgl. Växjö kommun omsorgsförvaltningen 2008, S. 16). 

 

Zur Illustration dieses Angebotes soll die Beschreibung eines Beispiels dienen. 

Das Café Tufvan, welches sich auf dem Campus der Universität im schwedischen 

Växjö befindet, bietet in der Växjö kommun Daily Activities für dort lebende Men-

schen mit Behinderungen an. Die dort beschäftigten Personen haben unterschied-

liche geistige Behinderungen oder auch Autismus. Sie übernehmen alle in einem 

Café anfallenden Aufgaben, worunter auch die Aufnahme von Bestellungen und 

die Bedienung fallen. Diese Punkte sind insofern besonders erwähnenswert, als 

dass sie den Kontakt der Menschen mit Behinderungen zu den Gästen illustrieren. 

Das Café ist auf dem Campus etabliert und begrüßt täglich eine Vielzahl studenti-

scher Gäste. Somit bieten Daily Activities in dieser speziellen Umgebung für die 

Beschäftigten mit Behinderungen eine Fülle sozialer Kontakte zu Gästen und Ar-

beitskollegen, die auch zum großen Teil Studenten sind. Eben diese täglichen so-

zialen Kontakte helfen Menschen mit und ohne Behinderungen einen wertschät-

zenden Umgang miteinander zu entwickeln und tragen letztlich in großem Maße 

zur gesellschaftlichen Inklusion von Menschen mit Behinderungen bei. 
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5.5  Auswirkungen der Teilnahme an Beschäftigungsprogrammen auf 

die Lebensqualität der Menschen mit geistigen Behinderungen 

 

In diesem Kapitel werden Bedeutungen von Arbeitstätigkeiten für Menschen mit 

geistigen Behinderungen oder Autismus anhand von einigen Studien beschrieben. 

Die Auswirkungen der Programmteilnahme auch auf die Entwicklung von Men-

schen mit Autismus werden deshalb kurz beschrieben, weil in schwedischen Un-

tersuchungen teilweise Menschen mit geistigen Behinderungen und Menschen mit 

Autismus unter einem Oberbegriff als Gruppe zusammengefasst werden und auch 

die Arbetsförmedlingen Menschen mit Autismus in ihren breiten Behinderungsbeg-

riff einschließt (siehe hierzu Kapitel 6.5). Beide Personengruppen sind außerdem 

unter der ersten Zielgruppe des LSS zusammengefasst.  

 

Cramm et al. kommen in ihrer in den Niederlanden durchgeführten Studie über die 

Einschätzung der Wirkweise Unterstützter Beschäftigung, in der sie Teilnehmer 

mit leichten geistigen Behinderungen befragten, zu dem Ergebnis, dass Unter-

stützte Beschäftigung die Persönlichkeitsentwicklung der in diesem Rahmen Be-

schäftigten in jedem Fall unterstützt und sich positiv auf ihre Lebensqualität aus-

wirkt, allerdings auf unterschiedliche Art und Weise für die verschiedenen Grup-

pen der Beschäftigten. So stellt für einige Menschen mit geistigen Behinderungen, 

die einer Unterstützten Beschäftigung nachgehen, diese Arbeit die Möglichkeit der 

Teilhabe dar; für andere Beschäftigte bietet die Arbeit Struktur (vgl. Cramm et al. 

2009, S. 512). Für die erste Gruppe, die Arbeit hauptsächlich als Möglichkeit zur 

Teilhabe an der Gesellschaft sieht, sind abwechslungsreiche Aufgaben und das 

Gehalt die für sie wichtigsten Punkte. Sind diese erfüllt, ist auch die Freude an der 

Arbeit für die Menschen mit geistigen Behinderungen am größten. Diese Faktoren 

drücken den Wunsch aus, auch anspruchsvolle Aufgaben zu übernehmen und 

neue Dinge zu erlernen. Das Gehalt trägt maßgeblich dazu bei, ein Gefühl von 

Anerkennung der eigenen Arbeit und Gleichberechtigung mit anderen Arbeitneh-

mern zu erhalten. Zusätzlich tragen die sozialen Kontakte zu Arbeitskollegen und 

deren Wertschätzung zur Partizipation an der Gesellschaft bei. Für die zweite 

Gruppe, die Arbeit maßgeblich als etwas ansieht, das ihnen Struktur in ihrer Ta-

ges- und Lebensplanung gibt, ist es besonders wichtig, selbstständig zu arbeiten 

und diese Selbstständigkeit durch das Lernen neuer Arbeitsprozesse stetig zu er-
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höhen. Freundliche Kollegen und bei Bedarf Unterstützung durch ihren persönli-

chen Anleiter sind für die beschäftigten Menschen mit Behinderungen außerdem 

von großer Bedeutung. Der Großteil der Teilnehmer der Studie bewertet die Arbeit 

in Unterstützter Beschäftigung als positiv. Die Beschäftigten sind selbstbewusster, 

in ihrer Unabhängigkeit gestärkt, durch soziale Kontakte mehr in die Gesellschaft 

eingebunden als vor der Beschäftigung und können ihre Finanzen sowie ihren All-

tag im Allgemeinen besser organisieren. Gerade in Unterstützter Beschäftigung 

sehen die Beschäftigten mit geistigen Behinderungen ihre Arbeit als bedeutungs-

voll für die Gesellschaft an und bewerten diese Arbeit höher als die gemeinsame 

Arbeit mit anderen Menschen, die auch geistige Behinderungen haben (z.B. in 

Geschützter Beschäftigung) (vgl. Cramm et al. 2009, S. 517 f.). 

 

Ähnliche Ergebnisse erzielen auch Jahoda et al. in ihrer in Schottland durchge-

führten Studie mit Menschen mit geistigen Behinderungen, die Unterstützter Be-

schäftigung nachgehen. Den Teilnehmern bietet ihre Arbeit v.a. Beschäftigung und 

damit Routinen in ihrem Tagesablauf. Es ist eine Steigerung der Aktivität der Teil-

nehmer im Gegensatz zum Zeitpunkt vor der Arbeitsaufnahme festzustellen. Mit 

der Arbeit tritt für die Menschen mit geistigen Behinderungen aber auch gerade 

die restliche Zeit des Tages, während der sie keinen Verpflichtungen oder Be-

schäftigungen nachgehen, in Erscheinung. So äußern einige Teilnehmer der Stu-

die den Wunsch nach einer höheren Arbeitszeit pro Tag. Es lassen sich durchaus 

Unterschiede im Selbstbewusstsein und Zutrauen in eigene Fähigkeiten der Be-

schäftigten mit geistigen Behinderungen ausmachen. Zwar gibt der Großteil an, 

keine Probleme mit der Erfüllung der Aufgabenstellungen zu haben und auch die 

Möglichkeit, eigene Fähigkeiten zu beweisen, zu begrüßen, doch einige Beschäf-

tigte haben Sorgen, die an sie gerichteten Erwartungen nicht zu erfüllen. Wichtig 

ist für alle, dass die Aufgaben an die individuellen Fähigkeiten und Möglichkeiten 

der Beschäftigten angepasst sind. Andere Ängste der in dieser Studie befragten 

Personen waren im Vorfeld der Arbeitsaufnahme auch eventuelle Probleme bei 

der Kontaktaufnahme und dem Umgang mit Arbeitskollegen. Diese Ängste konn-

ten jedoch mit der Zeit abgebaut werden. Ein Arbeitsgehalt zu erhalten wird als 

positiv bewertet und eröffnet den Menschen mit geistigen Behinderungen mehr 

Möglichkeiten der Teilhabe im Konsumbereich und auf sozialem Gebiet sowie eine 

Erhöhung ihrer Autonomie und eine Verbesserung ihres Status. Gerade auch die 
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Gelegenheit zum sozialen Kontakt mit anderen ist ein wichtiger Faktor der Unter-

stützten Beschäftigung. Für die Menschen mit geistigen Behinderungen entstehen 

soziale Beziehungen am Arbeitsplatz, wenn diese auch oft nicht außerhalb der 

Arbeitszeit vertieft werden. Ebenso wie in der zu Anfang des Kapitels dargestellten 

Studie erleben die Teilnehmer dieser Studie ihre Arbeit als förderlich für ihr 

Selbstwertgefühl und ihre Unabhängigkeit. Dies schließt ein, dass auch ihnen na-

hestehende Personen ihre Fähigkeiten stärker anerkennen und ein größeres Zu-

trauen in diese entwickeln, d.h. dass andere Personen in ihrem Umfeld weniger 

beschützend auf sie einwirken (vgl. Jahoda et al. 2009, S. 423 f.).  

 

Auch wenn eine Arbeitstätigkeit keine Garantie für das Bestehen sozialer Bezie-

hungen außerhalb der Arbeitsstelle ist, bietet Unterstützte Beschäftigung den 

Menschen mit geistigen Behinderungen zumindest die Möglichkeit zum Kontakt 

mit anderen Menschen ohne geistige Behinderung (vgl. Forrester-Jones et al. 

2004, S. 206). 

 

Dass es zu einer Steigerung der kognitiven Fähigkeiten von Menschen mit Autis-

mus durch die Teilnahme an Unterstützter Beschäftigung kommen kann, fanden 

García-Villamisar und Hughes in ihrer Studie heraus, in der sie die kognitiven Fä-

higkeiten zweier Gruppen von Menschen mit Autismus untersuchten und mitein-

ander verglichen. Eine Gruppe ging einer Unterstützten Beschäftigung nach, die 

andere Gruppe hatte keine Beschäftigung. Untersucht wurden die kognitiven Fä-

higkeiten vor und nach Beendigung der Maßnahme. Hierbei stellte sich heraus, 

dass die Teilnehmer der ersten Gruppe kognitive Fortschritte gemacht hatten, 

während bei der zweiten Gruppe kaum Unterschiede festzustellen waren (vgl. 

García-Villamisar & Hughes 2007, S. 147 f.).  

 

Unterstützte Beschäftigung bietet also auf vielfältige Weise Entwicklungsmöglich-

keiten für Menschen mit geistigen Behinderungen und auch Autismus, was durch 

die erwähnten Studien illustriert wird. Ein besonderer Vorteil Unterstützter Be-

schäftigung ist die Eingebundenheit der Teilnehmer in den ersten Arbeitsmarkt 

und die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit Menschen ohne Behinderungen.  
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Die Bedeutsamkeit des Kontaktes zu Menschen ohne Behinderungen wird auch in 

den nachfolgend aufgeführten Ergebnissen einer Studie Ericssons, welche sich 

mit Daily Activities befasst, deutlich. 

 

So ist es für Teilnehmer in Daily Activities von besonderer Relevanz, dass sie 

nicht in abgeschlossenen Gruppen von Menschen mit Behinderungen beschäftigt 

sind. In einer Studie über Einstellungen von Menschen mit Behinderungen zu Dai-

ly Activities fand Ericsson heraus, dass die Teilnehmer grundsätzlich solche Arbei-

ten bevorzugen und als befreiend beschreiben, bei denen sie mit anderen Men-

schen ohne Behinderung außerhalb von Day Activity-Zentren und stattdessen in 

öffentlichen Lokalitäten der Gemeinde zusammenarbeiten können (vgl. Ericsson 

1998, S. 5). Möglich ist, dass Menschen mit Behinderungen hierin eine für sie 

wichtige Abgrenzung von anderen Menschen mit gleichem Hilfebedarf sehen. Die 

Kontakte und Beziehungen zu Arbeitskollegen und Vorgesetzten stellten sich als 

besonders wichtig für das Erleben der Arbeitssituation heraus. Ein positives Ar-

beitsklima und wertschätzende Beziehungen untereinander waren für die befrag-

ten Teilnehmer der Daily Activities sogar wichtiger als ihre eigentlichen Arbeitsauf-

gaben. Hilfe, die Menschen mit Behinderungen an ihrem Arbeitsplatz erhalten, 

sollte aus ihrer Sicht von anderen regulär Angestellten kommen und möglichst 

nicht von offiziellen Mitarbeitern der Kommune (wie bspw. Sozialarbeitern). Wei-

terhin besonders wichtig für Teilnehmer von Daily Activities ist ihre Selbstständig-

keit bei gleichzeitiger Möglichkeit, bei Bedarf auf Hilfe zurückzugreifen (vgl. ebd., 

S. 10 f.). In der Aussage, dass die Menschen mit geistigen Behinderungen die Hil-

fe anderer Angestellter der offiziellen Hilfe vorziehen, zeigt sich in gewissem Sinne 

die Verinnerlichung des Normalisierungsaspektes. Eventuell sehen sie in der Hilfe 

von offiziellen Mitarbeitern auch die Gefahr eines Stigmas und bevorzugen daher 

jene Hilfe, die auch normal Beschäftigte in Anspruch nehmen können. Die Sicht-

weisen auf diese Problematik scheinen aber individuell verschieden zu sein, da 

auch die in Unterstützter Beschäftigung tätigen Menschen mit Behinderungen ihre 

Arbeit als äußerst positiv bewerten. Im Unterschied zu Daily Activities erhalten sie 

hier jedoch v.a. Unterstützung durch externe SIUS-Berater. 
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Diese Ausführungen machen deutlich, dass Beschäftigungsmaßnahmen für Men-

schen mit Behinderungen im Allgemeinen einen positiven Einfluss auf ihr Wohlbe-

finden und ihre Teilhabe an der Gesellschaft haben. Von besonderer Wichtigkeit 

sind dabei die Zahlung eines Gehalts, welches für die Beschäftigten eine Aner-

kennung ihrer Arbeit repräsentiert, die Zusammenarbeit mit anderen Menschen 

ohne Behinderung und Kontakte zu anderen Mitgliedern der Gesellschaft. Für die 

Inklusion von besonderer Bedeutung sind die sozialen Kontakte zwischen Men-

schen mit und ohne Behinderungen - für die sich in Arbeitsbeschäftigungen die 

Möglichkeit bietet - da hiermit die Selbstverständlichkeit, dass Menschen mit Be-

hinderungen in der Gesellschaft in Erscheinung treten, unterstützt wird. 

 

6. Erfolgreiche Inklusion in Schweden? 

 

6.1  Einstellungen der schwedischen Bürger gegenüber Menschen mit 

Behinderungen 

 

Im europäischen Vergleich schätzen sich schwedische Bürger selbst recht unbe-

fangen im Umgang mit Menschen mit Behinderungen ein und liegen damit über 

dem Durchschnitt. Menschen aus anderen Ländern, darunter auch Deutschland, 

sehen sich als befangener in Gegenwart von Menschen mit Behinderungen an 

(vgl. Maschke 2008, S. 113 f.). Außerdem geben in einer Umfrage unter den Mit-

gliedsstaaten der europäischen Union 75% der schwedischen Bürger an, mindes-

tens einen Menschen mit einer Behinderung persönlich zu kennen. Damit liegt 

Schweden weit über dem europäischen Durchschnitt, welcher bei lediglich 58%  

liegt (vgl. European Opinion Research Group 2001, S. 10). 

 

In einer von Hastings et al. durchgeführten Studie zu Einstellungen gegenüber  

Menschen mit geistigen Behinderungen wurden sowohl schwedische als auch 

englische Jugendliche im Alter von 14 bis 16 Jahren befragt. Im Ergebnis des 

Vergleichs zeigten sich positivere Einstellungen auf Seiten der schwedischen 

Schüler sowohl im Bereich Alltagsleben (ordinary life) als auch im Bereich Freizeit-
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integration (leisure integration)22. Die schwedischen Jugendlichen sprachen sich 

stärker für die Eingliederung von Menschen mit geistigen Behinderungen in Frei-

zeitbereiche aus und hatten nach eigenen Angaben auch mehr Kontakt zu Men-

schen mit Behinderungen als ihre englischen Gleichaltrigen (vgl. Hastings et al. 

1998, S. 250 f.). 

 

In der von der European Opinion Research Group (EORG) durchgeführten Umfra-

ge zum Thema Behinderung in der Europäischen Union gaben Befragte aus allen 

Ländern an, dass ihrer Meinung nach der Zugang von Menschen mit geistigen 

Behinderungen zu öffentlichen Einrichtungen und Veranstaltungen23 ziemlich bis 

sehr schwierig ist. Allerdings liegen in Schweden die Antwortwerte alle unter dem 

europäischen Durchschnitt, d.h. der Zugang von Menschen mit geistigen Behinde-

rungen zu öffentlichen Einrichtungen und Veranstaltungen wird von den schwedi-

schen Befragten als etwas besser eingeschätzt (vgl. European Opinion Research 

Group 2001, S. 40 ff.). Bezogen auf die Leistungsfähigkeit von Menschen mit Be-

hinderungen am Arbeitsplatz lehnen die schwedischen Befragten die Aussage, 

dass diese schlechter sei als bei der restlichen Bevölkerung, weitgehend ab, wäh-

rend bspw. Deutschland der Aussage eher zustimmt. Schwedische Bürger sind 

außerdem klar gegen eine Trennung von Menschen mit Behinderungen von der 

restlichen Gesellschaft und sprechen sich mehrheitlich für eine gemeinsame Be-

schulung von Kindern mit und ohne Behinderung aus (vgl. ebd. 2001, S. 73 f.). 

 

Diese Ergebnisse zeigen deutlich die positiveren Einstellungen schwedischer Bür-

ger gegenüber Menschen mit Behinderungen verglichen mit Einwohnern anderer 

Länder. Diese positiven Einstellungen lassen sich darauf zurückführen, dass Men-

schen mit Behinderungen selbstverständlicher in der schwedischen Gesellschaft 

auftreten und entsprechend mehr Kontakte zwischen Menschen mit und ohne Be-

hinderungen bestehen. Diese stärkere Eingebundenheit der Menschen mit Behin-

derungen in gesellschaftlichen Bereichen führt zu mehr Akzeptanz, kann so Vorur-

teile abbauen und beschreibt einen Ausdruck gesellschaftlicher Inklusion.  

                                                 
22 Faktoren im Bereich ordinary life waren u.a. Selbstbestimmung der Menschen mit Behinderungen, Wohn-
formen und Arbeit. Faktoren im Bereich leisure integration waren u.a. Freizeitmöglichkeiten, Sexualität und 
Zeit mit der Familie. 
23 Gefragt wurde nach der Einschätzung des Zugangs von Menschen mit geistigen Behinderungen zu öffent-
lichen Verkehrsmitteln, anderen öffentlichen Einrichtungen, Restaurants, Hotels, Schulen und Universitäten, 
Arbeitsstellen, Sportveranstaltungen, kulturellen Veranstaltungen etc. 
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6.2  Inklusive Merkmale im schwedischen System 

 

Geistige Behinderung wird in Schweden nicht als individuelles Merkmal einer Per-

son angesehen, sondern vielmehr als Etikettierung verstanden. Basierend auf 

dem universalistischen Grundgedanken des schwedischen Staates werden Men-

schen mit geistigen Behinderungen demnach auch keine Unterstützungsleistun-

gen außerhalb der Gesellschaft, d.h. in Sondereinrichtungen, zwanghaft auferlegt. 

Ihre Selbstbestimmung wird gefördert, da sie selbst entscheiden können, ob sie 

angebotene Unterstützungsleistungen, die das Ziel haben, die Teilhabe an der 

Gesellschaft zu fördern, in Anspruch nehmen wollen. Damit haben sie die gleichen 

Rechte wie andere Bürger Schwedens. Sie können ihr Leben selbst gestalten und 

wie die restliche Bevölkerung auch im Bedarfsfall auf staatliche Unterstützung zu-

rückgreifen (vgl. Aselmeier 2008, S. 209 f.). 

 

Mit der Handikappreform und der stärkeren Betonung von gemeinwesenorientier-

ter Arbeit vergrößerte sich das Wissen um geistige Behinderungen. Dies bedeutet 

besonders, dass Menschen mit geistigen Behinderungen in Schweden nun als 

Individuen mit eigenen Bedürfnissen auch nach sozialen Interaktionen gesehen 

und als vollwertige Bürger anerkannt werden (vgl. Ericsson 2003b, S. 6 f.). Die 

Einführung der persönlichen Assistenz im Zuge der Handikappreform führte dazu, 

dass Menschen mit Behinderungen mehr Freiräume und Wahlmöglichkeiten ge-

geben wurden. Dadurch sind sie heute unabhängiger von ihren Eltern, die zuvor 

hauptsächlich die Unterstützungsleistungen für sie erbrachten. Diese Unabhän-

gigkeit äußert sich auch darin, dass gegenwärtig immer weniger Eltern als persön-

liche Assistenten tätig sind (vgl. Blanck et al. 2006, S. 33). 

 

Die Wahlmöglichkeiten, die Menschen mit geistigen Behinderungen bezogen auf 

den Lebensbereich Wohnen haben, tragen zu ihrer Autonomie bei. Isolation und 

Ausgrenzung werden besonders dadurch vermieden, dass es in Schweden keine 

großen Institutionen für Menschen mit Behinderungen mehr gibt und Wohngrup-

pen zentral in Städten bzw. Kommunen liegen (vgl. Aselmeier 2008, S. 87). Men-

schen mit geistigen Behinderungen haben die Möglichkeit, in eigenen Wohnungen 

zu leben bzw. in Wohngruppen, welche höchstens vier oder sechs Bewohner zäh-

len und in gewöhnlichen Wohngebieten liegen (vgl. Grunewald 2004, zitiert nach 
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Aselmeier 2008, S. 217). Damit ist eine wichtige Voraussetzung für Inklusion in 

Schweden geschaffen, indem Menschen mit geistigen Behinderungen in Gemein-

den und Städten selbstverständlich in Erscheinung treten (vgl. Aselmeier 2008, S. 

217). Dass Menschen mit geistigen Behinderungen nicht in Institutionen, sondern 

ganz gewöhnlich in Gemeinden leben, fördert ihre Unabhängigkeit und stärkt sie in 

ihrer Persönlichkeitsentwicklung (vgl. Grunewald 2003, S. 2). Das Wohnen in einer 

eigenen Wohnung bzw. in einer Wohngruppe in der Kommune bietet die Chance, 

neue soziale Beziehungen einzugehen und Erfahrungen zu sammeln. Zudem 

entwickeln Menschen mit geistigen Behinderungen so einen eigenen Tages- und 

Wochenrhythmus, der ihnen nicht von außen (wie in Institutionen) vorgegeben 

wird (vgl. ebd., S. 4).  

 

Diese Entwicklung ist im Normalisierungsprinzip begründet, welches in besonde-

rem Maße die Rechte von Menschen mit geistigen Behinderungen betont. Diese 

Sichtweise führt gleichzeitig zur Verbesserung ihrer Lebensumstände in Form von 

sozialer Inklusion in der Gesellschaft und speziell auch im Bildungsbereich (vgl. 

Hastings et al. 1998, S. 247). Die Gleichberechtigung von Menschen mit geistigen 

Behinderungen wird darin deutlich, dass der schwedische Staat ihre Entschei-

dungsfähigkeit bezüglich ihrer Lebensgestaltung anerkennt und auch fordert, in-

dem Menschen mit Behinderungen selbstständig Unterstützungsleistungen bean-

tragen müssen. Zusätzliche Rechte, die sie aufgrund ihrer Behinderungen haben, 

limitieren ihren Status als gleichwertige Bürger Schwedens nicht (vgl. Aselmeier 

2008, S. 207). Die Bürgerperspektive demonstriert die fortwährende Relevanz des 

Normalisierungsprinzips in der schwedischen Behindertenpolitik. Die Bemühungen 

um Inklusion äußern sich zudem auch in anderen Politik- und Gesellschaftsberei-

chen. 

 

So hat der schwedische Staat in die Umgestaltung der öffentlichen Transportmög-

lichkeiten investiert, sodass der Zugang von Menschen mit Behinderungen zum 

öffentlichen Personennahverkehr und zu Zügen weitgehend gewährleistet ist. Mit 

dem Zugang zum öffentlichen Transport sind auch wichtige Voraussetzungen für 

eine Arbeitsaufnahme und zur Teilhabe an der Gesellschaft geschaffen (vgl. Eu-

ropean Disability Forum 2003, S. 50 f.). Zudem wird der Zugang von Menschen 

mit geistigen Behinderungen auch zu öffentlichen Veranstaltungen in Schweden 
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weniger kritisch eingeschätzt als in anderen europäischen Ländern. Dies ist zu-

rückzuführen auf die gute behindertengerechte Infrastruktur im privaten und öffent-

lichen Sektor Schwedens (vgl. European Opinion Research Group 2001, S. 47). 

 

Auch wenn Menschen mit Behinderungen in Schweden keiner Erwerbsarbeit 

nachgehen, ist ihr ökonomischer Status gesichert. Im internationalen Vergleich 

wird deutlich, dass sowohl das Einkommen von Haushalten mit Menschen mit Be-

hinderungen als auch ihr Individualeinkommen in etwa auf gleichem Niveau mit 

entsprechenden Einkommen von Personen ohne Behinderung liegen. Menschen 

mit Behinderungen stehen also in etwa ebenso viele finanzielle Mittel wie der rest-

lichen Bevölkerung zur Verfügung (vgl. Organisation for Economic Co-operation 

and Development 2004, S. 22). Dieser finanzielle Status ist ein wichtiger Faktor für 

die gesellschaftliche Teilhabe, da sich mit ihm Möglichkeiten der selbstbestimmten 

Lebensführung eröffnen und die Menschen mit Behinderungen eigenständig am 

wirtschaftlichen Leben partizipieren können. 

 

6.3  Aussondernde Merkmale im schwedischen System 

 

Der schwedische Dachverband der Behindertenorganisationen Handikappförbun-

den ist einer Studie des EDF zufolge unzufrieden mit der Behindertenpolitik der 

schwedischen Regierung. Diese trage nicht genügend zur Inklusion von Men-

schen mit Behinderungen in die Gesellschaft bei (vgl. European Disability Forum 

2003, S. 60 f.). 

 

Menschen mit Behinderungen müssen in Schweden selbst mitteilen, dass sie ei-

nen Unterstützungsbedarf haben und entsprechende Leistungen bei den zustän-

digen Stellen beantragen. Damit geht aber auch die Gefahr einher, dass Men-

schen, die Probleme bei der Formulierung ihres Hilfebedarfs haben und außerdem 

über kein soziales Netzwerk verfügen, schlechtere Unterstützung erhalten als an-

dere (vgl. Riksförsäkringsverket 2002, S. 43). Es existiert entsprechend ein Di-

lemma zwischen den Bestrebungen der schwedischen Behindertenpolitik einer-

seits, ausgehend vom Normalisierungsprinzip zu handeln und dadurch die Bür-

gerperspektive durchzusetzen und andererseits der Schwierigkeit, die Individuali-

tät und persönlichen Voraussetzungen jedes einzelnen Menschen mit Behinde-
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rung bei der Gestaltung und der praktischen Umsetzung der Behindertenpolitik zu 

beachten. 

 

Obwohl die Barrierefreiheit in allen gesellschaftlichen Bereichen erklärtes Ziel der 

schwedischen Behindertenpolitik ist, kommt der Zugang zu öffentlichen Bereichen 

- mit Ausnahme des Arbeitsmarktes und des Bildungswesens - im neuen Antidis-

kriminierungsgesetz nicht vor. Der Bereich der Barrierefreiheit wird auch in der 

UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, welche in 

Schweden am 1. Januar 2009 in Kraft getreten ist, erwähnt. Der Gleichheitsom-

budsmann setzt sich demzufolge für eine Erweiterung des Antidiskriminierungsge-

setzes ein, um diese Lücke zu schließen (vgl. Diskrimineringsombudsmannen 

2010, S. 15 f.).  

 

Etwa zehn Prozent der Teilnehmer von Daily Activities könnten mit geeigneter Un-

terstützung eigentlich einer Arbeit auf dem regulären Arbeitsmarkt nachgehen. 

Dies zeigt, dass die Unterstützungsleistungen der Arbetsförmedlingen Verbesse-

rungen bedürfen, so dass mehr Teilnehmer von Daily Activities in Arbeitsmarkt-

programme der Arbetsförmedlingen einbezogen werden können (vgl. Regeringens 

skrivelse 2009/10:166, S. 53). Aufgrund der heutigen auch in Schweden negativen 

Arbeitsmarktsituation stieg in den letzten Jahren jedoch gerade der Anteil junger 

Menschen im Alter bis 22 Jahre, die an Daily Activities teilnehmen. Dabei ist der 

Übergang in eine andere Form der Beschäftigung oder in Beschäftigungspro-

gramme der Arbetsförmedlingen äußerst selten (vgl. Handikappförbunden 2009, 

S. 3). Dass der Großteil der Menschen mit geistigen Behinderungen keiner Be-

schäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt nachgeht, zeigt Mängel der Inklusi-

onsbemühungen in diesem Bereich. Da stattdessen sehr viele Menschen mit geis-

tigen Behinderungen in Daily Activities nach dem LSS beschäftigt sind, können 

mögliche Gründe für die fehlende Partizipation am regulären Arbeitsgeschehen in 

Schwächen der schwedischen Arbeitsmarktpolitik gesucht werden, welche sich für 

die Umsetzung der Inklusion auf diesem Gebiet verantwortlich zeigt.  
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6.4  Der Beitrag der Beschäftigungsprogramme zur Inklusion - Arbeit 

im geschützten Rahmen oder Chance für den Übergang in reguläre 

Beschäftigungsverhältnisse? 

 

Laut OECD haben spezielle Beschäftigungsprogramme für Menschen mit Behin-

derungen nur wenig Einfluss auf deren Beschäftigungsrate. Die Programme kön-

nen aber insbesondere für Menschen mit schweren Behinderungen oder geistigen 

Behinderungen positive Effekte in Bezug auf Beschäftigungsmöglichkeiten haben 

(vgl. Organisation for Economic Co-operation and Development 2003, S. 54). 

 

Maschke argumentiert, dass nicht jede Art von Erwerbstätigkeit tatsächlich zur 

Inklusion von Menschen mit Behinderungen in der Gesellschaft beiträgt. Stattdes-

sen ist die Art und Weise, wie sie in den Arbeitsmarkt eingegliedert werden, von 

größerer Bedeutung. Bspw. werden Menschen mit Behinderungen in Geschützten 

Beschäftigungen kaum bis gar nicht gefordert. Der Zweck scheint hier eher zu 

sein, den Beschäftigten lediglich vermitteln zu wollen, sie seien nützlich für das 

Bestehen der Gesellschaft und ihre Arbeit von Wert, wobei das Endprodukt der 

Arbeit nur eine untergeordnete Rolle spielt (vgl. Maschke 2008, S. 280 f.). Eine 

Gefahr der Geschützten Beschäftigung besteht zudem darin, dass die Beschäftig-

ten einem sozialen Stigma ausgesetzt sein können, da ihr Arbeitsplatz speziell 

entwickelt außerhalb des regulären Arbeitsmarktes liegt und der Zweck ihrer Be-

schäftigung vordergründig darin liegt, durch die Tätigkeit eine Strukturierung des 

Tages zu erreichen (vgl. Ratzka 2008). Zumeist Menschen mit geistigen Behinde-

rungen erhalten hier besondere Unterstützung und Begleitung während der Arbeit. 

Die Geschützte Beschäftigung bietet zwar Arbeitsplätze, bei denen die Menschen 

mit Behinderungen entlohnt werden, die Löhne sind aber überwiegend gering und 

tragen somit zur Erwerbsfunktion von Arbeit kaum bei. Zudem schließt Geschützte 

Beschäftigung Menschen mit Behinderungen vom allgemeinen Arbeitsmarkt aus 

und ein Übergang in eben diesen ist unwahrscheinlich (vgl. Maschke 2008, S. 154 

f.). Gerade in Geschützter Beschäftigung arbeiten Menschen mit Behinderungen 

in abgeschlossenen Gruppen zusammen mit anderen Personen, welche ebenfalls 

Behinderungen haben. Wie in dieser Arbeit bereits beschrieben, sind aber beson-

ders die sozialen Kontakte zu anderen Personen ohne Behinderungen für die Be-

schäftigten von großer Bedeutung. Somit kann Geschützte Beschäftigung allein 
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nicht zur Inklusion beitragen, sondern nur versuchen, den Übergang in den ersten 

Arbeitsmarkt zu unterstützen, um so die Inklusion voranzutreiben. Diese Übergän-

ge gelingen jedoch nicht in ausreichend großem Umfang. 

 

Auch Lohnkostenzuschüsse tragen wenig zum tatsächlichen Übergang von Men-

schen mit Behinderungen in reguläre Beschäftigungsverhältnisse ohne staatliche 

Unterstützung bei. In Schweden wechseln lediglich 1% der durch Lohnkostenzu-

schüsse geförderten Arbeitnehmer in nicht vom Staat subventionierte Arbeitsver-

hältnisse. Zwar können mit dieser Maßnahme Menschen mit Behinderungen 

überhaupt in den Arbeitsmarkt eingegliedert werden, meist haben sie dann aber 

geringer bezahlte Arbeitsstellen. So bleibt die Auffassung, dass Menschen mit Be-

hinderungen weniger leisten können als andere Personengruppen, bestehen (vgl. 

Ratzka 2008). 

 

Dass aber Unterstützte Beschäftigung zum Übergang in Beschäftigungsverhält-

nisse auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt beitragen kann, wird an folgendem Bei-

spiel einer mit der Arbetsförmedlingen zusammenarbeitenden Organisation deut-

lich. In Unterstützter Beschäftigung erhalten die Menschen mit Behinderungen 

zudem die Gelegenheit, mit anderen Menschen ohne Behinderungen gemein-

schaftlich tätig zu sein, was in entscheidendem Maße zur gesellschaftlichen Inklu-

sion beitragen kann. 

 

Eine Organisation, die u.a. Menschen mit Behinderungen Unterstützung beim Fin-

den einer Arbeitsstelle auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt bietet, ist Activa. Dabei 

baut die in acht der zwölf Gemeinden von Örebro län24 tätige Organisation, welche 

von der Örebro kommun und vom zugehörigen Provinziallandtag (Örebro 

landsting) geführt und auch neben u.a. der Arbetsförmedlingen und der Sozialver-

sicherung (Försäkringskassan) finanziert wird, auf die Möglichkeit der Unterstütz-

ten Beschäftigung (vgl. URL3). Vorbereitende Maßnahme einer Arbeitsaufnahme 

kann zunächst ein bis zu dreimonatiges Arbeitstraining sein, welches durch die 

Arbetsförmedlingen oder den Sozialdienst der Kommune (Socialtjänst) eingeleitet 

wird. Die Arbeitstrainings finden entweder in einem Café, im Zentrum für techni-

sche Hilfsmittel für Menschen mit Behinderungen oder im eigenen Aktivitätshaus 

                                                 
24 Verwaltungsbezirk in Mittelschweden 
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statt. Die Personen, die ein Arbeitstraining absolvieren, übernehmen die üblichen 

Arbeitsaufgaben und erhalten individuelle Unterstützung am Arbeitsplatz durch 

Mitarbeiter von Activa. Ziel des Arbeitstrainings ist die Stärkung der Teilnehmer in 

Vorbereitung auf eine Arbeitsaufnahme auf dem regulären Arbeitsmarkt. Im Aktivi-

tätshaus sollen vornehmlich Sozialkompetenzen geschult werden in Hinblick auf 

die Pflege sozialer Kontakte am Arbeitsplatz und der Sicherung des Wohlbefin-

dens im späteren Arbeitsleben (vgl. URL2). Außerdem gibt es die Möglichkeit, 

Praktika in Unternehmen zu absolvieren. Nach Arbeitstraining bzw. Praktikum ver-

suchen Mitarbeiter von Activa eine zu den Fähigkeiten und Wünschen des Men-

schen mit einer Behinderung passende Arbeitsstelle auf dem regulären Arbeits-

markt zu finden. Um diese Aufgabe besser erfüllen zu können, ist Activa Mitglied 

in unterschiedlichen Unternehmensnetzwerken. So wird der Kontakt zu potenziel-

len Arbeitgebern hergestellt. Wurde ein passender Arbeitsplatz für den Menschen 

mit einer Behinderung gefunden, wird die Unterstützung für den Arbeitnehmer und 

-geber durch Activa weitergeführt. Zwischen Activa, Arbeitgeber und der Arbets-

förmedlingen kann auch über die Zahlung eines Lohnkostenzuschusses verhan-

delt werden (vgl. URL1). Im Jahr 2008 verhalf die Unterstützung von Activa 54 

Menschen mit Behinderungen zu einer Anstellung auf dem allgemeinen Arbeits-

markt (vgl. Activa 2008, S. 1). Bei insgesamt 190 Praktikums- und Arbeitstrai-

ningsplätzen, welche im Jahr 2008 angeboten wurden, konnten somit etwa 28% 

der Teilnehmer in reguläre Beschäftigungsverhältnisse vermittelt werden (vgl. 

ebd., S. 5).  

 

Mit Verweis auf die Beschreibungen der verschiedenen Programme im Kapitel 5.3 

kann festgestellt werden, dass die von der Arbetsförmedlingen eingesetzten Ar-

beitsmarktmaßnahmen und Beschäftigungsprogramme - mit Ausnahme der Ge-

schützten Beschäftigung - nicht im geschützten Rahmen stattfinden. Dies wird ins-

besondere daran sichtbar, dass die Menschen mit Behinderungen mit anderen 

Angestellten ohne Behinderungen zusammenarbeiten und somit in diesem Be-

reich Exklusion vermieden wird. Zudem erhalten die Menschen mit Behinderungen 

individuelle Unterstützung bei der Arbeitstätigkeit und größtenteils werden bspw. 

Arbeitsaufgaben an ihre individuellen Fähigkeiten angepasst, um eine Überforde-

rung der Beschäftigten zu vermeiden. 
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Beachtenswert scheint, dass Daily Activities, obwohl sie keine arbeitsmarktpoliti-

schen Maßnahmen im eigentlichen Sinne sind, von den Menschen mit Behinde-

rungen, die dieser Aktivität nachgehen, als Arbeit empfunden werden. Die be-

schäftigten Menschen selbst messen den Daily Activities also keinen niedrigeren 

Stellenwert als regulärer Arbeit bei und sprechen beim Berichten über ihre Be-

schäftigung von „sitt arbete“25 (vgl. Ericsson 1998, S. 6).  

 

6.5  Die Situation von Menschen mit Behinderungen auf dem schwedi-

schen Arbeitsmarkt 

 

In der bereits erwähnten Studie des EDF wurden auch Daten über den Zugang 

von Menschen mit Behinderungen zum Arbeitsmarkt und zu Berufsausbildungen 

erhoben. Wieder weist Schweden geringe Werte auf. Wie weiter oben bereits be-

schrieben gründen sich diese Werte laut EDF auf die subjektiven Einschätzungen 

von Menschen mit Behinderungen und Behindertenorganisationen. Somit ist auch 

hier ein Hauptgrund in den höheren Erwartungen der Menschen an die Politik der 

Regierung im Vergleich zu anderen Ländern zu suchen (vgl. European Disability 

Forum 2003, S. 37 ff.). Dennoch ist es nicht bestreitbar, dass auch in Schweden 

weniger Menschen mit Behinderungen als jene ohne Behinderungen in regulären 

Erwerbstätigkeiten beschäftigt sind. 

 

Während der Laufzeit des nationalen Aktionsplanes Från patient till medborgare 

verbesserte sich zwar die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen auf dem 

allgemeinen Arbeitsmarkt. So stieg die Zahl der Menschen mit Behinderungen, die 

einer Beschäftigung mit Lohnkostenzuschuss nachgehen, in einem Zeitraum von 

sieben Jahren um etwa 10.000. Trotzdem stellt sich die Beschäftigungssituation 

für Menschen mit Behinderungen auf dem regulären Arbeitsmarkt weiterhin 

schlechter dar als für die restliche Bevölkerung (vgl. Regeringens skrivelse 

2009/10:166, S. 33). Dass Menschen mit geistigen Behinderungen einer bezahlten 

Arbeitsstelle nachgehen, ist nach wie vor selten und viele von ihnen nutzen statt-

dessen das Angebot der Daily Activities, bei denen sie einer Tätigkeit in regulären 

Betrieben nachgehen können (vgl. Socialstyrelsen 2009, S. 22). 

 

                                                 
25 „ihre Arbeit“ 
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Aussagen über die aktuelle Situation von Menschen mit Behinderungen auf dem 

schwedischen Arbeitsmarkt trifft die im letzten Quartal des Jahres 2008 durchge-

führte Untersuchung Funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden - 4:e kvar-

talet 2008 des Statistiska centralbyrån. Menschen mit Behinderungen nach der in 

dieser Untersuchung verwendeten Definition sind alle Menschen mit einge-

schränktem Seh- und Hörvermögen, Sprachproblemen, körperlichen Behinderun-

gen, Allergien, neuropsychiatrischen Behinderungen (z.B. Asperger-Syndrom) 

oder einer Form von geistigen Behinderungen sowie Diabetes, Herz-Lungen-

Problemen, Magen-Darm-Krankheiten, Psoriasis, Epilepsie, Dyslexie o.Ä. sowohl 

permanenter als auch temporärer Art (vgl. Statistiska centralbyrån 2009, S. 20). 

Entsprechend dieser Definition haben in Schweden 15,5% der Bevölkerung im 

erwerbsfähigen Alter (16-64 Jahre) eine oder mehrere Behinderungen (vgl. ebd., 

S. 17). Etwas mehr als die Hälfte der Personen mit Behinderungen hat eine ver-

minderte Arbeitsfähigkeit. Unter der tatsächlich erwerbstätigen Bevölkerung findet 

sich ein Anteil von Menschen mit Behinderungen von 13%, etwa die Hälfte davon 

mit reduzierter Arbeitsfähigkeit. Fast ein Zehntel der Menschen mit Behinderungen 

hat eine psychische Behinderung (psykisk funktionsnedsättning) (9,3%), etwa 1% 

hat eine geistige Behinderung (utvecklingsstörning). Den zweitgrößten Anteil der 

Menschen mit verminderter Arbeitsfähigkeit stellen jene mit einer psychischen Be-

hinderung (14,5%), 1,5% der eingeschränkt Arbeitsfähigen haben eine geistige 

Behinderung (vgl. ebd., S. 19 ff.). Als Beschäftigung in dieser Untersuchung zäh-

len sowohl Arbeitsverhältnisse auf dem regulären Arbeitsmarkt als auch die Be-

schäftigung in speziellen arbeitsmarktpolitischen Programmen und Maßnahmen 

(vgl. ebd., S. 77). 

 

Die Ergebnisse der Untersuchung besagen, dass in dem Zeitraum der Durchfüh-

rung 62% der Menschen mit Behinderungen erwerbstätig waren, verglichen mit 

77% aller Menschen ohne Behinderungen (im Durchschnitt waren 75% der Bevöl-

kerung in Erwerbsarbeit beschäftigt). Die Arbeitslosenquote zu diesem Zeitpunkt 

lag in der Gesamtbevölkerung bei 4,9%. Dagegen waren 6,5% der Menschen mit 

Behinderungen insgesamt und 9,1% der Menschen mit Behinderungen und 

gleichzeitiger Reduzierung ihrer Arbeitskraft als arbeitslos gemeldet. Der kommu-

nale Bereich fungiert in größerem Ausmaß als Arbeitgeber für Menschen mit Be-

hinderungen als für die Gesamtbevölkerung. Auch arbeiten mehr Menschen mit 
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Behinderungen in Teilzeit als dies in der Gesamtbevölkerung der Fall ist (vgl. Sta-

tistiska centralbyrån 2009, S. 160 f.). Daraus ergibt sich für sie ein etwa 30% nied-

rigeres Erwerbseinkommen im Vergleich zu arbeitenden Menschen ohne Behinde-

rungen (vgl. Organisation for Economic Co-operation and Development 2003, S. 

31). Der Beschäftigungsgrad von Menschen ohne Behinderungen und Menschen 

mit Behinderungen ohne reduzierte Arbeitsfähigkeit liegt in etwa auf gleichem Ni-

veau bei ca. 80% (vgl. Statistiska centralbyrån 2009, S. 29). Jedoch liegt die Be-

schäftigungsquote bei denjenigen Menschen mit Behinderungen, die auch eine 

reduzierte Arbeitsfähigkeit haben, deutlich unter dem Durchschnitt bei nur 50%. 

Gerade diese reduzierte Arbeitsfähigkeit beeinflusst also die Möglichkeit der Teil-

habe am Arbeitsleben (vgl. ebd., S. 160). Davon sind insbesondere auch Men-

schen mit geistigen Behinderungen betroffen, da ihre Behinderung grundsätzlich 

eine verminderte Arbeitsfähigkeit mit sich führt (vgl. ebd., S. 143). 

 

Insbesondere sind Menschen mit Behinderungen in Schweden in den Berufsbe-

reichen Dienstleistung, Fürsorge, Verkauf, Maschinenbedienung, Transport sowie 

in Berufen, die keine spezielle Ausbildung verlangen, beschäftigt. Menschen ohne 

Behinderungen nehmen häufiger Führungspositionen ein und arbeiten auch häufi-

ger in Berufen, die eine längere Ausbildung voraussetzen (vgl. ebd., S. 48).  

 

Etwa drei Viertel der auf dem Arbeitsmarkt Beschäftigten mit geminderter Arbeits-

fähigkeit benötigen eine gewisse Anpassung ihres Arbeitsplatzes bzw. ihrer Ar-

beitsbedingungen. Dazu zählen v.a. die Anpassung der Arbeitsaufgaben, des Ar-

beitstempos, der Arbeitszeit oder die Bereitstellung spezieller Hilfsmittel. Der 

Großteil dieser Beschäftigten gab in der erwähnten Untersuchung an, die notwen-

digen Hilfen auch zu erhalten (vgl. ebd., S. 161 f.). Der Anteil der berufstätigen 

Menschen mit Behinderungen, die angeben, benötigte Anpassungen in Bezug auf 

ihre Arbeitstätigkeit bzw. Hilfsmittel zu erhalten, ist zwischen den Jahren 2002 und 

2008 kontinuierlich gestiegen (vgl. Regeringens skrivelse 2009/10:166, S. 36 f.). 

Daraus kann geschlussfolgert werden, dass entsprechende Maßnahmen der Ar-

betsförmedlingen wie z.B. die Unterstützung für Hilfsmittel am Arbeitsplatz in an-

gemessenem Maße zur Verfügung gestellt werden und auch Arbeitgeber und Ar-

betsförmedlingen insofern gut zusammenarbeiten, dass gemeinsam mit dem Ar-

beitnehmer entsprechende Anpassungen vereinbart werden. 
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Bemerkenswert ist, dass etwa 36% der Menschen mit einer psychischen Behinde-

rung und lediglich etwa 8% der Menschen mit geistigen Behinderungen in regulä-

rer Beschäftigung sind. Damit zählen diese zwei Gruppen zu denjenigen Men-

schen mit Behinderungen mit dem niedrigsten Beschäftigungsgrad (vgl. Statistiska 

centralbyrån 2009, S. 104). Hinsichtlich der Untersuchung des Riksförsäkringsver-

kets zu den Lebensbedingungen von Menschen mit Behinderungen stellte sich die 

Lage im Jahr 2003 jedoch noch schlechter dar. So waren zu dieser Zeit lediglich 

1% der befragten Frauen und 1,6% der befragten Männer mit einer intellektuellen 

Behinderung (intellektuellt funktionshinder)26 auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 

beschäftigt. Über 80% der zu dieser Gruppe gehörenden befragten Personen gin-

gen anderen Beschäftigungsformen wie Arbeit mit Lohnkostenzuschuss, Daily Ac-

tivities, Geschützter Beschäftigung oder Praktika nach. Werden die Zahlen der 

Beschäftigungsquoten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt und in speziellen Ange-

boten zusammengezogen, wird deutlich, dass der Beschäftigungsgrad der Men-

schen mit intellektuellen Behinderungen in dieser Studie deutlich über denen derer 

mit anderen Behinderungen (körperliche Behinderungen, sensorische Behinde-

rungen) liegt. Dies ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass die Menschen 

mit geistigen Behinderungen oder Autismus im Vergleich zu den anderen Gruppen 

häufiger an speziellen Beschäftigungsprogrammen (insbesondere Daily Activities) 

teilnehmen (vgl. Riksförsäkringsverket 2003, S. 27 f.). Es bedeutet allerdings 

auch, dass Menschen mit geistigen Behinderungen seltener ohne Beschäftigung 

sind und der schwedische Staat zum einen im Sinne der arbetslinje und zum an-

deren hinsichtlich der Bemühungen um Gleichbehandlung und volle Teilhabe ver-

sucht, geeignete Beschäftigungsmöglichkeiten für diese Menschen bereitzustellen. 

 

Auch Umb-Carlsson und Sonnander fanden in ihrer Studie zu den Lebensbedin-

gungen von Menschen mit geistigen Behinderungen im Vergleich zur Allgemein-

bevölkerung in Schweden heraus, dass Menschen mit geistigen Behinderungen 

einen schwierigeren Zugang zum regulären Arbeitsmarkt haben. Zwar gingen von 

den befragten Personen ca. 95,5% einer Beschäftigung nach (fast alle nahmen 

dabei das Angebot der Daily Activities wahr, nur ein sehr geringer Teil arbeitete in 

Geschützter Beschäftigung), ihre Haupteinnahmen stammten aber aus Sozialleis-

                                                 
26 Nach der Untersuchung des Riksförsäkringsverkets zählen hierzu sowohl Menschen mit geistigen Behin-
derungen als auch Menschen mit Autismus. 
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tungen (z.B. Berufsunfähigkeitsrenten) (vgl. Umb-Carlsson & Sonnander 2005, S. 

243). Der Grund dafür, dass Menschen mit Behinderungen auf staatliche Sozial-

leistungen angewiesen sind, besteht darin, dass bei den Daily Activities kein Ge-

halt gezahlt wird. Erwähnt werden muss aber in diesem Zusammenhang, dass in 

Schweden eine andere Sicht auf die Inanspruchnahme von staatlichen Leistungen 

herrscht. Diese ist im Gegensatz zu anderen Ländern nicht negativ behaftet. An 

folgendem Beispiel wird diese Sichtweise besonders deutlich: Auf die Frage nach 

dem Einkommen der in Daily Activities beschäftigten Personen in der von Ericsson 

durchgeführten Studie, gaben alle Befragten an, eine Rente zu erhalten. Einkom-

men durch Sozialleistungen zu erhalten, war für alle selbstverständlich und gab 

ihnen ein Gefühl der Sicherheit27 (vgl. Ericsson 1998, S. 6).  

 

7. Fazit 

 

Das Land Schweden unterstützt mit dem nationalen Aktionsplan Från patient till 

medborgare die Inklusion von Menschen mit Behinderungen. Die Unterstützung 

äußert sich darin, dass in diesem Plan dem wichtigen Faktor von Inklusion Rech-

nung getragen wird, Menschen mit Behinderungen als gleichwertige Bürger anzu-

erkennen und sie nicht defizitorientiert zu betrachten. Zudem beschreibt der Plan 

die Möglichkeiten und Bedingungen der Veränderung der gesellschaftlichen Um-

welt, um so die Inklusion von Menschen mit Behinderungen zu fördern. Hierin 

zeigt sich deutlich die Abgrenzung von der Integration, da gesellschaftliche Struk-

turen nicht als gegeben angesehen werden, sondern die Notwendigkeit ihrer Um-

gestaltung für die Erreichung des Zieles der vollen Teilhabe von Menschen mit 

Behinderungen vom Staat erkannt wird. Vorläufer der heutigen Inklusionspraxis 

finden sich schon im Normalisierungsprinzip, da auch dort bereits in den 1960er 

Jahren die Notwendigkeit der Veränderung der Umweltfaktoren für die volle Teil-

habe von Menschen mit Behinderungen an der Gesellschaft beschrieben wurde. 

Dies zeigt auch, dass in Schweden schon früh in gewisser Weise von einem bio-

                                                 
27 Wörtlich heißt es: „Det var väl en självklarhet att man hade pension!“ („Es war wohl eine Selbstverständ-
lichkeit, dass man eine Rente hatte!“; Ericsson 1998, S. 6). 
Eine beschäftigte Person merkte an: „man har en pension och det är bra - man behöver inte jobba då för man 
har det ändå“ („man hat eine Rente und das ist gut - man muss nicht arbeiten und hat es trotzdem“, vgl. ebd., 
S. 6). 
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psycho-sozialen Modell von Behinderung ausgegangen wurde, welches nicht ein 

Defizit eines Menschen, sondern die Wechselwirkung zwischen Beeinträchtigung 

und Kontextfaktoren in den Mittelpunkt stellt. Somit ist das Verständnis, dass Ver-

änderungen von Umweltbedingungen Behinderungen vermeiden können, in 

Schweden tief verankert. 

 

Für das Bestehen der gesamten sozialen Ordnung in Schweden ist aufgrund der 

Steuerfinanzierung dieses Systems ein hoher Beschäftigungsgrad der Bevölke-

rung notwendig. Für den Einzelnen gründet sich die Existenzsicherung jedoch 

nicht ausschließlich auf eine Erwerbsarbeit. Die Erwerbsfunktion von Arbeit ist na-

türlich auch in Schweden vorhanden. Allerdings ist der Lebensunterhalt des Ein-

zelnen auch bei Arbeitslosigkeit und Berufsunfähigkeit durch ein großzügiges so-

ziales Sicherungssystem gedeckt. Menschen mit Behinderungen, die keiner Er-

werbsarbeit nachgehen, sind also finanziell nicht wesentlich schlechter gestellt als 

der Rest der arbeitenden Bevölkerung. Eine Teilhabe an der Gesellschaft auf fi-

nanzieller Ebene ist entsprechend auch kaum eingeschränkt.  

 

Beachtenswerter scheint der soziale Faktor von Arbeit. Hierzu zählen vorwiegend 

der soziale Status des Arbeitnehmers, die Selbsterfüllung und Identitätsbildung 

sowie insbesondere auch soziale Kontakte am Arbeitsplatz. Diese sozialen Fakto-

ren können außer durch entsprechend angepasste Arbeitsplätze auf dem allge-

meinen Arbeitsmarkt auch durch tagesstrukturierende Maßnahmen, sofern sie in 

reguläre Beschäftigungssettings eingegliedert sind, erfüllt werden. In Schweden 

wird dies durch Daily Activities geleistet, welche eine Alternative zur Erwerbsarbeit 

auf dem ersten Arbeitsmarkt darstellen, wenn eine reguläre Beschäftigung von 

Menschen mit Behinderungen aus unterschiedlichen Gründen nicht möglich ist. 

Bezogen auf die im zweiten Kapitel dieser Arbeit beschriebenen Funktionen von 

Arbeit lässt sich feststellen, dass die Daily Activities diese Funktionen weitestge-

hend ebenso erfüllen wie eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. 

So tragen Daily Activities gleichermaßen zur Tagesstrukturierung bei wie eine re-

guläre Erwerbsarbeit. Die Menschen mit Behinderungen, die diesen Maßnahmen 

nachgehen, entwickeln ihre Fähigkeiten weiter und haben die Möglichkeit zur Er-

weiterung ihres Erfahrungshorizontes. Der negative Aspekt von Arbeit als Zwang 

und Fremdbestimmung tritt hier nicht zu Tage, da die Menschen mit Behinderun-
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gen die Daily Activities als Leistung nach dem LSS selbst für sich beantragen, 

wenn sie den Wunsch haben, einer solchen Beschäftigung nachzugehen. Da die 

Daily Activities gemeinwesenorientierte Maßnahmen sind und nicht in Sonderein-

richtungen stattfinden, können sie insbesondere zur Inklusion beitragen. Außer-

dem bietet sich hier für Menschen mit Behinderungen die Chance zum sozialen 

Kontakt zu Arbeitskollegen und vor allem auch zu Menschen ohne Behinderun-

gen. Dies ist ein besonders wichtiger Faktor für die Vermeidung von Isolation und 

kann durch den gegenseitigen Umgang miteinander beiden Seiten helfen, Vorur-

teile abzubauen und so die Inklusion von Menschen mit Behinderungen in der Ge-

sellschaft zu fördern. Eben dieser wichtige soziale Kontakt zu anderen Menschen 

ohne Behinderungen ist ein entscheidender Unterschied zu Geschützter Beschäf-

tigung und stellt einen bedeutenden Vorteil von Daily Activities dar.  

 

Die fehlende Entlohnung der Beschäftigten in Daily Activities kann sicher als nega-

tiver Aspekt dieser Maßnahme gesehen werden. Andererseits herrscht in Schwe-

den jedoch zum einen eine andere Sicht auf den Empfang staatlicher Sozialleis-

tungen als Anspruch, den jeder Bürger in entsprechenden Lebenslagen hat. Zum 

anderen ist die Entlohnung allein kein Garant für gesellschaftliche Teilhabe, da 

insbesondere die Art und Weise wie Menschen mit Behinderungen in Beschäfti-

gungen und den Arbeitsmarkt eingegliedert werden bei der Bewertung der Inklusi-

on zu beachten ist. Bedeutsam sind vor allem die Unterstützung am Arbeitsplatz 

und die individuellen Anpassungen in der Gestaltung des Arbeitsablaufes für den 

Menschen mit einer geistigen Behinderung. Eine Beschäftigung von Menschen mit 

geistigen Behinderungen an ungeeigneten Arbeitsplätzen, deren Tätigkeiten sie 

möglicherweise psychisch oder auch körperlich überfordern, stellt keinen Beitrag 

zu ihrer Inklusion dar. Indem Daily Activities die Wünsche der Beschäftigten be-

achten, können sie zu ihrem Wohlbefinden teilweise besser beitragen als solche 

ungeeigneten Erwerbstätigkeiten auf dem ersten Arbeitsmarkt.  

 

Auf die Statistik Bezug nehmend gestaltet sich die Teilhabe von Menschen mit 

geistigen Behinderungen auf dem schwedischen Arbeitsmarkt nicht optimal. Ne-

ben dem Aspekt der Eingliederung in Arbeit spielen jedoch verschiedene andere 

Faktoren eine entscheidende Rolle für die gesamtgesellschaftliche Inklusion. Der 

schwedische Staat schafft hierfür positive Voraussetzungen, welche sich im Ver-
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laufe des Lebensweges von Menschen mit geistigen Behinderungen zeigen. So 

beeinflusst der schulische Werdegang von Kindern und Jugendlichen mit Behinde-

rungen ihre weiteren Teilhabechancen entscheidend. Je nach Schulbildung eröff-

nen sich unterschiedliche Möglichkeiten für die individuelle Zukunftsgestaltung. In 

Schweden sollen alle Schüler unabhängig von eventuellen Behinderungen Zugang 

zu gleicher Bildung haben und tatsächlich lässt sich in Schweden ein hoher Inklu-

sionsgrad in der Schule feststellen. Kinder und Jugendliche mit Behinderungen 

werden überwiegend in Regelschulen gemeinsam mit Schülern ohne Behinderun-

gen unterrichtet und der Weg der weiterführenden Schulbildung im Gymnasium 

bleibt ihnen nicht verschlossen. Dies bedeutet einen wichtigen Schritt im Hinblick 

auf die Berufsvorbereitung, da alle Schüler eines Gymnasiums (sowohl im allge-

meinen Gymnasium als auch im Sondergymnasium) ein berufsbezogenes Pro-

gramm mit theoretischen und praktischen Anteilen wählen, welches sich explizit 

auf ein Berufsfeld bezieht. 

 

Auch die gemeinwesenorientierten Wohnformen, in denen Menschen mit Behinde-

rungen selbstständig leben sowie die Unterstützung bei der Lebensführung im ei-

genen Wohnraum durch persönliche Assistenz verhindern in diesem Bereich die 

Exklusion von Menschen mit geistigen Behinderungen. Erwachsene Menschen mit 

Behinderungen leben in Schweden selbstverständlich in Städten und Gemeinden. 

Sonderanstalten, welche die Segregation von Menschen mit Behinderungen för-

dern, existieren in Schweden nicht mehr. Im Lebensbereich Wohnen werden Men-

schen mit Behinderungen Wahlmöglichkeiten zugesprochen, welche ihren Status 

als gleiche Bürger hervorheben. Daran, dass sie die Möglichkeit haben, ihre 

Wohnform selbst zu bestimmen und auch allein in eigenem Wohnraum zu leben, 

wird deutlich, dass Menschen mit geistigen Behinderungen in der Entwicklung ih-

rer Selbstständigkeit in Schweden stark unterstützt werden. Diese Selbstständig-

keit wird im Umkehrschluss von ihnen auch insofern gefordert, dass sie staatliche 

Leistungen selbst beantragen müssen. Das alltägliche Auftreten von Menschen 

mit Behinderungen in der Öffentlichkeit der Gemeinden und der dadurch entste-

hende Kontakt und Umgang mit anderen Mitgliedern der Gesellschaft begünstigt 

die Entwicklung der Inklusion. Dies wird insbesondere auch daran deutlich, dass 

sich schwedische Bürger als unbefangen im Umgang mit Menschen mit Behinde-

rungen einschätzen und positive Einstellungen ihnen gegenüber zeigen. 
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Anscheinend können die Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes in Schwe-

den aber nicht genug auf die individuellen Bedürfnisse der Menschen mit Behinde-

rungen eingehen. In dieser Annahme findet sich der Behinderungsbegriff des bio-

psycho-sozialen Modells wieder, da die Behinderung hier nur aus der negativen 

Wechselwirkung zwischen der vorhandenen Funktionsbeeinträchtigung des Men-

schen und den gegebenen Arbeitsmarktbedingungen resultiert. Um die Inklusion 

auf dem Arbeitsmarkt also durchsetzen zu können, müssen diese Arbeitsmarktbe-

dingungen entsprechend verändert werden, so dass keine Behinderung mehr ent-

steht. Dies wird teilweise durch spezifische Beschäftigungsprogramme wie der 

Unterstützten Beschäftigung versucht. Die Veränderungen der äußeren Bedin-

gungen zeigen sich bei dieser Form der Unterstützung darin, dass die Anstel-

lungsbedingungen und Arbeitsabläufe auf die individuellen Fähigkeiten der Men-

schen mit Behinderungen abgestimmt werden.  

 

Der Zwang, einer Arbeit nachzugehen, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten, 

wirft letztlich die Frage auf, wie groß die Möglichkeiten der Berufswahl und der 

Berücksichtigung eigener Bedürfnisse hierbei für jeden Einzelnen tatsächlich sind. 

Unter den Gesichtspunkten einer Gesellschaft mit einem Überangebot an Arbeits-

kräften und einer Sichtweise von Arbeit auch als Notwendigkeit zur Existenzsiche-

rung ist ein inklusiver Arbeitsmarkt wohl nur beschränkt möglich. Auch aufgrund 

eines reduzierten Arbeitsplatzangebotes müssen sich heute grundsätzlich alle Ar-

beitnehmer an die Bedingungen des Arbeitsmarktes anpassen. Nicht die individu-

ellen Voraussetzungen der Arbeitnehmer stehen dabei im Allgemeinen im Vorder-

grund, sondern inwiefern ihre Fähigkeiten zu feststehenden Stellenbedingungen 

passen. Damit sich aber für Menschen mit geistigen Behinderungen die Möglich-

keit einer Arbeitsaufnahme ergeben kann, müssen diese Bedingungen an ihre Fä-

higkeiten angeglichen werden.  

 

Es wird deutlich, wie schwierig sich die Inklusion auf dem Arbeitsmarkt gestaltet. 

Die in dieser Arbeit beschriebenen Beschäftigungsprogramme sind dementspre-

chend notwendig, da der allgemeine Arbeitsmarkt ohne diese Möglichkeiten der 

Unterstützung eine Anpassung der äußeren Bedingungen an die individuellen Be-

dürfnisse der beschäftigten Personen nicht leisten kann. Eine solche Anpassung 

muss aber geschehen, um Behinderungen im Bereich des Arbeitsmarktes zu ver-
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hindern. Bei der Gestaltung dieser Arbeitsmarktmaßnahmen und Programme ist 

besonders darauf zu achten, dass die Beschäftigungen in lokale Betriebe und 

Gemeinden eingegliedert sind, so dass die Menschen mit geistigen Behinderun-

gen die Möglichkeit zum Kontakt mit anderen Bürgern ohne Behinderungen ha-

ben. Beschäftigungen im abgeschlossenen Rahmen, d.h. Zusammenarbeit nur mit 

anderen Menschen mit Behinderungen und Anleitung durch professionelles Per-

sonal tragen nicht zur gesellschaftlichen Inklusion bei. Solche Programme segre-

gieren lediglich. Für die gesellschaftliche Inklusion sind aber der gegenseitige 

Kontakt von Menschen mit und ohne Behinderungen und ihr Umgang miteinander 

unerlässlich. 

 

Unterschiede bezüglich der möglichen Einflussnahme staatlicher Unterstützung 

auf einzelne Lebensbereiche werden ersichtlich. So kann der schwedische Staat 

im Bereich der Schulbildung und der Wohnmöglichkeiten bedeutend zur Teilhabe 

von Menschen mit geistigen Behinderungen beitragen, indem die gemeinsame 

Beschulung gefördert wird bzw. auch Jugendlichen mit geistigen Behinderungen 

eine weiterführende Bildung angeboten wird. Ebenso wurden verschiedene ge-

meinwesenorientierte Wohnmöglichkeiten geschaffen. Der Einfluss auf den Ar-

beitsmarktbereich ist aber begrenzt. Arbeitgeber folgen dem Gesetz der Wirt-

schaftlichkeit und wählen entsprechend ihre Arbeitnehmer aus. Der schwedische 

Staat kann also versuchen, mit den beschriebenen staatlichen Programmen, Men-

schen mit Behinderungen Möglichkeiten der Teilhabe zu eröffnen. Die Bedingun-

gen des Arbeitsmarktes kann er jedoch nicht grundlegend verändern. 

 

Deutlich wird zudem, dass für jeden Menschen mit einer geistigen Behinderung 

immer eine individuelle Lösung bzw. Unterstützung in Hinblick auf die weitestge-

hende Umsetzung der Inklusion auf dem Arbeitsmarkt gefunden werden muss, die 

die persönlichen Wünsche, Bedürfnisse und Fähigkeiten der Person berücksich-

tigt. 
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